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Der Fachbereich „Rohstoffe und chemische Industrie“ erstellt in seinem Sachgebiet „Biologische
Arbeitsstoffe“ die DGUV Informationen „Sichere Biotechnologie“. Der Ausschuss für Biologische Arbeitsstoffe
(ABAS) des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales kann diese DGUV Informationen bzw. Auszüge daraus
in Anwendung des Kooperationsmodells (BArbBl. 6/2003 S. 48) als Technische Regel für Biologische
Arbeitsstoffe (TRBA) in sein Technisches Regelwerk aufnehmen.

Dem Fachbereich „Rohstoffe und chemische Industrie“ obliegt in Absprache mit dem ABAS die Fortschreibung
der TRBA. Hält der ABAS Änderungen für erforderlich, wird er den Fachbereich „Rohstoffe und chemische
Industrie“ bitten, die Möglichkeit der Anpassung zu prüfen.

Die DGUV Information 213-088 „Sichere Biotechnologie – Einstufung biologischer Arbeitsstoffe: „Viren“ wurde
vom Fachbereich „Rohstoffe und chemische Industrie“ nach Beratung in dem unten genannten
wissenschaftlichen Beraterkreis erstellt. Sie wurde an den aktuellen Beratungsstand in der EU-Kommission und
im ABAS angepasst. Diese Anpassung wurde vom ABAS zustimmend zur Kenntnis genommen.

Die Liste aus Kapitel 9 wird in der Technischen Regel für Biologische Arbeitsstoffe „Einstufung von Viren in
Risikogruppen“ (TRBA 462) vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales im „Gemeinsamen
Ministerialblatt“ veröffentlicht.

Die DGUV Information wurde sorgfältig erstellt. Dies befreit nicht von der Pflicht und Verantwortung, die
Angaben auf Vollständigkeit, Aktualität und Richtigkeit selbst zu überprüfen.

Die inhaltliche und redaktionelle Überarbeitung dieser DGUV Information erfolgte in einer Projektgruppe im
Sachgebiet „Biologische Arbeitsstoffe“ des Fachbereichs „Rohstoffe und chemische Industrie“ der Deutschen
Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) unter Federführung der Berufsgenossenschaft Rohstoffe und
chemische Industrie. Der Fachbereich Rohstoffe und chemische Industrie wurde wissenschaftlich beraten von:

PD Dr. M. Eggers, Labor Prof. Dr. G. Enders MVZ GbR, Stuttgart

Prof. Dr. A.-M. Eis-Hübinger, Institut für Virologie, Universitätsklinikum Bonn

Prof. Dr. Dr. P. Kämpfer, Institut für Angewandte Mikrobiologie, Justus-Liebig-Universität Gießen

Dr. C. Kohl, Robert Koch-Institut

Dr. G. Martens, Berufsgenossenschaft Rohstoffe und chemische Industrie

Prof. Dr. S. Modrow, Institut für Mikrobiologie und Hygiene, Universität Regensburg

Dr. S. Reiche, Friedrich-Loeffler-Institut

Dr. I. Schwebke, Robert Koch-Institut

Prof. Dr. U. Truyen, Institut für Tierhygiene und Öffentliches Veterinärwesen, Universität Leipzig

Dr. C. Wylezich, Friedrich-Loeffler-Institut

1   Einleitung

Viren sind sehr kleine infektiöse Partikel (Durchmesser ca. 20–400 nm). Sie bestehen lediglich aus einem
Genom, das durch Proteine, manchmal zusätzlich durch Lipidmembranen, gegen die Außenwelt geschützt ist.
Der Begriff Virus (das Virus) stammt aus dem Lateinischen und bedeutet Gift; das extrazelluläre, infektiöse
Viruspartikel wird auch als Virion bezeichnet. In freier, zellungebundener Form sind Viren nicht lebendig. Sie
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sind jedoch biologisch aktiv und können sich in Wirtszellen unter Nutzung der darin vorhandenen molekularen
Bausteine vermehren. Viren sind daher „obligatorische Zellparasiten“, die sich nicht wie Zellen durch Zunahme
von Masse und anschließender Teilung vermehren, sondern in den Wirtszellen durch Nutzung der molekularen
Bestandteile ihre Gene exprimieren, Genome replizieren, Proteine produzieren und schließlich die
Komponenten zu neuen Partikeln zusammenbauen. Jedes Virus steuert hierzu sein eigenes, auf die
Verhältnisse der Wirtszelle zugeschnittenes Entwicklungsprogramm bei und vermehrt sich dort unter
Einbeziehung der Zellressourcen mit teilweise sehr hoher Geschwindigkeit.

Viren wurden bei allen Eukaryonten identifiziert, als Bakteriophagen und Archaeenviren findet man sie auch bei
Prokaryonten (Bacteria, Archaea). Vor allem bei Menschen und Wirbeltieren wurden Viren häufig als
Krankheitserreger bekannt.

Abbildung 1: Virus der Hämorrhagischen Septikämie (Novirhabdovirus piscine) auf ZL686-Zellen

Folgende Kriterien gelten für alle Viren:

a) Viren sind kleine (20–300/400 nm), obligat intrazelluläre Parasiten. Diese Angaben gelten für Viren mit
sphärisch-ikosaedrischer Struktur. Einige Viren weisen fadenförmige (filamentöse) Formen auf, deren
Länge deutlich über 1 μm liegt. Viruspartikel sind elektronenmikroskopisch sichtbar, nur wenige Viren
(zum Beispiel Pockenviren) befinden sich an der Grenze der lichtmikroskopischen Auflösung.

b) Viren besitzen ein Genom, das entweder aus Ribonukleinsäure (RNS; engl. ribonucleicacid = RNA) oder
aus Desoxyribonukleinsäure (DNS; engl. deoxyribonucleic acid = DNA) besteht und mit Proteinen
komplexiert ist (Nukleokapsid).

Im Gegensatz zu zellulären Organismen findet man in reifen Viruspartikeln nur einen einzigen funktionell
relevanten Nukleinsäuretyp, RNA oder DNA. Bei einigen Virusfamilien sind die Nukleokapside zusätzlich
von einer Lipidmembran umgeben, die man als Hülle oder Envelope bezeichnet. Sie leitet sich von
Membransystemen der Wirtszelle ab. In sie sind virale, aber auch zelluläre Proteine eingelagert, die
häufig durch Zuckergruppen zu Glykoproteinen modifiziert sind. Die viralen Oberflächenkomponenten sind
meist deutlich exponiert; sie können bis zu 20 nm aus der Partikeloberfläche hervorragen.

c) Im Gegensatz zu zellulären Organismen vermehren sich Viren nicht durch Teilung, sondern replizieren
sich in lebenden Zellen, die sie infizieren. Dort entfalten sie unter Nutzung der zellulären Bestandteile ihre
Genomaktivität und produzieren die Komponenten, aus denen sie aufgebaut sind. Außerhalb eines
lebenden Organismus bleibt die Infektionsfähigkeit von Viren (Tenazität) nur begrenzt erhalten. Die
Tenazität hängt hauptsächlich von der Struktur der Virionen ab und es gilt die Faustregel, dass
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Virusspezies mit einer sie umhüllenden Lipidmembran als Strukturkomponente durch Umwelteinflüsse
und Desinfektionsmittel leichter inaktiviert werden als unbehüllte „nackte“ Viren.

d) Viren kodieren weder für einen eigenen Proteinsyntheseapparat (Ribosomen) noch für energiebildende
Stoffwechselsysteme. Sie sind als intrazelluläre Parasiten in der Lage, zelluläre Prozesse umzusteuern
und für den optimalen Ablauf ihrer Vermehrung zu modifizieren. Sie besitzen neben der Erbinformation,
die für die verschiedenen Virusstrukturproteine kodiert, auch Gene für regulatorisch aktive Proteine und
für Enzyme.

Abzugrenzen von den Viren sind Virusoide, Viroide und Prionen.

Unter Virusoiden (Satellitenviren) versteht man Infektionserreger, die für ihre Vermehrung auf ein (Helfer-) Virus
angewiesen sind; man findet sie meist zusammen mit Pflanzenviren. Es handelt sich um kleine RNA- oder
DNA-Moleküle, die für ein bis zwei Proteine kodieren, mit denen sie assoziiert sind. Das Hepatitis-D-Virus
(Deltavirus italiense) ist das einzig bekannte humanpathogene Virusoid, das die Hüllproteine des Hepatitis-B-
Virus (HBsAg) für die Partikelbildung nutzt. Es kann sich deshalb nur in Zellen vermehren, die mit Hepatitis-B-
Viren infiziert sind und HBsAg bilden.

Viroide sind Pflanzenpathogene und bestehen aus kleinen ringförmigen RNA-Molekülen, die eine komplexe
Sekundärstruktur aufweisen und nicht für Proteine kodieren.

Prionen: siehe Kapitel 3.5 (Erreger transmissibler spongiformer Enzephalopathien).

Abbildung 2: Lumpy-Skin-Disease-Virus auf MDBK-Zellen

Die Virusinfektion einer Zielzelle ist ein spezifischer Prozess, der durch die Wechselwirkung von Strukturen auf
der Oberfläche der Virionen mit bestimmten zellulären Rezeptormolekülen erfolgt. Deswegen werden von den
unterschiedlichen Virusspezies jeweils nur bestimmte Zellen infiziert. Diese sehr spezifische Interaktion erklärt,
dass sich die verschiedenen Viren auf jeweils unterschiedliche Lebewesen als Wirte spezialisiert haben und in
diesen nur bestimmte Zelltypen infizieren. Eine Zelle, die den vollständigen Vermehrungszyklus eines Virus
zulässt, bezeichnet man als permissiv für das jeweilige Virus. Viren existieren in unterschiedlichen
Zustandsformen. Sie können sich aktiv in der Zelle replizieren und so viele Nachkommenviren bilden. Man
spricht von einem replikationsaktiven Zustand. Einige Virustypen können nach der Infektion in der Zelle in einen
Latenzzustand übergehen und hierzu ihre Erbinformation in das Wirtszellgenom integrieren oder diese in
extrachromosomaler Form, beispielsweise als Episom, in der infizierten Zelle erhalten. Bei einigen Viren ist die
Expression des Virusgenoms jedoch über lange Zeiträume völlig unterdrückt (Retroviren). In anderen Fällen
werden virale Gene während dieser Zeit transkribiert und tragen zur Aufrechterhaltung der Latenz bei
(Herpesviren). In beiden Fällen können zelluläre Prozesse oder äußere Einflüsse die latent vorliegenden
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Genome reaktivieren, so dass wieder infektiöse Viren gebildet werden. Sind Zellen infizierbar, ohne den
vollständigen Zyklus der Virusvermehrung zuzulassen, bezeichnet man diese als abortiv infizierbare Zellen.

Etliche Virusspezies führen nach Infektion zu einer Erkrankung ihres Wirtes. Daneben gibt es eine Vielzahl von
bekannten, aber sicher auch noch unentdeckten Viren, die keine Krankheit verursachen. Die Entwicklung
hochsensitiver Verfahren zum Virusnachweis und insbesondere zur Sequenzanalyse von Nukleinsäuresträngen
(mittels next generation sequencing) hat zur Definition des Viroms geführt und dazu beigetragen, dass der
alleinige Nachweis von viralen Genomsequenzen in Geweben und Zellen erkrankter Wirte nicht mehr als
ausreichend betrachtet werden kann, um eine kausale Beziehung zwischen Erreger und Erkrankung
herzustellen.

Neben ihrer Bedeutung als Krankheitserreger spielen Viren in der Grundlagenforschung eine beträchtliche
Rolle. Die Entwicklung der Molekularbiologie und Gentechnik war eng mit der Untersuchung von Viren
verbunden.

Viele grundlegende biologische Gesetze sind zunächst an Viren von Bakterien (Bakteriophagen) entdeckt und
beschrieben worden. Zunehmend werden Viren auch in der allgemeinen Therapie, der Behandlung von
Tumoren und anderen nicht viralen Erkrankungen sowie in der Impfstoffentwicklung und der somatischen
Gentherapie als Vektoren eingesetzt.

Der über hundertjährige Umgang mit Viren hat gezeigt, dass mit ihnen unter Beachtung der „Grundregeln guter
mikrobiologischer Technik“ (siehe Merkblätter B 0021) und TRBA 100 und 5002)), die ggf. durch zusätzliche
Maßnahmen ergänzt werden müssen, sicher umgegangen werden kann. Die folgenden Angaben beziehen sich
auf bei Menschen, Tieren (Wirbeltiere und Wirbellose) und Pflanzen vorkommende Viren. Viren von Bakterien,
Archaeen und niederen Eukaryonten zeigen oft andere Entwicklungsabläufe.

Abbildung 3: Immundefizienzvirus des Menschen 1 (HIV-1)

2   Klassifizierung und Identifizierung

1) Siehe Anhang 2, Abschnitt  3
2) Siehe Anhang 2, Abschnitt 2.
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2.1   Klassifizierung

Die taxonomische Einteilung der Viren in die unterschiedlichen Ordnungen (-virales) und Familien (-viridae),
Unterfamilien (-virinae), Gattungen (Genus) und Arten (Spezies) wird von einer internationalen Kommission von
Virologen (International Committee on Taxonomy of Viruses = ICTV; ictv.global/taxonomy) vorgenommen und
kontinuierlich den aktuellen Erkenntnissen angepasst. Sie erfolgt anhand der folgenden Hauptkriterien:

1. der Art des Genoms aus RNA oder DNA sowie der Form, in der es vorliegt, also als Einzel- oder
Doppelstrang, in der Orientierung als Positiv/Plus- oder Negativ/Minus-Strang, linear oder zirkulär,
segmentiert oder kontinuierlich; auch die Anordnung der Gene auf der Nukleinsäure ist für die Definition
einzelner Familien wichtig;

2. der Symmetrieform der Kapside;

3. dem Vorhandensein einer Membranhülle als Strukturkomponente;

4. der Größe des Virions;

5. dem Ort der Virusvermehrung im Zytoplasma oder im Kern der infizierten Zelle.

Für die weitere Unterteilung der Virusfamilien in Gattungen, Arten und Virustypen oder -varianten waren früher
überwiegend die Wirtsspezifität und serologische Kriterien verantwortlich. Durch die heute anwendbaren, sehr
effizienten Techniken der Sequenzanalyse der Virusgenome erfolgt die taxonomische Zuordnung einzelner
Virustypen in Gattungen jedoch überwiegend auf der Ähnlichkeit der Genome und ihrer Basenfolgen. Da die
Zuordnung folglich unabhängig von den jeweiligen Wirten ist, können bei Vertretern derselben Familie
Virusspezies gefunden werden, die Menschen, Tiere oder Pflanzen infizieren. Auch verschiedene Varianten
einer Virusspezies können sich durch einen unterschiedlichen Wirtstropismus auszeichnen. Insbesondere die
Bewertung des Grades der Sequenzhomologie unterscheidet sich jedoch bei den verschiedenen Virusfamilien.
Die Identifikation einer neuen Virusspezies ist ein vergleichender Prozess, der darauf basiert, die Ähnlichkeit
verschiedener Gene und Genomabschnitte zu definieren, die das Ausmaß der Verwandtschaft des
untersuchten Isolates zu einer definierten etablierten Spezies angeben.

Tabelle 1 gibt eine Übersicht zu den verschiedenen Virusfamilien mit wichtigen human- und tierpathogenen
Vertretern. Aufgrund der Vielzahl neuer Viren, die heute aufgrund der modernen Techniken zur
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Nukleinsäuresequenzierung entdeckt werden, kann sich die taxonomische Einteilung und Zuordnung einzelner
Virusspezies ändern.

Virusfamilie Virusspezies Genom
(Nukleinsäure, Form)

Polarität der
Nukleinsäure

Größe (kb/kbp)

Picornaviridae Poliovirus (Enterovirus C),
Rhinovirus, Maul-und-Klauen‐
seuchevirus

ssRNA, linear Plus 7,2–8,4 kb

Caliciviridae Norovirus ssRNA, linear Plus 7,7–8,0 kb

Hepeviridae Hepatitis-E-Virus (Paslahepevirus
balayani)

ssRNA, linear Plus 7,2 kb

Matonaviridae Rötelnvirus
(Rubivirus rubellae)

ssRNA, linear Plus 9 kb

Flaviviridae Gelbfiebervirus (Orthoflavivirus
flavi), Zikavirus (Orthoflavivirus
zikaense)

ssRNA, linear Plus 10 kb

Togaviridae Chikungunya-Virus, Semliki-
Forest-Virus

ssRNA, linear Plus 12 kb

Coronaviridae SARS-CoV, SARS-CoV-2 ssRNA, linear Plus 25–35 kb

Bornaviridae Bornavirus (Orthobornavirus
bornaense)

ssRNA, linear Minus 9 kb

Rhabdoviridae Tollwutvirus (Lyssavirus rabies) ssRNA, linear Minus 12 kb

Paramyxoviridae Masernvirus (Morbillivirus
hominis), Mumpsvirus
(Orthorubulavirus parotitidis),
Hundestaupevirus (Morbillivirus
canis)

ssRNA, linear Minus 16–18 kb

Pneumoviridae Respiratorisches Syncytial-Virus
(Orthopneumovirus hominis)

ssRNA, linear Minus 13–15 kb

Filoviridae Ebolavirus (Orthoebolavirus) ssRNA, linear Minus 19 kb

Arenaviridae Lassavirus (Mammarenavirus
lassaense)

ssRNA, linear,
segmentiert

Ambisense 10–12 kb

Hantaviridae Hantavirus (Orthohantavirus) ssRNA, linear,
segmentiert

Minus/teilweise
Ambisense

12 kb

Orthomyxoviridae Influenza-Virus (Alpha-, Beta-,
Gammainfluenzavirus)

ssRNA, linear,
segmentiert

Minus 13–14 kb

Sedoreoviridae Rotavirus dsRNA, linear,
segmentiert

Minus 8–19 kbp

B 004 - Viren (213-088)
Stand: August 2024 (vollständige Überarbeitung der Ausgabe 10/2011)

Berufsgenossenschaft Rohstoffe und chemische Industrie. Alle Rechte vorbehalten. 9 / 302



Virusfamilie Virusspezies Genom
(Nukleinsäure, Form)

Polarität der
Nukleinsäure

Größe (kb/kbp)

Retroviridae Immundefizienzvirus des
Menschen (HIV), T-lymphotropes
Virus der Primaten (HTLV)

ssRNA, linear Plus 7–12 kb

Hepadnaviridae Hepatitis-B-Virus dsDNA, zirkulär – 3,2–3,3 kbp

Polyomaviridae SV40-Virus (Betapolyomavirus
macacae)

dsDNA, zirkulär – 5 kpb

Papillomaviridae Papilloma-/Warzenviren dsDNA, zirkulär – 8 kbp

Adenoviridae Humanes Mastadenovirus dsDNA, linear – 36–38 kbp

Orthoherpesviridae Herpes-simplex-Virus
(Simplexvirus humanalpha),
Windpockenvirus (Varicellovirus
humanalpha3), Zytomegalievirus
(Cytomegalovirus humanbeta5)

dsDNA, linear – 130–250 kbp

Poxviridae Variolavirus, Vacciniavirus dsDNA, linear*) – 130–350 kbp

Asfarviridae Virus der Afrikanischen
Schweinepest

dsDNA, linear*) – 180 kbp

Parvoviridae Parvovirus B19
(Erythroparvovirus primate1),
Adeno-assoziierte Viren
(Dependoparvovirus)

ssDNA, linear**) Plus/minus 5–6 kb

Circoviridae Porzine Circoviren (Circovirus
porcine)

ssDNA, zirkulär – 1,7–2,1 kb

Anelloviridae Torque-Tenovirus-Virus
(Alphatorquevirus homin)

ssDNA, zirkulär – 2,0–3,9 kb

*) Enden kovalent geschlossen
**) Die Enden der DNA sind über kurzen Abschnitt zurückgefaltet.

Tabelle 1: Beispiele von Viren nach RNA- oder DNA-Genom im Partikel, Genomstruktur, Genomgröße geordnet.
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Abbildung 4: Hochpathogenes aviäres Influenza-A-Virus (H5N1)

2.1.1   Virionmorphologie

Virionen haben eine sehr unterschiedliche Morphologie und unterscheiden sich bezüglich Größe und Form.
Grundformen in Aufbau und Symmetrie der Nukleokapside sind dabei helikal, ikosaedrisch und komplex. Des
Weiteren können Virionen einiger Virusfamilien von einer Lipidmembran umhüllt sein.

2.1.2   Beschreibung von Eigenschaften des viralen Genoms

Virale Genome sind komplex und vielfältig. Als Nukleinsäuretyp kommen RNA oder DNA in Frage. Die
Nukleinsäure kann linear oder zirkulär, einzelsträngig mit negativer, positiver oder ambisense Polarität,
doppelsträngig, segmentiert oder unsegmentiert vorliegen.

Wichtige weitere taxonomische Unterscheidungskriterien sind die Größe des Genoms, Größe und Anzahl
möglicher Segmente, mit dem Genom assoziierte Proteine (Nukleokapsid) und terminale Strukturen (zum
Beispiel 5'-Cap, Polyadenylierung, Repeats). Für eine detaillierte Charakterisierung von Virusspezies ist die
Genomorganisation, das heißt die Orientierung, Anordnung und Anzahl der offenen Leserahmen (ORFs), die
Kodierungsstrategie (Expression) mit den kodierten Struktur- und Nichtstrukturproteinen bedeutsam. Oft werden
Daten zu regulatorisch aktiven Sequenzfolgen (Enhancer-Elemente, Promotoren, Terminatoren) in die
Klassifizierung einbezogen.

2.1.3   Unterschiede in der Replikation als Merkmale für die Klassifikation

RNA- und DNA-Viren haben unterschiedliche Replikationsstrategien, die durch bestimmte Gene
beziehungsweise deren Produkte, zum Beispiel Reverse Transkriptasen, RNA-abhängige RNA-Polymerasen,
und Proteasen charakterisiert sind. Weitere wichtige Merkmale zur taxonomischen Klassifikation von Viren sind
Art und Ort der Replikation sowie Ort der Virusreifung (Zusammenbau des Nukleokapsids und Art und Ort der

B 004 - Viren (213-088)
Stand: August 2024 (vollständige Überarbeitung der Ausgabe 10/2011)

Berufsgenossenschaft Rohstoffe und chemische Industrie. Alle Rechte vorbehalten. 11 / 302



Umhüllung, wie Zytoplasma, Zellkern, Golgi usw.). Schließlich resultiert die Replikation in der Verpackung der
Nukleinsäure und dem Zusammenbau des Virions.

2.1.4   Biologische Eigenschaften

In die Klassifikation von Viren werden oft auch biologische Eigenschaften einbezogen. Beispiele hierfür sind
Wirtsspezifität, Tropismen, Übertragungsmodus und ggf. Vektoren (zum Beispiel Insekten), immunologische
Gemeinsamkeiten oder Unterschiede (Kreuzreaktivitäten), gegenseitige Interferenz, Rekombination,
Komplementation und Reassortierung. Auch kann die Art der Virusinfektion – akut, nicht persistierend,
persistierend (zum Beispiel chronisch, latent) – weitere Hinweise für die Klassifizierung geben.

Abbildung 5: Newcastle-Disease-Virus (Orthoavulavirus javaense)

2.2   Nachweis und Identifizierung von Viren beziehungsweise viralen
Infektionskrankheiten

Die Arbeit im virologischen Laboratorium erfordert Wissen über Übertragung, Aufbau, Vermehrung und weitere
Eigenschaften von Viren. Für den Nachweis und die Typisierung von Viren und Virusinfektionen steht eine
Reihe von morphologischen, zellbiologischen, serologischen und molekularbiologischen Techniken zur
Verfügung.

Mit Hilfe von differenzierten Nachweisverfahren von Antikörpern gegen definierte Virusantigene,
Antikörperklassen (IgG, IgM) oder -aviditäten können bestehende oder bereits überstandene Virusinfektionen
nachgewiesen sowie Aussagen über den Immunstatus gemacht werden. Oft reicht ein Test zur eindeutigen
Diagnose einer Virusinfektion nicht aus und es müssen zusätzliche Bestätigungstests durchgeführt werden. Bei
diesen serologischen Untersuchungen sind vorangegangene Impfungen und Infektionen unbedingt zu
berücksichtigen, da es bei manchen Virusfamilien weitreichende serologische Kreuzreaktivitäten gibt (zum
Beispiel Flaviviren, Orthopoxviren).
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Abbildung 6: Virus des Schweren Akuten Respiratorischen Syndroms 2 (SARS-CoV-2) auf Vero E6-Zellen

Die Domäne der Diagnostik akuter beziehungsweise aktiver Virusinfektionen ist der Erregernachweis. Dieser
erfolgt heute überwiegend durch den Nachweis der Virusgenome mittels der Polymerase-Kettenreaktion (PCR)
in Kombination mit Sequenzierung. Die technisch sehr anspruchsvolle Elektronenmikroskopie und die
wesentlich zeitaufwändigeren Methoden der Virusisolierung, Virusanzucht und des Virusantigennachweises
sind demgegenüber meist in den Hintergrund getreten (Ausnahme: Nachweis von HBsAg bei akuter oder
persistierender Hepatitis B). Auch ist für diese Methoden unter Umständen ein gekühlter Probentransport
notwendig, wenn die Viren sehr instabil sind. Die Typisierung von Virusisolaten erfolgt heute überwiegend durch
die Bestimmung der Nukleinsäuresequenz.

Bei der Identifizierung von Viren stehen Nukleinsäure-Amplifikationstechniken, die Fähigkeit zur Infektion
bestimmter Zellen oder Wirtstiere, pathologische Veränderungen an infizierten Organismen oder Zellkulturen
sowie serologische Methoden im Vordergrund. Tabelle 2 zeigt Methoden zur Identifizierung und
Charakterisierung von Viren und Viruserkrankungen.
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Tabelle 2: Auswahl einiger Methoden zum Nachweis von Viren und Virusinfektionen (Kursiv: labordiagnostisch
genutzte Testverfahren)

Allgemeine und morphologische Methoden

- Elektronenmikroskopische Untersuchungen von Zellen, Sekreten, Exkreten und Kulturflüssigkeiten

- Bestimmung des Zentrifugationsverhaltens (Sedimentationskonstante)

- Anzüchtung in empfänglichen Kulturzellen, kleinen Labortieren und/oder embryonierten Hühnereiern

- Analyse des zytopathischen Effektes (CPE), zum Beispiel Bildung von Synzytien, zytoplasmatischen/nukleären
Einschlusskörperchen, Lyse

- Quantifizierung: Endpunktverdünnungsmethode, Auszähltests (Plaque- und Focustests)

Molekularbiologische Methoden

- Hybridisierungsverfahren mit Nukleinsäure-Sonden (zum Beispiel Northern-, Southern Blot)

- Nukleinsäure-Amplifikationstechniken (zum Beispiel PCR, RT-PCR)

- Nukleinsäure-Restriktionsfragment-Längenpolymorphismus (RFLP)

- Bestimmung der Nukleinsäuresequenz

- Nukleinsäure-Chip-Technologie

Immunologische Methoden (Nachweis spezifischer Antigene und Antikörper)

- Neutralisationstest

- Immunelektronenmikroskopie

- Immunfluoreszenz/Immunperoxidase

- Enzymimmuntests (ELISA), Chemilumineszenz Immuntests (CLIA)

- Western Blot/Western Line

- Antigen-Schnelltest

2.3   Referenzstämme, Fachlaboratorien

Bei der Identifizierung von Viren sollten geeignete Referenzstämme einbezogen werden. Die Identifizierung
erfordert eine entsprechende Ausstattung und Fachkenntnis der Laboratorien. Es wird empfohlen sich bei
entsprechenden Fragestellungen an virologische universitäre Einrichtungen, Landesuntersuchungsinstitute und
vor allem an die vom Robert Koch- beziehungsweise dem Friedrich-Loeffler-Institut benannten Nationalen
Konsiliar- beziehungsweise Referenzlaboratorien zu wenden (www.rki.de; www.fli.de).

3   Viren als Infektionserreger

3.1   Infektionszyklus

Viren verfügen über spezifische Mechanismen zur Infektion ihrer Wirte. Sie heften sich zunächst an
Rezeptorstrukturen ihrer Wirtszelle an (Adsorption), werden von dieser aufgenommen (Penetration) und setzen
ihre Genome im Zellinnern frei (Uncoating). Sie nutzen dann in unterschiedlicher Weise den zellulären
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Stoffwechsel, um sich selbst zu vermehren. Bei Viren mit einem DNA-Genom wird das genetische Material
üblicherweise in den Zellkern transportiert, und die Schritte der Genexpression und Replikation mit Vermehrung
der Nukleinsäuren erfolgen dort. Eine Ausnahme sind die Pockenviren, bei welchen der virale
Vermehrungsvorgang im Zytoplasma abläuft. Im Unterschied zu den DNA-Viren läuft der Replikationszyklus der
RNA-Viren im Zytoplasma der infizierten Zellen ab; nur bei den Influenza- und Bornaviren erfolgt der Transport
der Erbinformation in den Zellkern, wo in diesen Fällen die Genexpression und die Amplifikation der RNA-
Genome stattfindet.

Die Virusvermehrung innerhalb der Zelle umfasst mehrere aufeinanderfolgende Schritte:

- Expression der frühen Virusgene (regulatorisch/enzymatisch aktive Proteine),

- Replikation des Genoms,

- Expression der späten Virusgene (Strukturproteine),

- Zusammenbau der Protein- und Nukleinsäurekomponenten zu infektiösen Viren.

Die Vorgänge der Genexpression und Genomreplikation sind sehr variantenreich und verlaufen bei den
unterschiedlichen Viren nach individuellen Programmen, wobei der Zellstoffwechsel unterschiedlich stark
beeinflusst wird. An die Expression der Virusgene und die Synthese der von ihnen kodierten Proteine schließt
sich der Zusammenbau der replizierten Genome mit den Strukturproteinen an. Dieser Vorgang findet meist an
zellulären Membransystemen statt; man bezeichnet ihn als Morphogenese. Die so gebildeten
Nachkommenviren werden durch Knospung oder Exozytose von der Zelloberfläche in die Umgebung
abgegeben; gelegentlich erfolgt auch die Zerstörung der Zelle (Apoptose, Nekrose, Lyse). An die Freisetzung
der neu gebildeten Viruspartikel können sich Reifungsschritte anschließen, die für die Erlangung der
vollständigen Infektiosität notwendig sind.

3.2   Übertragungswege

Viren bilden keine Dauerformen, die lange in der Umwelt außerhalb eines Wirtsorganismus überleben können.
Daher sind sie auf die Aufrechterhaltung einer Infektkette angewiesen. Insbesondere die von einer
Lipidmembran umhüllten Virusspezies verlieren sehr schnell ihre Infektiosität, wenn sie Austrocknung, erhöhten
Temperaturen oder Detergenzien (Seife, alkoholische und aldehydische Lösungsmittel) ausgesetzt sind. Viren
können auf verschiedenen Wegen von einem Organismus auf einen anderen übertragen werden. Tabelle 3
zeigt die wichtigsten Übertragungswege. Nach der Inokulation kann es – abhängig von der jeweiligen
Virusspezies und Menge der übertragenen Virionen – wenige Tage bis mehrere Wochen und Monate dauern,
bis sich im Wirt erste Anzeichen einer Erkrankung entwickeln. Für die Virusinfektionen mit einer sehr langen
Inkubationsphase verwendete man früher auch den Begriff der Slow-Virus-Infektion. Er umschreibt auch sich
progredient verschlechternde, letztlich tödlich verlaufende neurologische Krankheiten, wie sie durch
konventionelle Erreger (zum Beispiel Subakute Sklerosierende Panenzephalitis (SSPE) durch das Masernvirus)
und Prionerkrankungen durch unkonventionelle Agenzien, wie die Erreger der transmissiblen spongiformen
Enzephalopathien (TSE), zum Beispiel Creutzfeldt-Jakob-Krankheit (CJK), Bovine Spongiforme
Enzephalopathie (BSE) oder Kuru (siehe Kapitel 3.5), verursacht werden.
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Tabelle 3: Übertragungswege von Viren

Horizontale Übertragung:

Übertragung zwischen verschiedenen Individuen/Wirten

- über Blut, Blutzellen oder andere spezialisierte Zellen

• Verletzungen, Injektion, Transfusion, plasmatische Blutprodukte
Beispiele: Hepatitis-B-Virus, Hepatitis-C-Virus, Humane Immundefizienzviren, Parvovirus B19

• Sexualverkehr
Beispiele: Hepatitis-B-Virus, Hepatitis-C-Virus, Humane Immundefizienzviren, Zytomegalievirus

• Bisse infizierter Tiere
Beispiele: Tollwutvirus, Herpes-B-Virus (Rhesusaffen)

• Vektoren (Insekten und Spinnentiere wie Mücken und Zecken)
Beispiele: Gelbfiebervirus, Zecken-Enzephalitisviren (FSME), Zika-Virus

- über den Atmungstrakt

• Aerosole
Beispiele: SARS-CoV-2, Varizella-Zoster-Virus

• Tröpfcheninfektion
Beispiele: Influenzaviren, Respiratorische Syncytialviren, Rhinoviren, Parvovirus B19

• Schmierinfektion (Speichel, Hals-/Nachen-/Rachensekrete)
Beispiele: ZytomegaIievirus, Herpes-simplex-Viren, Epstein-Barr-Virus

• Mit Exkrementen kontaminierter Staub, Spreu usw.
Beispiele: Arena- und Hantaviren

- über den Verdauungstrakt

• Schmierinfektion (Stuhl)
Beispiele: Hepatitis-A-Virus, Enteroviren, Rotaviren, Noroviren

• Nahrungsmittel (Stuhlkontamination)
Beispiele: Hepatitis-A-Virus, Noroviren

• Urin
Beispiele: Zytomegalievirus, Hantaviren

• Wasser – Abwasser
Beispiele: Enteroviren, Hepatitis-A-Virus, Hepatitis-E-Virus (Genotypen 1, 2)

- über die Haut
Beispiele: Papillomaviren, Pockenviren

Vertikale Übertragung von Eltern auf Feten/Neugeborene:

- Keimbahn
Beispiele: Endogene Retroviren

- Hämatogen-diaplazentar
Beispiele: Zytomegalievirus, Rötelnvirus, Parvovirus B19

- Perinatale Übertragung
Beispiele: Herpes-simplex-Virus, Varizella-Zoster-Virus, Hepatitis-B-Virus, Enteroviren

- Übertragung durch Stillen (Muttermilch beziehungsweise Blut bei stillbedingten Verletzungen)
Beispiele: Zytomegalievirus, Humanes Immundefizienzvirus
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3.3   Eintrittspforten

Eintrittspforten für Viren sind die – einschließlich durch Mikroläsionen – vorgeschädigte Haut und die
Schleimhäute von Auge, Nase, Nasennebenhöhlen, Mundhöhle, Rachen, Bronchien und Lunge sowie des
Magen-Darm-Traktes und Urogenitalsystems.

3.4   Wechselwirkungen zwischen Virus und Wirt

3.4.1   Grundsätzliche Beziehungen

Viren existieren in unterschiedlichen Zustandsformen: Im replikationsaktiven Zustand können sie sich aktiv in
der Zelle vermehren und dabei viele Nachkommenviren bilden. Einige Virusspezies können nach der Infektion
einen Latenzzustand etablieren und hierzu ihre Erbinformation in das Wirtszellgenom integrieren oder diese in
extrachromosomaler Form, beispielsweise als Episom, in der infizierten Zelle erhalten. Während dieser Zeit
können bestimmte virale Gene transkribiert werden und zur Aufrechterhaltung der Latenz beitragen
(Herpesviren). In anderen Fällen ist die Expression des Virusgenoms jedoch über lange Zeiträume völlig
unterdrückt (beispielsweise bei einigen tierpathogenen Retroviren). In beiden Fällen können zelluläre Prozesse
und Differenzierungsvorgänge oder äußere Einflüsse die latent vorliegenden Genome reaktivieren, so dass
wieder infektiöse Viren gebildet werden.

Abhängig vom Virustyp kann die Infektion für die Wirtszelle unterschiedliche Folgen haben:

- Sie wird zerstört und stirbt.

- Sie überlebt, produziert aber kontinuierlich geringe Mengen von Viren und ist damit chronisch
(persistierend) infiziert.

- Sie überlebt und das Virusgenom bleibt im latenten Zustand erhalten, ohne dass infektiöse Partikel gebildet
werden.

- Sie wird immortalisiert und erhält hierdurch die Fähigkeit zur kontinuierlichen Teilung, ein Vorgang, der mit
der Transformation, das heißt der malignen Entartung zur Tumorzelle, verbunden sein kann.

Das Virus, der Wirt, sowie genetische Faktoren und Umwelteinflüsse bestimmen, ob es zur Ausbildung einer
Krankheit kommt und wie das Ausmaß, das heißt der Schweregrad, der Erkrankung ist. Ein Wirt kann
beispielsweise aufgrund bestimmter genetischer Merkmale grundsätzlich oder nach erworbener Immunität
resistent gegen einen Infektionserreger sein. Chronische Grunderkrankungen, zum Beispiel Diabetes mellitus
Typ 1 oder andere Autoimmunerkrankungen, Tumorerkrankungen, primäre oder sekundäre Immunsuppression,
wie bei Schwangerschaft oder Organtransplantation, können den Wirt anfälliger für Infektionserkrankungen
machen. Auf der anderen Seite zeigen verschiedene Typen oder Varianten eines Infektionserregers ein
unterschiedliches pathogenes Potenzial (zum Beispiel Impfstämme). Abbildung 7 gibt diese Zusammenhänge
wieder.
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Abbildung 7: Wechselwirkungen zwischen Virus und seinem Wirt

Die Wechselwirkungen zwischen Virus und Wirt werden also nicht nur von den Eigenschaften des Virus,
sondern von der Genetik des Wirtes und seiner Fähigkeit beeinflusst, mit der jeweiligen Infektion abhängig von
der aktuellen Verfassung umgehen zu können. Die Einstufung der humanpathogenen Viren in Risikogruppen
basiert auf der Situation von gesunden Erwachsenen. Es muss berücksichtigt werden, dass der
Gesundheitszustand eines Menschen die Anfälligkeit gegenüber einer Infektionserkrankung beeinflusst. Bei
persistierenden und latenten Virusinfektionen kann es im Rahmen einer Immunsuppression – beispielsweise
durch Tumorerkrankungen, zytostatische oder immunsuppressive Behandlungen und/oder die Immunreaktion
beeinflussenden Infektionen (zum Beispiel humane Immundefizienzviren, Masernviren) – zur Reaktivierung der
Erreger kommen. Dieses kann zum Beispiel bei chemotherapeutisch behandelten Tumorpatienten der Fall sein,
bei denen eine latente Infektion mit dem Varizella-Zoster-Virus vorliegt. Das Auftreten von Gürtelrose oder, in
extremen Fällen, sogar von generalisierten Windpocken können die Folgen sein. Ähnlich verhalten sich etliche
andere Viren, die nach der Primärinfektion im Wirt persistieren (Beispiele: Herpesviren, Polyomaviren,
Papillomaviren).

Bei Wirbeltieren können Viruserkrankungen unterschiedliche Verlaufsformen haben.
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Abbildung 8: Virus der Hämorrhagischen Kaninchenseuche 2

3.4.2   Allgemeine (generalisierende) Infektionskrankheiten

Diese Art der Infektionskrankheit ist bei Mensch und Tier sehr häufig und läuft fast immer nach der gleichen
Gesetzmäßigkeit ab. Das Virus vermehrt sich zunächst in Zellen an der Eintrittspforte des Körpers. Ein oral
aufgenommenes Virus wird zunächst permissive Zellen im Mund- und Rachenbereich, zum Beispiel in den
Tonsillen, infizieren und sich in diesen vermehren. Neugebildetes Virus wird von dort aus über Blut- und
Lymphbahnen im ganzen Körper verbreitet. Dabei findet das Virus eine große Anzahl von permissiven
Zielzellen in den verschiedenen Organen und es kommt zu einer massiven Virusvermehrung. Die neu
gebildeten Viren sind in unterschiedlich großen Mengen im Blut nachweisbar (Virämie). Der Patient zeigt in
dieser Phase der Infektion Fieber und Krankheitssymptome, die auf die einsetzende Immunantwort hinweisen.
In den meisten Fällen wird die Infektion durch diese Abwehrreaktionen des Körpers beendet. Jedoch kann es in
bestimmten Fällen sowohl durch die Virusvermehrung wie auch durch die immunologischen Abwehrreaktionen
zu bleibenden Schäden des Wirtsorganismus bis hin zum Tode kommen.

3.4.3   Umschriebene (lokale) Infektionskrankheiten

Bei lokalen Infektionskrankheiten kommt es nur zur Virusvermehrung und Zellzerstörung an den Stellen, an
denen das Virus in den Körper eingedrungen ist. Manche Viren sind spezialisiert auf bestimmte Organe wie
Haut, Atemwege oder Darm. Zu den typischen Vertretern gehören Infektionskrankheiten mit Warzen
(Papillomaviren), Schnupfen (Rhinoviren, Influenzaviren) oder Diarrhoe (Enteritisviren, Rotaviren, Noroviren).

3.4.4   Persistierende Infektionen

Persistierende Infektionen mit chronischer Virusproduktion (chronische Hepatitis B und C, HIV-Infektionen,
Epstein-Barr-Virus) oder gelegentlicher Virusausscheidung nach Reaktivierung aus der Latenz (Herpes-
simplex-, Varizella-Zoster-Viren) sind epidemiologisch von Bedeutung, da die Virusträger ein lebenslanges
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Reservoir für Virusübertragung darstellen. Auch für das Individuum kann die persistierende Infektion bedeutsam
sein, wenn die Reaktivierungen mit erneuten Erkrankungen (zum Beispiel Gürtelrose bei Varizella-Zoster-
Reaktivierung) einhergehen oder aber die Basis für opportunistische Erkrankungen darstellen (Beispiel:
Cytomegalovirus-assoziierte Erkrankungen bei HIV-infizierten Patienten).

Abbildung 9: Rubellavirus (Rubivirus rubellae) auf Vero76-Zellen

3.4.4.1   Kategorien persistierender Infektionen

Persistierende Infektionen können in verschiedene Kategorien eingeteilt werden, wobei es zum Teil fließende
Übergänge gibt:

- Chronisch-persistierende Infektionen: Hier ist immer infektiöses Virus nachweisbar. Beispiele hierfür sind
chronische Hepatitis-B- und Hepatitis-C- sowie HIV-Infektionen.

- Latente Infektionen: Nach der Primärinfektion kommt es zur Latenz. Hier ist während der Latenzphase kein
infektiöses Virus nachweisbar, die Virusgenome bleiben in bestimmten Zellpopulationen erhalten. Typisch
ist der Nachweis von extrachromosomal vorliegenden Virusgenomen für Herpesviren. Im Fall der Retroviren
erfolgt die Integration des Virusgenoms in die chromosomale DNA der Wirtszellen; bei Zellteilungen wird es
auf die Nachkommenzellen weitergegeben. Dieser Latenzzustand kann unterbrochen werden: auf
bestimmte Stimuli hin kommt es zum temporären Wiederauftreten von infektiösen Viren (Reaktivierung,
Rekurrenz).

3.4.4.2   Mechanismen der Viruspersistenz und -latenz

Zur Viruspersistenz trägt eine Vielzahl von Mechanismen bei. Letztendlich kann ein Virus nur persistieren, wenn
es der Immunabwehr des Wirtes entgehen kann. Virusspezies nutzen verschiedene „Strategien“, um dies zu
erreichen. Diese sind sehr spezifisch für die jeweiligen Virusspezies und in vielen Fällen nicht endgültig geklärt.

Im Folgenden sind einige grundlegende Mechanismen aufgelistet:

- Unterlaufen der Immunreaktion des Wirtes: So produzieren beispielsweise Hepatitis-B-Viren große Mengen
von nicht infektiösen Partikeln des Oberflächenproteins HBsAg. Die neutralisierenden Antikörper werden
dadurch abgefangen. Einige Viren hemmen die Expression von Wirtsgenen, die für immunologisch wichtige
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Komponenten kodieren, zum Beispiel MHC-Klasse I-Gene, oder verhindern, dass diese zur Zelloberfläche
transportiert werden (humane Immundefizienzviren, Adenoviren, Herpesviren). Dies führt dazu, dass die
infizierten Zellen von zytotoxischen T-Lymphozyten nicht erkannt werden. Auch findet man bei bestimmten
Virusspezies, dass sie die Funktion von Lymphozyten stören oder diese gezielt abtöten: Beispiele hierfür
sind die humanen wie auch die felinen Immundefizienzviren oder das Katzen-Leukämievirus. Alternativ
können andere Spezies wie beispielsweise das Virus der Afrikanischen Schweinepest und das
Lactatdehydrogenase-Virus der Maus die Aktivität von Makrophagen oder von anderen Zellen oder
funktionellen Komponenten des Immunsystems inaktivieren. Einige Virusspezies – insbesondere solche mit
einem RNA-Genom – verändern die Sequenzen ihrer Oberflächenproteine durch Mutationen im Genom
rasch und werden nachfolgend von den zuvor gebildeten Antikörpern oder spezifischen T-Zellen nicht mehr
erkannt; dieser Vorgang der antigenic drift bedeutet für die mutierten Viren einen Selektionsvorteil. Beispiele
für diesen Antigenwandel finden sich bei Hepatitis-C-Viren, Lentiviren, wie den humanen
Immundefizienzviren (HIV), Influenza- und Coronaviren (SARS-CoV-2). Bei Viren mit einem segmentierten
Genom kann diese Tendenz zur antigenen Variation zusätzlich durch Austausch von einzelnen
Genomsegmenten verstärkt werden. Das bekannteste Beispiel ist das genetische Reassortment (antigenic
shift) bei Influenza-A- und Reoviren, das die Entstehung von Subtypen mit neuen antigenen Eigenschaften
bewirkt.

- Hemmung der Apoptose: Die Induktion der Apoptose („programmierter Zelltod“) in virusinfizierten Zellen ist
ein wichtiger Mechanismus der Abwehr von Virusinfektionen. Einige Viren haben anti-apoptotische
Strategien entwickelt, um das Leben der infizierten Zelle zu verlängern. Herpesviren oder die Viren der
Afrikanischen Schweinepest besitzen beispielsweise anti-apoptotische Gene mit Homologie zu zellulären
Regulatorproteinen. Andere (zum Beispiel HIV und HTLV-1) können die Expression zellulärer Apoptose-
regulierender Gene beeinflussen.

- In bestimmten Fällen führt die Nutzung derImmuntoleranz zur Etablierung von persistierenden
Virusinfektionen. Dabei erfolgt während der Schwangerschaft/Trächtigkeit eine intrauterine
Virusübertragung mit Infektion des Fetus, bevor dieser immunkompetent ist. Damit wird der Erreger auch
nach Erlangen der Immunkompetenz nicht als fremd erkannt, sondern „toleriert“ und nach der Geburt
laufend ausgeschieden. Beispiele hierfür sind die Pestivirus-Infektionen von Tieren und die LCMV-Infektion
der Mäuse.

- Integrierte Genome: Retroviren schreiben mit Hilfe des Enzyms Reverse Transkriptase ihr einzelsträngiges
RNA-Genom in eine doppelsträngige DNA um, die nachfolgend als Provirus in die DNA der Wirtszelle
eingebaut wird. Dieser latente Zustand wird vom Immunsystem nicht erkannt. Integration kommt mitunter
auch bei anderen Virusarten vor (zum Beispiel Hepatitis-B-Virus, Papillomaviren).

- Episomale Latenz: Hier verbleibt das Virusgenom als ringförmige Nukleinsäure (Episom) im Zellkern
außerhalb des Wirtschromosoms erhalten. Typisches Beispiel ist die Latenz der Alphaherpesviren (Herpes-
simplex- und Varizella-Zoster-Viren) in Nervenzellen. Episomale DNA gibt es auch bei Papillomavirus- und
Epstein-Barr-Virus-Infektionen.

- Vermehrung an Orten, die für das Immunsystem schwer zugänglich sind: Beispiele sind die Zellen des
Gehirns, die beispielsweise von Tollwutviren infiziert werden und die äußeren Schichten der kutanen Haut,
die von Papillomaviren infiziert werden.

3.5   Mit transmissibler spongiformer Enzephalopathie (TSE)-assoziierte
Agenzien

Die transmissiblen spongiformen Enzephalopathien (TSE) bilden eine Gruppe menschlicher und tierischer
Erkrankungen, die durch ein typisches klinisches und histopathologisches Bild gekennzeichnet sind. Sie werden
durch Prionen verursacht und verlaufen fortschreitend über einen längeren Zeitraum; deswegen wurden sie
auch als „langsame“ („slow“) Infektionen bezeichnet. Prionen verursachen bei Menschen und Tieren stets
tödliche neurodegenerative Erkrankungen. Beispiele für Prionerkrankungen des Menschen sind die Creutzfeldt-
Jakob-Erkrankung (CJD), Kuru und die neue Variante der CJD (vCJD). Bei Tieren sind Scrapie (Schaf), die
Bovine Spongiforme Enzephalopathie (BSE, Rind) und die Chronic Wasting Disease (CWD, Hirsch) die
bekanntesten Vertreter.
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Die Besonderheit der Prionerkrankungen ist, dass sie in drei Manifestationsformen vorkommen: infektiös
erworben (exogen), sporadisch (endogen) und genetisch (endogen) bedingt. Weil Prionen begrenzt im
zentralen Nervensystem vorkommen, ist ihre infektiöse Weitergabe in aller Regel limitiert. Sie können aber
innerhalb einer Art und – wenn auch eingeschränkt – über die Artgrenze hinaus auf andere Lebewesen
weitergegeben werden. Der verantwortliche Erreger (das Prion, proteinaceous infectious particle) kommt ohne
kodierende Nukleinsäure im infektiösen Agens aus. Prionen stellen die pathologische, vor allem in β-Faltblatt-
Konformation vorliegende Isoform (PrPSc) eines nichtpathologischen zellulären Prion-Proteins (PrPc) dar, das
überwiegend in α-helikaler Konformation vorliegt. Die Umwandlung von der α-helikalen PrPc- in die β-
faltblattartige PrPSc-Konformation geht mit völlig unterschiedlichen biochemischen Eigenschaften einher, sie ist
das entscheidende pathogenetische Grundprinzip der Prionerkrankung. Das Zellprotein PrPc gelangt nach
seiner Synthese in die Zytoplasmamembran. An der Zelloberfläche ist PrPc jedoch nur über begrenzte Zeit
vorhanden, es wird danach in Endosomen und Lysosomen abgebaut. In primär infizierten Zellen wird dabei ein
kleiner Anteil der PrPc-Proteine kontinuierlich in die Isoform PrPSc umgewandelt. Diesen Vorgang bezeichnet
man als Prionkonversion. PrPSc-Proteine können nicht effizient abgebaut werden und reichern sich in den
Zellen an. Die Funktion des PrPc ist noch nicht endgültig geklärt. Versuche mit Knockout-Mäusen, in deren
Genom die für PrP kodierenden Sequenzen deletiert sind zeigten, dass PrPc für die Entwicklung und das
Überleben der Tiere entbehrlich zu sein scheint. Ohne PrPc können sie aber auf keinen Fall eine
Prionerkrankung entwickeln.

Klassische Prion-Erkrankungen des Menschen (zum Beispiel Creutzfeldt-Jakob-Krankheit CJK) treten entweder
spontan (ca. 90 %) oder familiär gehäuft (ca. 10 %) auf. Die Inzidenz der Krankheit pro Jahr liegt weltweit
zwischen 0,5 und 1,5/1.000.000. Bei den familiär gehäuften TSE-Formen des Menschen (verschiedene
Unterformen der Creutzfeldt-Jakob-Krankheit, des Gerstmann-Sträußler-Scheinker-Syndroms oder der Fatalen
Familiären Schlaflosigkeit) ließen sich Punktmutationen beziehungsweise Insertionen im zellulären PrP-Gen
nachweisen. Unter speziellen Bedingungen, zum Beispiel durch kontaminierte medizinische Instrumente,
kontaminierte Substanzen oder Gewebe, kann die Krankheit von einem Erkrankten auf einen gesunden
Menschen übertragen werden. Bisher wurde jedoch keine höhere Inzidenz bei Neuropathologen und Personen
festgestellt, die mit Material für histologische Untersuchungen arbeiten.

Die tierischen Erkrankungen lassen sich auch durch Verfütterung von Material TSE-erkrankter an gesunde
Tiere übertragen. Die Bovine Spongiforme Enzephalopathie (BSE), die zuerst in Großbritannien auftrat, wurde
durch das Verfüttern unzureichend inaktivierten Tiermehls hervorgerufen. Mit BSE kontaminierte Nahrung ist
auch die Ursache für die neue Variante der Creutzfeldt-Jakob-Krankheit (vCJK), die vorwiegend bei jungen
Menschen in Großbritannien auftrat. Zur Vorbeugung einer Laborübertragung sind das BSE-Agens und sich
biologisch ähnlich verhaltende Agenzien in Risikogruppe 3(**) eingestuft worden. Unter experimentellen
Bedingungen lässt sich das BSE-Agens auch auf Hamster und Maus sowie unter speziellen Bedingungen auf
das Schwein und nicht humane Primaten übertragen. Prionen vermehren sich nach peripherer Inokulation und
Aufnahme, beispielsweise auf dem Nahrungsmittelweg, zunächst im lymphatischen System, wie der Milz oder
den Peyerschen Plaques im Dünndarm. Sie gelangen von dort zu peripheren Nervenendigungen und werden
über das Rückenmark, das sympathische und parasympathische System oder auch direkt über Hirnnerven in
einem sehr langsamen Prozess der Neuroinvasion retrograd in das zentrale Nervensystem transportiert. Die
Neurodegeneration im zentralen Nervensystem ist ein langsamer, stetig fortschreitender Prozess, der immer
tödlich endet.

Zum Umgang mit (TSE)-assoziierten Agenzien in Laboratorien siehe auch Empfehlung des ABAS zu
Schutzmaßnahmen bei Tätigkeiten mit Transmissibler Spongiformer Enzephalopathie (TSE)-assoziierten
Agenzien und proteopathischen Seeds weiterer neurodegenerativer Krankheiten in Laboratorien3).

Angaben zur Desinfektion von Erregern spongiformer Enzephalopathien sind auch Kapitel 5.2 zu entnehmen.

3) Siehe Anhang 2, Abschnitt 2.
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3.6   Onkogene Viren

Epidemiologische und molekularbiologische Studien erbrachten ausreichende Evidenz für die Klassifikation
mehrerer Viren als Karzinogene beim Menschen. In der Familie Papillomaviridae sind Humane Papillomaviren
(HPV) 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58 und 59 anerkannte Auslöser des Zervixkarzinoms. Weitere Vertreter
sind möglicherweise karzinogen für den Menschen und stehen in Zusammenhang mit Zervix-, Vulva-, Vagina-,
Penis-, Anal- und Larynxkarzinomen sowie einigen Tumoren der Haut. In der Familie Polyomaviridae ist das
Merkelzell-Polyomavirus (MCPyV) kausal mit dem Merkelzellkarzinom assoziiert. Unter den Herpesviren gelten
das Epstein-Barr- und das Kaposi-Sarkom-Herpesvirus (HHV-8) als anerkannte Karzinogene im
Zusammenhang mit Nasopharynxkarzinomen und verschiedenen Lymphomen beziehungsweise mit dem
Kaposi-Sarkom. Das Virus der Humanen Adulten T-Zell-Leukämie (HTLV-1) ist Auslöser einer aggressiven T-
Zell-Leukämie bei Erwachsenen. Für all diese Viren konnte in Zellkulturen die Stimulation der Zellproliferation,
die Inhibition der Apoptose, die Induktion genomischer Instabilität und damit verbunden Immortalisierung und
onkogene Transformation aufgrund der Expression bestimmter viraler Proteine nachgewiesen werden.
Hepatitis-B- (Hepadnaviridae) und Hepatitis-C-Viren (Flaviviridae) etablieren in der Leber chronisch-
persistierende Infektionen, die mit chronischen Entzündungen und der Entstehung von primären
Leberzellkarzinomen verbunden sind.

Die beim Menschen karzinogenen Viren sind zum Teil in der Allgemeinbevölkerung sehr weit verbreitet und nur
ein kleiner Bruchteil der Infizierten entwickelt mehrere Jahre nach der Primärinfektion Tumoren. Die Viren
werden sexuell, über den Speichel, die Muttermilch und/oder Blut übertragen. Demgegenüber ist das
Infektionsrisiko bei Beschäftigten, die gezielt mit onkogenen Viren im Laboratorium arbeiten, bei Einhaltung der
Schutzmaßnahmen zu vernachlässigen.

Die humanen Polyomaviren BK (BKPyV) und JC (JCPyV) können wie auch die Adenoviren Zellen in Kultur
transformieren und in Tiermodellen Tumoren induzieren. Auch verschiedene tierpathogene Viren können im
natürlichen Wirt (zum Beispiel Bovines Leukämievirus (BLV), Katzenleukämie/sarkomvirus-Komplex (FeLV-
FeSV)) oder bei experimenteller Inokulation in heterologen Wirten Tumoren verursachen, aber es ist bekannt,
dass diese Viren für den Menschen keine besondere Gefahr darstellen.

In experimentellen Tiersystemen können defekte Retroviren mit hohem onkogenen Potenzial durch
Rekombination von viralen und zellulären genetischen Elementen neu entstehen. Diese Retroviren spielen
veterinärmedizinisch keine Rolle und werden unter natürlichen Bedingungen nicht übertragen.

4   Expositionsmöglichkeiten und Gefährdungsbeurteilung

4.1   Allgemeines

Arbeitgebende sind nach § 5 Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG)4) verpflichtet, die arbeitsplatz- und
tätigkeitsbedingten Gefährdungen zu ermitteln und zu beurteilen sowie die notwendigen Schutzmaßnahmen
festzulegen. Für Tätigkeiten mit biologischen Arbeitsstoffen (Biostoffen) werden diese Anforderungen in der
Biostoffverordnung (§ 4 BioStoffV) in Verbindung mit der TRBA 400 „Handlungsanleitung zur
Gefährdungsbeurteilung und für die Unterrichtung der Beschäftigten bei Tätigkeiten mit biologischen
Arbeitsstoffen“ konkretisiert. Zusätzlich beschreibt die TRBA 200 die „Anforderungen an die Fachkunde nach
Biostoffverordnung“5).

4) Siehe Anhang 2, Abschnitt 2.
5) Siehe Anhang 2, Abschnitt 2.
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Die umfassende Ermittlung und fachkundige Beurteilung der Gefährdungen durch Biostoffe am Arbeitsplatz und
die Festlegung der Schutzmaßnahmen liegen in der Verantwortung der Arbeitgebenden. Die Arbeitgebenden
haben sich bei der Gefährdungsbeurteilung fachkundig beraten zu lassen, wenn sie nicht selbst über die
erforderlichen Kenntnisse verfügen (§ 4 Abs. 1 BioStoffV). Die Gefährdungsbeurteilung ist vor der Aufnahme
der Tätigkeit zu dokumentieren (§ 7 BioStoffV).

Vor Aufnahme der Tätigkeiten muss auf Grundlage der Gefährdungsbeurteilung eine schriftliche
Betriebsanweisung erstellt werden, die sich auf den Arbeitsbereich und die Biostoffe bezieht (§ 14 BioStoffV).
Die Beschäftigten sind anhand der Betriebsanweisung über die Gefahren und über die Schutzmaßnahmen
mündlich zu unterweisen. Im Rahmen der Unterweisung soll bei den Beschäftigten ein Sicherheitsbewusstsein
geschaffen werden und eine arbeitsmedizinische Beratung erfolgen (siehe auch Kapitel 7.2).

Für die Gefährdungsbeurteilung bei Tätigkeiten in Laboratorien, der Biotechnologie und der Versuchstierhaltung
sind zudem die TRBA 100 „Tätigkeiten mit biologischen Arbeitsstoffen in Laboratorien“, die TRBA 110
„Schutzmaßnahmen bei Tätigkeiten mit Biostoffen in der biotechnologischen Produktion von Biopharmazeutika,
Diagnostika und Impfstoffen“ und die TRBA 120 „Versuchstierhaltung“ heranzuziehen.

Die Gefährdungsbeurteilung ist vor Aufnahme der Tätigkeiten mit Biostoffen durchzuführen und hat fachkundig
zu erfolgen. Die Gefährdungsbeurteilung ist regelmäßig, mindestens aber alle zwei Jahre, zu überprüfen und
bei Bedarf zu aktualisieren. Unverzüglich zu aktualisieren ist die Gefährdungsbeurteilung bei maßgeblichen
Veränderungen der Arbeitsbedingungen oder neuen Informationen, wie Unfallberichten oder Erkenntnissen aus
der arbeitsmedizinischen Vorsorge, oder wenn die Prüfung von Funktion und Wirksamkeit von
Schutzmaßnahmen ergeben hat, dass die festgelegten Maßnahmen nicht wirksam sind (§ 4 BioStoffV).

4.2   Ermittlung der Gefährdungen

Nach § 4 BioStoffV haben Arbeitgebende für die Gefährdungsbeurteilung die Identität,
Risikogruppeneinstufung, Übertragungswege und Aufnahmepfade sowie die möglichen sensibilisierenden,
toxischen oder chronisch schädigenden Wirkungen der Biostoffe zu ermitteln, soweit diese Informationen
zugänglich sind. Für die Gefährdungsbeurteilung sind auch die Art der Tätigkeit unter Betrachtung der
Betriebsabläufe, Arbeitsverfahren und Arbeitsmittel, die Art, Dauer und Häufigkeit der Exposition der
Beschäftigten, die Prüfung der Substitution eines Biostoffes sowie tätigkeitsbezogene Erkenntnisse, zum
Beispiel über Belastungs- und Expositionssituationen, einschließlich psychischer Belastungen, über bekannte
Erkrankungen, zu ergreifende Gegenmaßnahmen sowie aus der arbeitsmedizinischen Vorsorge zu
berücksichtigen (§ 4 BioStoffV).

Arbeitgebende haben auf der Grundlage der ermittelten Informationen die Infektionsgefährdung und die
Gefährdungen durch sensibilisierende oder toxische Wirkungen der Biostoffe unabhängig voneinander zu
beurteilen. Diese Einzelbeurteilungen sind zu einer Gesamtbeurteilung zusammenzuführen, auf deren
Grundlage die Schutzmaßnahmen festzulegen und zu ergreifen sind (§ 4 BioStoffV).

Bei Tätigkeiten in Laboratorien, in der Versuchstierhaltung, in der Biotechnologie sowie in Einrichtungen des
Gesundheitsdienstes hat der Arbeitgeber ergänzend zu ermitteln, ob gezielte oder nicht gezielte Tätigkeiten
ausgeübt werden. Er hat diese Tätigkeiten hinsichtlich ihrer Infektionsgefährdung einer Schutzstufe zuzuordnen
(§ 5 BioStoffV).

Arbeitgebende dürfen eine Tätigkeit mit Biostoffen erst aufnehmen lassen, nachdem die
Gefährdungsbeurteilung nach § 4 BioStoffV durchgeführt und die erforderlichen Maßnahmen ergriffen wurden.

4.3   Dokumentation der Gefährdungsbeurteilung und Aufzeichnungspflichten

Arbeitgebende haben die Gefährdungsbeurteilung erstmals vor Aufnahme der Tätigkeit sowie danach jede
Aktualisierung zu dokumentieren. Die Dokumentation der Gefährdungsbeurteilung muss Angaben zur Art der
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Tätigkeit einschließlich der Expositionsbedingungen, zum Ergebnis der Substitutionsprüfung, zu den
festgelegten Schutzstufen, den zu ergreifenden Schutzmaßnahmen sowie eine Begründung enthalten, wenn
von den vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) bekannt gegebenen Regeln und
Erkenntnissen abgewichen wird (§ 7 BioStoffV).

Als Bestandteil der Dokumentation haben Arbeitgebende ein Verzeichnis der verwendeten oder auftretenden
Biostoffe zu erstellen (Biostoffverzeichnis), soweit diese bekannt und für die Gefährdungsbeurteilung
maßgeblich sind. Das Verzeichnis muss Angaben zur Einstufung der Biostoffe in eine Risikogruppe und zu
ihren sensibilisierenden und toxischen Wirkungen beinhalten. Die Angaben müssen allen betroffenen
Beschäftigten und ihren Vertretungen zugänglich sein (§ 7 BioStoffV).

Bei Tätigkeiten der Schutzstufe 3 oder 4 haben Arbeitgebende zusätzlich ein Verzeichnis über die Beschäftigten
zu führen, die diese Tätigkeiten ausüben.

Auf die Dokumentation sowie auf das Biostoffverzeichnis kann verzichtet werden, wenn ausschließlich
Tätigkeiten mit Biostoffen der Risikogruppe 1 ohne sensibilisierende oder toxische Wirkungen durchgeführt
werden.

Ausführliche Informationen zur Dokumentation sind in der TRBA 400 „Handlungsanleitung zur
Gefährdungsbeurteilung und für die Unterrichtung der Beschäftigten bei Tätigkeiten mit biologischen
Arbeitsstoffen“ zu finden.

4.4   Expositionsmöglichkeiten

Eine Exposition gegenüber am Arbeitsplatz vorhandenen Biostoffen kann erfolgen durch

- Inhalation,

- Ingestion,

- Inokulation,

- Kontamination der Haut und/oder Schleimhäute (siehe auch Kapitel 3).

4.4.1   Inhalation

Für eine Aufnahme von Biostoffen über die Atemwege ist die Bildung von Aerosolen Voraussetzung. Aerosole
werden häufig durch Platzen von Flüssigkeitsfilmen bei einfachen Laboratoriumstätigkeiten wie Pipettieren,
Überimpfen, Umfüllen von Kulturflüssigkeiten, Schütteln von Kulturgefäßen oder Öffnen von Probenröhrchen,
Zentrifugieren usw. erzeugt. Auch beim versehentlichen Verschütten von Kulturflüssigkeit können Aerosole
entstehen.

4.4.2   Ingestion

Biostoffe können durch Ingestion in den menschlichen Körper gelangen, wenn die Hände- und
Flächendesinfektion vernachlässigt wird, wenn virenhaltige Flüssigkeiten mit Schleimhautregionen von Mund,
Nase, Augen in Kontakt kommen, wenn das Verbot von Essen, Trinken und Rauchen missachtet wird oder
wenn kontaminierte Nahrungs- und Genussmittel aufgenommen werden.

B 004 - Viren (213-088)
Stand: August 2024 (vollständige Überarbeitung der Ausgabe 10/2011)

Berufsgenossenschaft Rohstoffe und chemische Industrie. Alle Rechte vorbehalten. 25 / 302



4.4.3   Inokulation

Verletzungen durch kontaminierte gebrochene oder zerbrechende Glasmaterialien oder Nadelstiche sind die
häufigste Ursache einer Inokulation von Viren. Spitze, kontaminierte Gegenstände sind daher in festen
Containern zu lagern beziehungsweise zu entsorgen. Inokuliert werden können Viren auch durch den Biss oder
Stich von Versuchstieren.

4.4.4   Kontamination der Haut und/oder Schleimhaut

Haut und Schleimhäute (Nase, Augen, Lippen) können durch Aerosole und Verspritzen infektiöser Flüssigkeiten
kontaminiert werden. Die kutane Haut ist normalerweise eine effektive Barriere für Erreger, doch können selbst
kleinste Läsionen eine Eintrittspforte darstellen.

4.5   Festlegung der Schutzmaßnahmen

Entsprechend den Ergebnissen der Gefährdungsbeurteilung haben Arbeitgebende die erforderlichen
Schutzmaßnahmen nach dem Stand der Technik festzulegen (§§ 9–11 BioStoffV). Bei allen Tätigkeiten mit
Biostoffen müssen mindestens die allgemeinen Hygienemaßnahmen eingehalten werden. Die erforderlichen
Schutzmaßnahmen für Tätigkeiten mit Biostoffen in Laboratorien sind in der TRBA 100 „Schutzmaßnahmen für
Tätigkeiten mit biologischen Arbeitsstoffen in Laboratorien“6) und in der DGUV Information 213-086 „Biologische
Laboratorien“7) beschrieben, die Schutzmaßnahmen für Tätigkeiten in der Biotechnologie und der
Versuchstierhaltung in der TRBA 110 „Schutzmaßnahmen bei Tätigkeiten mit Biostoffen in der
biotechnologischen Produktion von Biopharmazeutika, Diagnostika und Impfstoffen“ beziehungsweise der
TRBA 120 „Versuchstierhaltung“.

Neben der Infektionsgefährdung müssen die toxischen und sensibilisierenden (siehe auch TRBA/TRGS 406
„Sensibilisierende Stoffe für die Atemwege“8)) Wirkungen der Biostoffe zusätzlich berücksichtigt werden. Diese
Wirkungen haben keinen Einfluss auf die Zuordnung zu einer Schutzstufe, erfordern aber gegebenenfalls
spezielle Schutzmaßnahmen (zum Beispiel Haut- und Atemschutz).

5   Desinfektion

5.1   Desinfektion von Viren

Desinfektion ist die Abtötung oder Inaktivierung pathogener Mikroorganismen auf unbelebtem Material oder der
Haut- oder Schleimhautoberfläche lebender Organismen, die so weit gehen muss, dass keine Infektionsgefahr
mehr von ihnen ausgeht. Es handelt sich also um eine Maßnahme zur gezielten Verminderung vorhandener
infektionstüchtiger Erreger, die normalerweise nicht zur Sterilität führt.

6) Siehe Anhang 2, Abschnitt 2.
7) Siehe Anhang 2, Abschnitt 3.
8) Siehe Anhang 2, Abschnitt 2.
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Zur Desinfektion können chemische Desinfektionsmittel beziehungsweise -verfahren oder physikalische
Verfahren (feuchte oder trockene Hitze, Strahlung) beziehungsweise eine Kombination von beiden
(chemothermische Verfahren) angewendet werden.

Viren werden nach ihrer Struktur in behüllte und unbehüllte Viren eingeteilt. Die Auswahl des
Desinfektionsmittels richtet sich bei Viren – auch bei rekombinanten Viren beziehungsweise viralen Vektoren
(zum Beispiel chimären Viren) und onkolytischen Viren – nach dem Vorhandensein der Virushülle
beziehungsweise der Beschaffenheit des Viruskapsids. In Abhängigkeit von ihrer Struktur weisen sie eine
unterschiedliche Stabilität gegenüber verschiedenen chemischen Desinfektionsmitteln auf. Der Arbeitskreis
Viruzidie hat deshalb drei Wirkbereiche definiert, die nahezu identisch auch in die europäischen Normen
Eingang gefunden haben (Eggers et al., 20219), Stellungnahme des Arbeitskreises Viruzidie beim Robert Koch-
Institut (RKI), 201710), DIN EN 1488511)):

- begrenzt viruzid – wirksam gegen behüllte Viren

- begrenzt viruzid PLUS – wirksam gegen behüllte Viren sowie zusätzlich gegen Adeno-, Noro- und Rotaviren

- viruzid – wirksam gegen behüllte und unbehüllte Viren

Im Anhang der Stellungnahme des Arbeitskreises Viruzidie sind Beispiele für behüllte und unbehüllte Viren
aufgeführt, ebenso gibt die Stellungnahme der Kommission für Virusdesinfektion der Deutschen Vereinigung
zur Bekämpfung der Viruskrankheiten (DVV) e. V. und der Gesellschaft für Virologie (GfV) e. V. Hilfestellung bei
der Wahl beziehungsweise dem Einsatz geeigneter Desinfektionsmittel bei gentechnisch veränderten Viren und
viralen Vektoren (Eggers et al., 202012)).

Da die einzelnen Virusspezies, deren Varianten und Stämme sich gegenüber Desinfektionsmitteln und -
verfahren sehr unterschiedlich verhalten, muss die inaktivierende Wirkung stets auf einzelne Virusgruppen
untersucht werden. Zum Nachweis der Wirksamkeit von Desinfektionsmitteln werden wie auch bei Bakterien
und Hefen standardisierte Prüfmethoden angewendet. Neben den Europäischen Normen (DIN EN 14476, DIN
EN 16777, DIN EN 17111, prEN 1743013)), die insbesondere für die Zulassung der Produkte als Biozidprodukt
von Bedeutung sind, existieren zusätzlich nationale Prüfmethoden der Deutschen Vereinigung zur Bekämpfung
der Viruskrankheiten, der Deutschen Veterinärmedizinischen Gesellschaft und des Robert Koch-Instituts. Eine
Übersicht zu den Prüfmethoden für Desinfektionsmittel, die für den medizinischen Bereich vorgesehen sind, ist
in der Stellungnahme des Arbeitskreises Viruzidie14) zu finden, die für die Stellungnahme der Kommission
Virusdesinfektion der DVV/GfV zum Einsatz von Desinfektionsmitteln in der Gentechnik15) 2020 aktualisiert
wurde. In dieser Stellungnahme wird auch beschrieben, dass zur Inaktivierung von gentechnisch veränderten
Viren (GVO) in der Regel die Auswahl der Produkte auf der Basis der Struktur der entsprechenden
ursprünglichen Viren erfolgt, da die GVO im Wesentlichen deren biochemische und physikalische
Eigenschaften aufweisen.

Wirksame Desinfektionsmittel und -verfahren können den aktuellen Versionen folgender Listen16) entnommen
werden:

- Liste der vom Robert Koch-Institut geprüften und anerkannten Desinfektionsmittel und -verfahren;
Wirkbereich B ist speziell zur Inaktivierung von Viren (einschließlich unbehüllter Viren) geeignet.

- Desinfektionsmittelliste des Verbundes für Angewandte Hygiene (VAH)

- Desinfektionsmittelliste der Deutschen Veterinärmedizinischen Gesellschaft (DVG) für die Tierhaltung;
Spalte „Viruzide“

- Richtlinie über Mittel und Verfahren für die Durchführung der Desinfektion bei bestimmten Tierseuchen,
Version 1.0 vom 20.03.2023, des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft und des Friedrich-
Loeffler-Instituts

9) Siehe Anhang 2, Abschnitt 5.
10) Siehe Anhang 2, Abschnitt 5.
11) Siehe Anhang 2, Abschnitt 4.
12) Siehe Anhang 2, Abschnitt 5.
13) Siehe Anhang 2, Abschnitt 4.
14) Siehe Anhang 2, Abschnitt 5.
15) Siehe Anhang 2, Abschnitt 5.
16) Siehe Anhang 2, Abschnitt 5.
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Die Wirksamkeit der Produkte kann nur erwartet werden, wenn die Anwendungsbedingungen (Konzentration,
Einwirkzeit, ggf. Temperatur) gemäß den Listen exakt eingehalten werden.

5.2   Inaktivierung von Erregern transmissibler spongiformer Enzephalopathien
(TSE)

Die Erreger der transmissiblen spongiformen Enzephalopathien sind besonders stabil gegen die üblichen
Desinfektionsmittel und Hitze- oder Dampfsterilisationsverfahren. Die geeigneten Verfahren, die bei
sachgerechter Anwendung eine Inaktivierung gewährleisten, sind in der Empfehlung „Schutzmaßnahmen bei
Tätigkeiten mit Transmissibler Spongiformer Enzephalopathie (TSE)-assoziierten Agenzien und
proteopathischen Seeds weiterer neurodegenerativer Krankheiten in Laboratorien“17) des Ausschusses für
Biologische Arbeitsstoffe (ABAS) aufgeführt.

Thermische Verfahren:

1. Die Verbrennung bei genügend hohen Temperaturen (≥ 850 °C für ≥ 2 Sekunden oder ≥ 1000 °C für ≥ 1
Sekunde bei < 7 % Kohlenstoffanteil in der Asche).

2. Autoklavieren in Dampfsterilisatoren (mit Aerosolfiltern ausgestattet, möglichst im Vakuumverfahren) bei
134 °C, 3 bar absolut, ≥ 1 Stunde.

Chemische Verfahren:

- Inaktivierung bei einer Endkonzentration von mindestens 1 M NaOH oder 2,5 % Natriumhypochlorit für ≥ 1
Stunde. Die Dauer ist je nach Abfallbeschaffenheit und Erregerlast auf bis zu 24 Stunden zu erhöhen.

Kombiniertes chemisch-thermisches Verfahren:
Autoklavieren bei > 121 °C, ≥ 30 Minuten, in 1 M NaOH Endkonzentration. Tote Versuchstiere sind als
Sonderabfall zu behandeln und durch Verbrennung zu entsorgen.

5.3   Voraussetzungen für die effektive Wirkung von Desinfektionsmitteln

Bei der Anwendung kommerzieller Präparate gelten die Spezifikationen des Herstellers. Trotzdem muss hier
und bei der Verwendung selbstformulierter Desinfektionsmittel durch geschultes Personal im Einzelfall stets
berücksichtigt werden, dass die zuverlässige Desinfektion von zahlreichen Faktoren abhängt, die beachtet
werden müssen:

- Wirkungsspektrum,

- Einwirkungsdauer,

- Konzentration,

- pH-Optimum,

- Temperatur (Desinfektionswirkung nimmt bei niedrigen Temperaturen ab!),

- Stabilität, Haltbarkeit,

- Feuchtigkeit, Oberflächenbeschaffenheit,

- reduzierte Wirkung durch Tenside, Verschmutzungen (Proteine usw.), Katalysatoren usw.

Unabhängig von der biologischen Wirkung müssen ferner beachtet werden:

- Gesundheitsbelastung für die Beschäftigten,

17) Siehe Anhang 2, Abschnitt 2.
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- Umweltbelastung/biologische Abbaubarkeit und

- Korrosion durch Desinfektionsmittel.

5.4   Sicherheitsmaßnahmen beim Umgang mit chemischen
Desinfektionsmitteln

Die Beschäftigten sind im Umgang mit chemischen Desinfektionsmitteln zu unterweisen. Als Grundlage für die
Unterweisung können EU-Sicherheitsdatenblätter verwendet werden.

Zur Vermeidung von Reizungen oder Schädigungen der Haut, Augen und Atemwege sowie zu Vermeidung von
Allergien sind beim Umgang mit Desinfektionsmitteln folgende Maßnahmen zu beachten:

- Es ist das für den jeweiligen Zweck geeignete Desinfektionsmittel, das zugleich das niedrigste
Gesundheitsrisiko aufweist, einzusetzen.

- Geeignete Schutzhandschuhe sind zu tragen, besonders beim Umgang mit unverdünntem
Desinfektionsmittel.

- Schutzbrillen sind zum Schutz vor Spritzern zu tragen.

- Die Exposition gegenüber Desinfektionsmitteldämpfen sowie insbesondere jeder Hand-zu-Auge-Kontakt
sind zu vermeiden.

- Die vorgeschriebene Konzentration ist einzuhalten, ohne sie zu überschreiten; es sind daher möglichst
Dosiergeräte zur Entnahme gebrauchsfertiger Desinfektionsmittel-Lösungen einzusetzen.

- Großflächige Sprühdesinfektion muss mit Atemschutz ausgeführt werden. Allgemein ist eine
Wischdesinfektion einem Sprühvorgang vorzuziehen, weil sie wirksamer und mit einer geringeren
Exposition verbunden ist.

- Bei brennbaren Desinfektionsmitteln darf die höchstzulässige Anwendungsmenge nicht überschritten
werden. Nach TRGS 525 „Gefahrstoffe in Einrichtungen der medizinischen Versorgung“18) dürfen
alkoholische Desinfektionsmittel zur Flächendesinfektion nur verwendet werden, wenn eine schnell
wirkende Desinfektion notwendig ist und ein Ersatzstoff oder -verfahren nicht zur Verfügung steht.
Wegen der Brand- und Explosionsgefahr können zusätzlich Schutzmaßnahmen erforderlich sein.
Besonders vor dem Einsatz elektrischer Geräte ist das Abtrocknen des alkoholischen Desinfektionsmittels
auf Haut und Flächen abzuwarten. Die Händedesinfektion mit alkoholischen Desinfektionsmitteln ist im
näheren Umkreis von offenen Flammen und anderen Zündquellen nicht zulässig. Gefäße mit alkoholischen
Desinfektionsmitteln sind nach Gebrauch wieder zu verschließen. Näheres ist der DGUV
Information 207-206 „Prävention chemischer Risiken beim Umgang mit Desinfektionsmitteln im
Gesundheitswesen“19) zu entnehmen.

- Die für das Produkt geltenden Sicherheitsinformationen (Sicherheitsdatenblatt) sind zu beachten.

6   Transport und Versand

Der Versand von biologischen Arbeitsstoffen (Biostoffen) der Risikogruppen 2, 3 und 4 sowie von gentechnisch
veränderten (Mikro-)Organismen (GVO) unterliegt weltweit bei sämtlichen Verkehrsträgern den
Gefahrgutvorschriften, harmonisiert durch die Modellvorschriften der UN „Empfehlungen für den Transport
gefährlicher Güter“ („Orange Book“)20). Auch bei Inlandstransporten finden diese Vorschriften Anwendung.

18) Siehe Anhang 2, Abschnitt 2.
19) Siehe Anhang 2, Abschnitt 3.
20) Siehe Anhang 2, Abschnitt 5.
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Aufgrund des nationalen Gefahrgutbeförderungsgesetzes (Gesetz über die Beförderung gefährlicher Güter –
GGBefG)21) existieren für den Transport von Gefahrgütern, unter die auch Biostoffe fallen, nationale und
internationale Bestimmungen, die spezifisch für die unterschiedlichen Beförderungswege gelten.

Für die Straße, Eisenbahn und Binnenschifffahrt:

- Verordnung über die innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf der
Straße, mit Eisenbahnen und auf Binnengewässern) (Gefahrgutverordnung Straße, Eisenbahn und
Binnenschifffahrt – GGVSEB)22)

- Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße/Accord relatif au
transport international des marchandises dangereuses par route (ADR)

- Regelung zur Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter/Règlement
concernant le transport internationale ferroviaire des marchandises dangereuses (RID)

- Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf
Binnenwasserstraßen/Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par
voie de navigation intérieure (ADN)23)

Für den Luftweg:

- International Civil Aviation Organization – Technical instructions for the safe transport of dangerous goods
by air (ICAO-TI)

- International Air Transport Association – Dangerous Goods Regulations (IATA-DGR)24)

Für die Seeschifffahrt

- Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See –
GGVSee)25)

- International maritime dangerous goods code (IMDG-Code)

Daneben ist die „Verordnung über die Bestellung von Gefahrgutbeauftragten in
Unternehmen“ (Gefahrgutbeauftragtenverordnung – GbV)26) zu beachten. Im Straßen-, Eisenbahn-, Binnen-
und Seeschifffahrtsverkehr sind durch die nationalen Gefahrgutverordnungen GGVSEB und GGVSee
Verantwortlichkeiten detailliert unter verschiedenen Beteiligten aufgeteilt. So hat beispielsweise der Absender
die Klassifizierung zu prüfen, der Verpacker die Kennzeichnung anzubringen und der Verlader die
Unversehrtheit der Umschließungen zu prüfen. Eine ausführliche Auflistung hierzu findet sich im Merkblatt
A 013 „Beförderung gefährlicher Güter“ (DGUV Information 213-052)27).

Im Luftverkehr ist der Versender beziehungsweise die Versenderin unter anderem verantwortlich für:

- Klassifizierung der Biostoffe,

- Einhaltung der Verpackungsvorschriften,

- Deklaration,

- gegebenenfalls Kennzeichnung,

- Versendererklärung „Shippers Declaration“ beziehungsweise Luftfrachtbrief,

- Auswahl der Spedition.

Für die Einhaltung der Transportvorschriften sind der Versender beziehungsweise die Versenderin und die
Spedition verantwortlich.

Die Gefahrgutvorschriften sind für die einzelnen Verkehrsträger spezifisch und unterliegen ständigen
Änderungen. Sie werden je nach Verkehrsträger entweder jedes Jahr oder jedes zweite Jahr in einer

21) Siehe Anhang 2, Abschnitt 2.
22) Siehe Anhang 2, Abschnitt 2.
23) Siehe Anhang 2, Abschnitt 5.
24) Siehe Anhang 2, Abschnitt 5.
25) Siehe Anhang 2, Abschnitt 2.
26) Siehe Anhang 2, Abschnitt 2.
27) Siehe Anhang 2, Abschnitt 3.

B 004 - Viren (213-088)
Stand: August 2024 (vollständige Überarbeitung der Ausgabe 10/2011)

Berufsgenossenschaft Rohstoffe und chemische Industrie. Alle Rechte vorbehalten. 30 / 302



überarbeiteten Fassung veröffentlicht. Besonders beim Versand von empfindlichem infektiösem/nicht
infektiösem biologischen Material und infektiösen/nicht infektiösen GVO/Vektoren ist es daher unbedingt
notwendig, neben den originalen Regelwerken auch zusammenfassende Literatur zu konsultieren, besonders
die von der WHO und der UN und anderen.

Beim Versand von Viren ins Ausland sind neben den Transportvorschriften auch Ausfuhr- und
Zollbestimmungen zu beachten, zum Beispiel

- Außenwirtschaftsgesetz einschließlich Außenwirtschaftsverordnung und Ausfuhrliste28)

- Europäische Regelungen zur Ausfuhrkontrolle von Gütern mit doppeltem Verwendungszweck (Dual-Use-
Verordnung)29) und

- Import- oder Quarantänebestimmungen sowie Zollvorschriften des Durchgangs- und Bestimmungslandes.

Einer Ausfuhrkontrolle unterliegen bestimmte human-, tier- und pflanzenpathogene Viren. Für Fragen des
Exports von Viren (bestimmte Arten, Versandzulassung in bestimmte Länder) ist das Bundesamt für Wirtschaft
und Ausfuhrkontrolle zuständig.

Weitere Einzelheiten zu den Gefahrgutvorschriften enthalten die Merkblätter A 002
„Gefahrgutbeauftragte“ (DGUV Information 213-050), A 013 „Beförderung gefährlicher Güter“ (DGUV
Information 213-052) und A 014 „Gefahrgutbeförderung in Pkw und in Kleintransportern“ (DGUV
Information 213-012)30). Ausführlichere Informationen zum Thema „Versand von ansteckungsgefährlichen
Stoffen“ werden im Downloadcenter der BG RCI (downloadcenter.bgrci.de – Suchbegriff: B 002) zur Verfügung
gestellt.

7   Arbeitsmedizinische Vorsorge

7.1   Allgemeines

Die arbeitsmedizinische Vorsorge ist auf Grundlage des Arbeitsschutzgesetzes (ArbSchG)31) durch die
Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge (ArbMedVV)32) umfassend und abschließend geregelt.

Hiernach haben die Arbeitgebenden auf der Grundlage der Gefährdungsbeurteilung für eine angemessene
arbeitsmedizinische Vorsorge zu sorgen und zur Durchführung der arbeitsmedizinischen Vorsorge einen Arzt
oder eine Ärztin mit der Gebietsbezeichnung „Arbeitsmedizin“ oder der Zusatzbezeichnung „Betriebsmedizin“ zu
beauftragen. Dies sollte möglichst der nach dem Arbeitssicherheitsgesetz (ASiG)33) bestellte Betriebsarzt oder
die Betriebsärztin sein. Er oder sie darf selbst keine Arbeitgeberfunktion gegenüber den zu untersuchenden
Beschäftigten ausüben (§ 7 ArbMedVV).

Die arbeitsmedizinische Vorsorge umfasst immer eine individuelle arbeitsmedizinische Beratung. Die Indikation
zu körperlichen und/oder klinischen Untersuchungen ist nach pflichtgemäßem ärztlichem Ermessen zu prüfen
und nicht gegen den Willen des Beschäftigten durchzuführen (§ 6 Abs. 1 ArbMedVV).

Die ArbMedVV unterscheidet in Abhängigkeit von der Gefährdung zwischen Pflichtvorsorge, die zu veranlassen
ist, und Angebotsvorsorge, die anzubieten ist. Zudem haben die Arbeitgebenden den Beschäftigten auf Wunsch
hin regelmäßige arbeitsmedizinische Vorsorge zu ermöglichen, es sei denn, mit einem tätigkeitsbezogenen
Gesundheitsschaden ist nicht zu rechnen.

28) Siehe Anhang 2, Abschnitt 2.
29) Siehe Anhang 2, Abschnitt 1.
30) Siehe Anhang 2, Abschnitt 3.
31) Siehe Anhang 2, Abschnitt 2.
32) Siehe Anhang 2, Abschnitt 2.
33) Siehe Anhang 2, Abschnitt 2.
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Arbeitsmedizinische Vorsorge ist vor Aufnahme der Tätigkeit und anschließend in regelmäßigen Abständen
durchzuführen.

7.2   Beratung

Bei Tätigkeiten mit Biostoffen haben die Arbeitgebenden sicherzustellen, dass die Beschäftigten über die
Voraussetzungen informiert werden, unter denen sie Anspruch auf arbeitsmedizinische Vorsorge haben. Im
Rahmen der Unterweisung ist auch eine arbeitsmedizinische Beratung durchzuführen mit Hinweisen auf
besondere Gefährdungen, zum Beispiel verminderte Immunabwehr. Soweit erforderlich ist bei der Beratung der
Betriebsarzt oder die Betriebsärztin zu beteiligen (§ 14 Abs. 2 BioStoffV).

7.3   Pflichtvorsorge

Die Arbeitgebenden haben arbeitsmedizinische Vorsorge zu veranlassen

- bei gezielten Tätigkeiten mit einem Biostoff der Risikogruppe 4 oder mit den im Anhang Teil 2 Abs. 1
Punkt 1 der ArbMedVV ausgewiesenen Biostoffen,

- bei nicht gezielten Tätigkeiten der Schutzstufe 4,

- bei den im Anhang Teil 2 Abs. 1 Punkt 3 der ArbMedVV aufgeführten nicht gezielten Tätigkeiten.

Die Arbeitgebenden dürfen die Tätigkeit nur ausüben lassen, wenn der oder die Beschäftigte an der
Pflichtvorsorge teilgenommen hat (§ 4 ArbMedVV). Ein Zwang, körperliche oder klinische Untersuchungen
durchführen zu lassen, besteht allerdings nicht (§ 6 ArbMedVV).

7.4   Angebotsvorsorge

Die Arbeitgebenden haben nach dem Anhang Teil 2 Abs. 2 der ArbMedVV arbeitsmedizinische Vorsorge
anzubieten

- bei gezielten Tätigkeiten mit Biostoffen der Risikogruppe 3 und nicht gezielten Tätigkeiten, die der
Schutzstufe 3 zuzuordnen sind,

- bei gezielten Tätigkeiten mit Biostoffen der Risikogruppe 2 und nicht gezielten Tätigkeiten, die der
Schutzstufe 2 zuzuordnen sind, es sei denn, nach der Gefährdungsbeurteilung und aufgrund der
getroffenen Schutzmaßnahmen ist nicht von einer Infektionsgefährdung auszugehen,

- bei Tätigkeiten mit sensibilisierend oder toxisch wirkenden Biostoffen,

- wenn als Folge einer Exposition mit einer schweren Infektion oder Erkrankung gerechnet werden muss und
Maßnahmen der postexpositionellen Prophylaxe möglich sind,

- bei Beschäftigen mit einer Infektionskrankheit, die auf ihre Tätigkeiten mit Biostoffen zurückzuführen sein
kann,

- am Ende einer Tätigkeit, bei der eine Pflichtvorsorge zu veranlassen war.

B 004 - Viren (213-088)
Stand: August 2024 (vollständige Überarbeitung der Ausgabe 10/2011)

Berufsgenossenschaft Rohstoffe und chemische Industrie. Alle Rechte vorbehalten. 32 / 302



7.5   Wunschvorsorge

Über die Vorschriften des Anhangs der ArbMedVV hinaus haben die Arbeitgebenden den Beschäftigten auf
ihren Wunsch hin arbeitsmedizinische Vorsorge nach § 11 des Arbeitsschutzgesetzes zu ermöglichen, es sei
denn, aufgrund der Beurteilung der Arbeitsbedingungen und der getroffenen Schutzmaßnahmen ist nicht mit
einem Gesundheitsschaden zu rechnen (§ 5a ArbMedVV).

7.6   DGUV Empfehlungen für arbeitsmedizinische Beratungen und
Untersuchungen

Die beauftragten Ärztinnen oder Ärzte sind verpflichtet, die arbeitsmedizinische Vorsorge unter
Berücksichtigung der Erkenntnisse von Hygiene und Arbeitswissenschaften und nach den allgemein
anerkannten Regeln der Arbeitsmedizin durchzuführen. Hierzu können insbesondere die DGUV Empfehlungen
„Tätigkeiten mit Infektionsgefährdung“, ggf. die Empfehlungen „Tätigkeiten mit Stoffen, die obstruktive
Atemwegserkrankungen auslösen können“ und „Gefährdung der Haut“ herangezogen werden. Sie geben den
untersuchenden Ärztinnen oder Ärzten Hinweise auf eine möglichst einheitliche Untersuchungsdurchführung
und die Beurteilung der Untersuchungsbefunde.

8   Immunprophylaxe

Impfungen sind Bestandteil der arbeitsmedizinischen Vorsorge. Sie sind den Beschäftigten anzubieten, wenn
das Risiko einer Infektion tätigkeitsbedingt und im Vergleich zur Allgemeinbevölkerung erhöht ist und der oder
die betroffene Beschäftigte nicht bereits über einen ausreichenden Immunschutz verfügt (§ 6 Absatz 2 Satz 3
und 4 ArbMedVV). Ein tätigkeitsbedingtes und im Vergleich zur Allgemeinbevölkerung erhöhtes Infektionsrisiko
besteht bei den im Anhang Teil 2 Absatz 1 ArbMedVV genannten Infektionserregern. In Deutschland besteht –
 mit Ausnahme der Masern für Beschäftigte in ärztlichen, pflegerischen und erziehenden Berufen34) –
grundsätzlich keine Impfpflicht. Die Beschäftigten können das Impfangebot annehmen oder ablehnen.

Die Ärztinnen oder Ärzte haben die Beschäftigten über die zu verhütende Krankheit, über den Nutzen der
Impfung und über mögliche Nebenwirkungen und Komplikationen aufzuklären. Es wird empfohlen, sich diese
Aufklärung einschließlich der Unterrichtung über Besonderheiten bei nicht in Deutschland zugelassenen
Impfstoffen vom Impfling schriftlich bestätigen zu lassen.

Die Verabreichung von Impfstoffen, die in anderen Ländern zugelassen sind, ist bei entsprechender
Indikationsstellung erlaubt. Diese Impfstoffe sind in der Regel über internationale Apotheken verfügbar. Mit ihrer
Anwendung sollten ausreichende Erfahrungen vorliegen, und ihr Nebenwirkungsspektrum sollte dem anderer
Routineimpfungen entsprechen.

Allgemeine Impfempfehlungen gibt regelmäßig die Ständige Impfkommission (STIKO) des Robert Koch-
Institutes; die Empfehlungen werden im Epidemiologischen Bulletin veröffentlicht (im Internet abrufbar unter:
www.rki.de → Infektionsschutz → Impfen).

Spezielle arbeitsmedizinische Empfehlungen sind in der Arbeitsmedizinischen Regel AMR 6.5 „Impfungen als
Bestandteil der arbeitsmedizinischen Vorsorge bei Tätigkeiten mit biologischen Arbeitsstoffen“35) (www.baua.de
→ Angebote → Regelwerk → AMR) niedergelegt.

34) Siehe Anhang 2, Abschnitt 2.
35) Siehe Anhang 2, Abschnitt 2.
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Beschäftigten, die das Impfangebot nicht wahrgenommen haben, bei denen aber der Verdacht einer Exposition
gegenüber den Erregern besteht, sollte die Möglichkeit einer passiven Immunisierung gegeben werden, falls
entsprechende menschliche Immunglobulinpräparate verfügbar sind.

9   Einstufung von Viren in Risikogruppen

9.1   Allgemeines

Der Aufbau der Einstufungsliste der Viren basiert auf dem Xth Report of the International Committee on
Taxonomy of Viruses (ICTV, ictv.global/report; siehe auch Kapitel 2.1).

Nach dem Xth ICTV-Report werden tausende von mittlerweile bekannten Virusspezies einer kontinuierlich
steigenden Zahl von Ordnungen, Familien, Unterfamilien, Gattungen und Subgattungen zugeordnet. Sie werden
nach der Beschaffenheit ihrer Genome in Gruppen eingeteilt (Gruppe I: dsDNA-Viren, Gruppe II: ssDNA-Viren,
Gruppe III: ssDNA/dsDNA-Viren, Gruppe IV: RNA-/DNA-Viren mit reverser Transkriptase-Aktivität, Gruppe V:
dsRNA-Viren, Gruppe VI: Plus-Strang RNA-Viren, Gruppe VII: Minus-Strang RNA-Viren, Gruppe VIII: subvirale
Agenzien (Viroide, Virusoide, Satellitviren). Zusätzlich kommen noch Prionen hinzu.

Die Einstufung in Risikogruppen erfolgt ausschließlich nach dem Infektionspotenzial für den gesunden
Menschen. Berücksichtigt wurden die Einstufungen in Anhang III der Richtlinie (EU) 2019/183336) und der „Liste
risikobewerteter Spender- und Empfängerorganismen für gentechnische Arbeiten“37).

Bei den meisten Virusfamilien gibt es zahlreiche Virusisolate, -typen oder -varianten, über deren Eigenschaften
wenig bekannt ist. Soweit diese einer Spezies zugeordnet sind, wird ihnen die Risikogruppe eben dieser
Spezies zugeteilt. Viren, die noch keiner Familie, Gattung oder Spezies zugeordnet und somit nicht klassifiziert
sind, werden in der Liste nicht geführt. Arbeitgebende, die Tätigkeiten mit diesen Biostoffen planen, können sich
bezüglich des aktuellen Bewertungsstands beim Unterausschuss 3 „Bewertung und Einstufung von
Biostoffen“ des Ausschusses für Biologische Arbeitsstoffe (ABAS) erkundigen und haben gegebenenfalls auf
der Basis der aktuellen Datenlage selbst eine Risikobewertung vorzunehmen. Die Einstufungen in anderen
Listen wie in „Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories, Section VIII38)“ wurden bei der
Bewertung ebenfalls berücksichtigt.

Wurde in der Liste eine Spezies einer bestimmten Risikogruppe zugeordnet, so bedeutet dies nicht, das
einzelne avirulente oder attenuierte Virusvarianten – hierzu zählen insbesondere attenuierte Impfstoffviren –
zwangsläufig derselben Risikogruppe angehören. Eine abweichende Einstufung ist möglich (gemäß Anhang III
der Richtlinie 2019/183339) und der Gentechnik-Sicherheitsverordnung, § 7 Abs. 340)) und unterliegt einer
Einzelfallprüfung. Nicht aufgeführte Viren sind nicht zwangsläufig in die Risikogruppe 1 einzuordnen.

Eine Reihe tierpathogener Viren gelten für den Menschen als nicht pathogen. Da sich die Maßnahmen zum
Schutze der Beschäftigten und der Bevölkerung von Maßnahmen zum Schutze der Umwelt unterscheiden
können, wurde in der Liste in Kapitel 9.5 das Gefährdungspotenzial für Tiere gesondert ausgewiesen
(Kennzeichnung mit t2 bis t4 siehe Kapitel 9.4). Diese Vorgehensweise soll dazu dienen, die für den Schutz von
Mensch und Umwelt im Einzelfall notwendigen Schutzmaßnahmen festzulegen.

So ist es zum Beispiel nicht notwendig, bei Arbeiten mit dem für Tiere hochpathogenen Maul- und-
Klauenseuche-Virus eine mikrobiologische Sicherheitswerkbank Klasse 3 zu benutzen. Da diese Viren nur eine
äußerst geringe Humanpathogenität aufweisen, sind für den Schutz der Beschäftigten die

36) Siehe Anhang 2, Abschnitt 2.
37) Siehe Anhang 2, Abschnitt 1.
38) Siehe Anhang 2, Abschnitt 5.
39) Siehe Anhang 2, Abschnitt 1.
40) Siehe Anhang 2, Abschnitt 2.
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Sicherheitsmaßnahmen der Schutzstufe 1 zulässig. Wohl aber ist die strikte Einhaltung derjenigen
Sicherheitsmaßnahmen erforderlich, die eine Verschleppung in die Umwelt verhindern.

Etliche Viren können auf natürlichem Weg direkt oder indirekt zwischen verschiedenen Tierarten übertragen
werden. Ist eine zoonotische Übertragung auch von Tieren auf Menschen beschrieben, so sind diese Biostoffe
in der Liste in Kapitel 9.5 mit „Z“ beziehungsweise „Zng“ gekennzeichnet (Erläuterung siehe Kapitel 9.4).

Von pilz- und pflanzenpathogenen Viren sowie von Archaeenviren und Bakteriophagen sind bisher keine
Infektionen von Menschen und Wirbeltieren beschrieben. Für diese in die Risikogruppe 1 eingestuften Erreger
gelten jedoch oft ebenfalls rechtliche Regelungen. Insbesondere Schutzmaßnahmen für die Umwelt sind beim
Umgang zu beachten (siehe auch Kapitel 9.7 und 9.8).

Die vorliegende Fassung der Einstufungsliste der Viren berücksichtigt den Stand der Wissenschaft bis
Juni 2023.

9.2   Einstufungskriterien für Viren

Die Einstufung von Viren in Risikogruppen nach § 3 Biostoffverordnung41) (BioStoffV) erfolgt anhand von
Kriterien, die die Einstufung nachvollziehbar machen und an den jeweiligen wissenschaftlichen
Erkenntnisfortschritt anzupassen erlauben. Festgelegte Kriterien erleichtern außerdem die Zuordnung zu
Risikogruppen in den Fällen, in denen nach Neubeschreibung einer Art noch keine Einstufung erfolgt ist. Diese
Kriterien sind in der TRBA 450 „Einstufungskriterien für Biologische Arbeitsstoffe“42) festgelegt.
Folgende Kriterien liegen den Einstufungen in Risikogruppen zugrunde:

Folgende Kriterien liegen den Einstufungen in Risikogruppen zugrunde:

- Systematisch/taxonomische Stellung

- Wirtsspektrum/Vektorabhängigkeit/Virusreservoir

- Pathogenität und Virulenz für den Menschen

- Pathogenitätsfaktoren/-mechanismen

• Pathogenität/Virulenz

• Krankheitsbild

• Infektionsdosis, Infektiosität, Kontagionsindex

• Persistenz/Latenz

• Behandlungsmöglichkeiten

• Präventionsmöglichkeiten

• Diagnosemöglichkeiten

• Mehrfachinfektionen

- Mechanismen und Wege der Übertragung und Verbreitung

• Übertragungsmodi und Eintrittspforten

• Ausscheidungswege

- Epidemiologie

• Erregerreservoire, Infektionsquellen, geographische Verbreitung

• Häufigkeit der Infektion

41) Siehe Anhang 2, Abschnitt 2.
42) Siehe Anhang 2, Abschnitt 2.
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• Verbreitung der Viren

• Infektionsentstehung (endogen, exogen)

- Umweltresistenz außerhalb der Wirtszelle

In der folgenden Liste sind die Viren aufgrund ihrer Familien- und Gattungszugehörigkeit geordnet. Soweit Viren
einer Spezies zugeordnet und in der Literatur Gefährdungspotenziale für Menschen und/oder Wirbeltiere
beschrieben sind, werden sie den zugehörigen Risikogruppen zugeordnet.

In der Liste enthalten sind auch Virusspezies, die vom ICTV ausschließlich auf Basis des
Nukleinsäurenachweises (Transkriptom-, Virom-, Mikrobiomanalysen etc.) in Exkrementen, Sekreten o. Ä.
gelistet werden. Hier sind Kontaminationen durch Nahrung (Futtertiere, Insekten, Pflanzen) oder
Umwelteinflüsse nicht auszuschließen. In diesen Fällen existieren weder Isolate der infektiösen Viren noch
liegen Daten zum Infektionsverhalten beziehungsweise der Pathogenität für Wirbeltiere, einschließlich
Menschen, vor. Aufgrund der fehlenden Daten ist bei diesen Virusspezies die Einstufung in eine Risikogruppe
nach dem derzeitigen Stand der Wissenschaft nicht möglich. Sie sind in der Liste mit „nd“ (no data)
gekennzeichnet.

Viren, die innerhalb der Familien bisher weder einer Gattung noch einer Spezies zugeordnet wurden, gelten als
nicht klassifiziert. Diese wurden nicht in die Liste aufgenommen.

9.3   Risikogruppen

Risikogruppe 1

Nach § 3 der BioStoffV sind Viren der Risikogruppe 1 wie folgt definiert:

„Biostoffe, bei denen es unwahrscheinlich ist, dass sie beim Menschen eine Krankheit hervorrufen.“

Bei Tätigkeiten mit Viren der Risikogruppe 1 sind die Schutzmaßnahmen der Schutzstufe 1 nach TRBA 500
„Grundlegende Maßnahmen bei Tätigkeiten mit biologischen Arbeitsstoffen“ und TRBA 100
„Schutzmaßnahmen für Tätigkeiten mit biologischen Arbeitsstoffen in Laboratorien“43) einzuhalten.

Attenuierte Varianten der verschiedenen Virusspezies, die zur Herstellung von amtlich zugelassenen
Lebendimpfstoffen verwendet werden, sind entsprechend der Vorgaben der Zulassungsstellen (Paul-Ehrlich-
Institut, Friedrich-Loeffler-Institut) der Risikogruppe 1 zuzuordnen.

Nicht der Risikogruppe 1 zuzuordnen sind veterinärmedizinisch eingesetzte Lebendimpfstoffe zum Schutz vor
tierpathogenen Viren, die zoonotisch auf Menschen übertragen werden können und über humanpathogene
Eigenschaften verfügen. Dies gilt beispielsweise für das Wildtyp- wie auch attenuierte Impfstoffvirus des für
Geflügel hochpathogenen Newcastle-Disease-Virus: sie sind der Risikogruppe 2 zugeordnet, da beide für den
Menschen pathogen sind und außer „grippeähnlichen“ Symptomen auch eine Bindehautentzündung des Auges
verursachen können.

Ebenfalls zur Risikogruppe 1 gehören Viren von Pilzen und Bakterien (Bakteriophagen), soweit bei ihnen keine
human- und tierpathogenen Eigenschaften beschrieben sind (siehe auch Kapitel 9.8).

Alle pflanzenpathogenen Viren gehören aufgrund fehlender Human- und Tierpathogenität ebenfalls in diese
Gruppe. Bezüglich einer möglichen Gefährdung von Kultur- und Wildpflanzen und erforderlichen
Schutzmaßnahmen ist das Kapitel 9.7 zu beachten.

Mögliche Beeinträchtigungen der Umwelt durch Viren von Bakterien, Pilzen, eukaryontischen Einzellern und
niederen Pflanzen, zum Beispiel Algen, wurden bei der Einstufung nicht berücksichtigt.

43) Siehe Anhang 2, Abschnitt 2.
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Anhand von einigen Beispielen sollen die naturwissenschaftlichen und medizinischen Zusammenhänge
aufgezeigt werden, die zur Einstufung von Viren in die Risikogruppe 1 geführt haben:

Pegivirus hominis (Hepatitis-G-Virus, GB-Virus C)
Das ursprünglich als Hepatitis-G-Virus bezeichnete Agens wurde erstmals in der Leber eines Patienten
nachgewiesen, der an Leberentzündung erkrankt war. Es wurde als ein Vertreter der Flaviviridae charakterisiert
und der Gattung Pegivirus zugeordnet. Man fand, dass dieses Virus viele Menschen infiziert und in Gewebe
und Blut nachgewiesen werden kann. Es ist in der menschlichen Bevölkerung weit verbreitet, bisher konnte
man weder mit der akuten Infektion noch mit der Persistenz Erkrankungen des Menschen assoziieren.

Protoparvovirus carnivoran1(Carnivores Protoparvovirus, Canines Parvovirus)
Das Canine Parvovirus, ein Vertreter der Parvoviridae (Unterfamilie Parvovirinae, Gattung Protoparvovirus),
infiziert Hunde und verursacht bei den Tieren eine schwere Gastroenteritis. Infektionen bei Menschen wurden
nie beschrieben, sie sind wegen der Nutzung einer auf menschlichen Zellen fehlenden Rezeptorstruktur nicht
möglich. Deswegen wird dieser Biostoff in die Risikogruppe 1 eingestuft und wegen der Pathogenität für Tiere
mit der Kennzeichnung „t2“ versehen.

Risikogruppe 2

Nach § 3 der BioStoffV sind Viren der Risikogruppe 2 wie folgt definiert:

„Biostoffe, die eine Krankheit beim Menschen hervorrufen können und eine Gefahr für Beschäftigte darstellen könnten; eine
Verbreitung in der Bevölkerung ist unwahrscheinlich; eine wirksame Vorbeugung oder Behandlung ist normalerweise
möglich“.

Bei Tätigkeiten mit Viren der Risikogruppe 2 in Laboratorien sind die Schutzmaßnahmen der Schutzstufe 2
nach TRBA 100 „Schutzmaßnahmen für Tätigkeiten mit biologischen Arbeitsstoffen in Laboratorien“44)

einzuhalten.

Anhand von einigen Beispielen sollen die naturwissenschaftlichen und medizinischen Zusammenhänge
aufgezeigt werden, die zur Einstufung von Viren in die Risikogruppe 2 geführt haben:

Die Risikogruppe 2 zeigt das breiteste Spektrum an Viren. Viren, die aus Menschen isoliert oder in ihnen
nachgewiesen werden, ordnet man in einem ersten Schritt dieser Risikogruppe zu, es sei denn, dass sie über
pathogene Eigenschaften verfügen, die eine Eingruppierung in die Risikogruppen 3 oder 4 notwendig
erscheinen lassen. Nur wenn wissenschaftliche Daten veröffentlicht sind, die zeigen, dass die Infektionen mit
Biostoffen, die in Menschen detektiert wurden, keine Erkrankungen verursachen, können sie der Risikogruppe 1
zugeordnet werden.

Rhinovirus A, B, C (Schnupfenviren)
Die Spezies Rhinovirus A, B und C zählen zur Gattung Enterovirus (Unterfamilie Ensavirinae, Familie
Picornaviridae). Rhinoviren sind nicht von einer Membran umhüllt und stabil gegenüber Umwelteinflüssen und
Desinfektionsmitteln. Sie sind weltweit verbreitet und es existieren über 100 unterscheidbare Virustypen und
Varianten. Infektionen mit Rhinoviren sind häufig. Sie werden durch Verschmierungen mit Nasensekreten und
Tröpfchen von akut infizierten Personen übertragen und verursachen typische Erkrankungen des oberen
Respirationstraktes. Diese gehen häufig mit Schnupfen (Rhinitis) einher und verlaufen nur selten schwer.
Wegen ihres häufigen Auftretens sind sie jedoch von großer ökonomischer Bedeutung. Es existiert weder eine
antivirale Therapie, noch sind Impfstoffe verfügbar. Wegen der Häufigkeit der Rhinovirusinfektionen übersteigt
das berufsbedingte Infektionsrisiko nicht dasjenige im Privatleben.

Paslahepevirus balayani(Orthohepevirus A, Hepatitis-E-Virus)
Die Spezies Hepatitis-E-Virus zählt zur Gattung Paslahepevirus (Unterfamilie Orthohepevirinae, Familie
Hepeviridae). Hepatitis-E-Viren sind nicht von einer Membran umhüllt und stabil gegenüber Umwelteinflüssen
und Desinfektionsmitteln. Man kennt acht unterscheidbare Genotypen (HEV-1 bis HEV-8), vier von diesen
verursachen Infektionen bei Menschen: HEV-1 und HEV-2 infizieren ausschließlich Menschen in tropischen
Regionen (HEV-1: Asien, Afrika; HEV-2: Mittelamerika/Mexiko, Afrika) und werden fäkal-oral durch
kontaminierte Lebensmittel und Trinkwasser übertragen. Sie werden von infizierten Reisenden aus tropischen
Ländern gelegentlich nach Deutschland importiert. HEV-3 und HEV-4 infizieren außer Menschen Schweine

44) Siehe Anhang 2, Abschnitt 2.
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(Haus-, Wildschweine) und Rotwild, sie können experimentell auf verschiedene nichtmenschliche Primaten
übertragen werden. HEV-3 und HEV-4 wurden in Ländern Europas, Asiens und Nordamerikas nachgewiesen.
Sie werden über den Kontakt zu Schweinefleisch und den Konsum von rohen Schweinefleischprodukten
zoonotisch auf Menschen übertragen. Persistierende Infektionen oder die Weitergabe von Mensch-zu-Mensch
ist für HEV-3 und HEV-4 bei Immungesunden nicht beschrieben. Hepatitis-E-Virus-Infektionen verlaufen bei
Menschen selbstlimitierend und meist ohne oder mit milden Symptomen einer gastrointestinalen Erkrankung
(Diarrhö, Übelkeit, Erbrechen, Hepato-/Splenomegalie); schwere Verläufe mit ZNS-Beteiligung sind selten. In
Deutschland findet man bei knapp 20 % der Bevölkerung HEV-spezifische Antikörper als Hinweis auf eine
zurückliegende Infektion und die große Verbreitung der Infektion. Es existiert weder eine antivirale Therapie,
noch sind Impfstoffe verfügbar. Wegen der zoonotischen Weitergabe der in Mitteleuropa vorkommenden
Hepatitis-E-Viren übersteigt das berufsbedingte Infektionsrisiko nicht dasjenige im Privatleben, größere
Ausbrüche sind unwahrscheinlich.

Orthopoxvirus vaccinia (Vacciniavirus)
Das Vacciniavirus (Gattung Orthopoxvirus, Unterfamilie Chordopoxvirinae) ist ein Vertreter der Poxviridae. Es
handelt sich um ein aus Tieren isoliertes, attenuiertes Impfstoffvirus, dessen Ursprung heute unklar ist. Es weist
ein breites Wirtsspektrum auf und infiziert außer Menschen viele verschiedenen Tierarten, welche die Infektion
verbreiten können. Vacciniavirus wurde erfolgreich zur Bekämpfung und Ausrottung der menschlichen Pocken,
verursacht durch Infektionen mit Variolaviren, eingesetzt. Wegen der Eradizierung der Pocken werden
Vacciniaviren heute nicht mehr als Impfstoff eingesetzt, finden aber in gentechnischen Ansätzen, beispielsweise
zur Herstellung rekombinanter Impfstoffe Verwendung.

Vacciniaviren wurden in Milliarden von Menschen eingesetzt. Die bei der Impfung mit der Infektion
einhergehenden Symptome sind daher sehr gut untersucht und bekannt. Vacciniavirus-Infektionen bewirken die
Bildung von lokalen Hautpusteln und verlaufen meist ohne schwere Symptome. Ausgehend von geimpften
Personen können Vacciniaviren auch durch Schmierinfektion auf nicht immune Personen übertragen werden,
insbesondere wenn diese an Hautkrankheiten (Ekzem, Neurodermitis) leiden. Bei etwa einer von 50.000
Impfungen entwickelten die Vakzinierten eine postvakzinale Enzephalitis. In Abwägung der Kenntnisse über
den Verlauf der Infektionen ordnet man Vacciniaviren der Risikogruppe 2 zu. Personen, die mit Vacciniaviren
Kontakt haben, können sich durch Impfung mit dem Vacciniavirus MVA (modified vacciniavirus Ankara) vor der
Infektion schützen. Diese Vacciniavirus-Variante – ein Biostoff der Risikogruppe 1  – infiziert zwar
Säugetierzellen, bildet aber dabei keine infektiösen Partikel, weil die Abschnitte des Virusgenoms deletiert sind,
die für die notwendigen Genprodukte kodieren.

Hepatovirus A (Hepatitis-A-Virus)
Die Spezies Hepatovirus A zählt zur Gattung Hepatovirus (Unterfamilie Heptrevirinae, Familie Picornaviridae).
Hepatitis-A-Viren sind sehr stabil gegenüber Umwelteinflüssen und Desinfektionsmitteln und weltweit verbreitet,
hohe Durchseuchungsraten findet man in tropischen und subtropischen Ländern. Die Übertragung erfolgt durch
kontaminierte Lebensmittel oder Schmierinfektion mit Stuhl infizierter Personen, die Inkubationszeit beträgt 20
bis 40 Tage. Hepatitis-A-Virus-Infektionen können zu einer akuten Leberentzündung führen, die aber fast immer
ausheilt, nie chronisch wird und nicht mit Leberzirrhose oder Leberzellkarzinom assoziiert ist; tödliche Verläufe
sind sehr selten. Im Kleinkindalter verläuft die Infektion fast immer asymptomatisch. Nach einer Infektion
besteht lebenslange Immunität. Totimpfstoffe sind verfügbar.

Risikogruppe 3

Nach § 3 der BioStoffV sind Viren der Risikogruppe 3 wie folgt definiert:

„Biostoffe, die eine schwere Krankheit beim Menschen hervorrufen und eine ernste Gefahr für Beschäftigte darstellen
können; die Gefahr einer Verbreitung in der Bevölkerung kann bestehen, doch ist normalerweise eine wirksame Vorbeugung
oder Behandlung möglich“.

Bei Tätigkeiten mit Viren der Risikogruppe 3 in Laboratorien sind die Schutzmaßnahmen der Schutzstufe 3
nach TRBA 100 „Schutzmaßnahmen für Tätigkeiten mit biologischen Arbeitsstoffen in Laboratorien“45)

einzuhalten.

Anhand von einigen Beispielen sollen die naturwissenschaftlichen und medizinischen Zusammenhänge
aufgezeigt werden, die zur Einstufung von Viren in die Risikogruppe 3 geführt haben:

45) Siehe Anhang 2, Abschnitt 2.
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Orthoflavivirus flavi (Gelbfiebervirus)
Die Spezies Gelbfiebervirus zählt zur Gattung Orthoflavivirus (Familie Flaviviridae). Gelbfieberviren sind von
einer Membranhülle umgeben, sie weisen keine ausgeprägte Umweltstabilität aus und werden durch
Stechmücken (Aedes spp.) als Vektoren übertragen. Sie sind auf dem afrikanischen und dem süd-/
mittelamerikanischen Kontinent verbreitet und verursachen dort meist regional begrenzte, epidemische
Ausbrüche. Die Gelbfiebervirus-Infektion verursacht eine meist schwere hochfieberhafte Erkrankung, die mit
Erbrechen, Hämorrhagien und Leberentzündung verbunden ist, 20 bis 50 % der Infizierten versterben an Leber-
und Nierenversagen. Antivirale Therapeutika sind nicht verfügbar. Nach einer Infektion besteht lebenslange
Immunität. Ein Lebendimpfstoff ist verfügbar, sein Einsatz wird aber in Europa und Deutschland nur für
Reisende in Endemiegebiete empfohlen; ein breiter Immunschutz liegt daher in der Bevölkerung nicht vor. Das
Gelbfiebervirus wird trotz seiner hohen Letalität der Risikogruppe 3 zugeordnet, weil es nicht von Mensch-zu-
Mensch übertragbar ist und Aedes-Mücken als Vektoren in Mitteleuropa nicht verbreitet sind, folglich sind
Epidemien in der europäischen Bevölkerung unwahrscheinlich.

Affenpockenvirus (Monkeypox virus)
Das Affenpockenvirus (Gattung Orthopoxvirus, Unterfamilie Chordopoxvirinae) ist ein Vertreter der Poxviridae.
Es infiziert verschiedene Tierspezies – vor allem Nagetiere und Hörnchen, seltener auch nicht menschliche
Primaten, die in einigen Regionen Afrikas als „bush meat“ gefangen werden; von diesen Tieren kann das
Affenpockenvirus zoonotisch auf Menschen übertragen werden. Die Infektion ruft beim Menschen eine
pockenähnliche, mit Hautpusteln und Lymphadenopathie einhergehende Erkrankung (Mpox/Affenpocken)
hervor, die bei Immungesunden meist mild verläuft. Von den Infizierten kann das Virus auf weitere Personen
durch direkten Kontakt übertragen werden. Eine spezifische antivirale Therapie existiert nicht. In Europa und
Deutschland sind Affenpockenviren nicht verbreitet, die Erreger können jedoch durch infizierte Reisende oder
auch durch Tiere importiert werden, eine Etablierung der Erreger ist möglich. Wegen der Ähnlichkeit der
Affenpocken- mit Variolaviren schützt die Impfung mit Vacciniaviren auch weitgehend vor der Erkrankung durch
Affenpocken.

Risikogruppe 3(**)

Bei bestimmten Viren, die in Anhang III der Richtlinie 2019/183346) in die Risikogruppe 3 eingestuft und in der
Liste mit zwei Sternchen „**“ versehen wurden, ist das Infektionsrisiko für Arbeitnehmer begrenzt, da eine
Übertragung über den Luftweg normalerweise nicht erfolgen kann. Diese Viren wurden inzwischen einer
Prüfung daraufhin unterzogen, ob und in welchem Umfang auf bestimmte Sicherheitsmaßnahmen verzichtet
werden kann. Informationen über diese virenspezifischen Sicherheitsmaßnahmen enthält Anlage 1 der
TRBA 10047).

Lyssavirus rabies (Tollwutvirus, Rabiesvirus)
Das Tollwutvirus (Gattung Lyssavirus, Unterfamilie Alpharhabdovirinae) ist Vertreter der Familie der
Rhabdoviridae und wird in die Risikogruppe 3(**) eingestuft. Die Infektion mit diesen membranumhüllten, in der
Umwelt wenig stabilen Viren wird durch Bisse infizierter Tiere (Hunde, Füchse, Wölfe in Europa und Asien;
Waschbären, Stinktiere in Nordamerika) übertragen und verursacht bei ungeimpften Personen eine tödliche
Enzephalitis. Zwischen der Übertragung durch den Biss und dem Ausbruch der Erkrankung können mehrere
Wochen bis Monate, selten mehrere Jahre vergehen. Diese lange Inkubationszeit ermöglicht durch
Postexpositionsprophylaxe (Immunoglobulingaben in Verbindung mit aktiver Impfung) den Übertritt des Virus
aus der Bisswunde in die Nervenzellen und somit die Erkrankung zu verhindern. Tollwutviren werden nicht von
Mensch-zu-Mensch übertragen, anekdotisch wird in Einzelfällen (Fledermaushöhlen) eine Übertragung über
Luftweg und Konjunktival-/Mundschleimhaut diskutiert. Die durch das Rabiesvirus verursachte Wildtollwut gilt in
den meisten europäischen Ländern, in Deutschland seit 2008, durch Impfung der Haus- und Wildtiere
(Köderimpfung) als eradiziert. Für Menschen sind gut verträgliche Totimpfstoffe verfügbar. Es ist
unwahrscheinlich, dass die Infektion zu Ausbruchsgeschehen in der Bevölkerung führt.

Immundefizienzvirus des Menschen (Humanes Immundefizienzvirus, HIV)
Die Humanen Immundefizienzviren (Gattung Lentivirus, Unterfamilie Orthoretrovirinae) sind Vertreter der
Familie der Retroviridae, sie werden in die Risikogruppe 3(**) eingestuft. Der Ursprung der Infektion und Eintrag
in die menschliche Bevölkerung erfolgte vermutlich durch die zoonotische Übertragung der Vorläufervarianten
dieser Viren ausgehend von Schimpansen (HIV-1) beziehungsweise Rußmangaben (HIV-2), die sich im
weiteren Verlauf an die Menschen als neue Wirte anpassten. Die Infektion mit diesen membranumhüllten, in der
Umwelt wenig stabilen Viren wird durch Sexualverkehr, perinatal von infizierten Frauen auf das Neugeborene

46) Siehe Anhang 2, Abschnitt 1.
47) Siehe Anhang 2, Abschnitt 2.
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oder durch Blut bei i. v. Drogenmissbrauch oder Verletzungen übertragen. Die infizierten Personen erkranken
nach einer unterschiedlich langen Phase an der Immunschwäche AIDS (Acquired Immunodeficiency
Syndrome), einer bisher durch antivirale Therapie nicht heilbaren Erkrankung. Durch die antivirale Therapie
kann jedoch die Ausprägung der Symptomatik verhindert werden. Eine Impfprophylaxe steht nicht zu
Verfügung, bei (vermuteter) Exposition mit den Erregern ist jedoch eine Postexpositionsprophylaxe etabliert, die
die Infektion verhindern kann. Da die Infektion nicht über den Luftweg oder alltägliche Sozialkontakte
übertragbar ist, ist die Verbreitung von Mensch-zu-Mensch eingeschränkt.

Risikogruppe 4

Nach § 3 der BioStoffV sind Viren der Risikogruppe 4 wie folgt definiert:

„Biostoffe, die eine schwere Krankheit beim Menschen hervorrufen und eine ernste Gefahr für Beschäftigte darstellen; die
Gefahr einer Verbreitung in der Bevölkerung ist unter Umständen groß; normalerweise ist eine wirksame Vorbeugung oder
Behandlung nicht möglich.“.

Anhand von einigen Beispielen sollen die naturwissenschaftlichen und medizinischen Zusammenhänge
aufgezeigt werden, die zur Einstufung von Viren in die Risikogruppe 4 geführt haben:

Orthoebolavirus spp. (Ebolaviren)
Die Spezies Orthoebolavirus bombaliense, bundibugyoense, sudanense, taiense, zairense (Gattung
Orthoebolavirus) sind Vertreter der Familie der Filoviridae und werden in die Risikogruppe 4 eingestuft. Die
Viren haben ein breites Wirtsspektrum. Als Reservoirwirte gelten verschiedene Fledermausarten in West-,
Zentral- und Ostafrika. Ausgehend von diesen können die Viren auf andere Säugetiere (u. a. nicht menschliche
Primaten, Nagetiere) und auch Menschen durch Ausscheidungen oder direkten Kontakt übertragen werden. Die
infizierten Menschen entwickeln hoch fieberhafte mit Virämie einhergehenden hämorrhagische Erkrankungen,
sie scheiden die Erreger über den Speichel und andere Ausscheidungen (Urin, Stuhl) aus und übertragen die
membranumhüllten Viren effizient auf andere Personen. Bei Menschen verläuft die Infektion mit den genannten
Virusspezies unterschiedlich schwer: Für die Spezies Bundibugyo-Virus, Zaire-Virus und Sudan-Virus sind hohe
Letalitätsraten von über 50 % beschrieben, wohingegen für das Tai-Forest-Virus nur eine schwere, aber nicht
letal verlaufende Erkrankung bekannt ist. Die Pathogenität des Bombali-Virus ist nicht geklärt. Zwischen der
Übertragung und dem Ausbruch der Erkrankung liegen meist acht bis zehn Tage, selten werden auch längere
Inkubationszeiten beschrieben. Auch wenn im Rahmen der Ausbrüche der Einsatz von antiviralen Therapeutika
und Impfstoffen erprobt wird, so existiert bis heute keine etablierte Behandlung noch eine zugelassene Vakzine.

Von den genannten Spezies der Ebolaviren unterscheidet sich das Orthoebolavirus restonense (Reston-Virus).
Dieses Virus ist in Hausschweinen auf den Philippinen und in China weit verbreitet, ohne bei diesen
Erkrankungen zu verursachen. Es kann auf nicht menschliche Primaten übertragen werden und verursacht bei
Makaken (Macaca fascicularis) ein tödlich verlaufendes hämorrhagisches Fieber, wohingegen Paviane und
Grüne Meerkatzen als resistent gelten. Reston-Viren können auch Menschen infizieren, bei diesen verläuft die
Infektion jedoch offensichtlich ohne Symptome. Deswegen wird das Orthoebolavirus restonense im Unterschied
zu den anderen Spezies der Gattung Orthoebolavirus der Risikogruppe 2 mit dem Zusatz „t4“ als Hinweis auf
die hohe Pathogenität für bestimmte Säugetierarten zugeordnet.

Orthonairovirus haemorrhagiae (Virus des Hämorrhagischen Kongo-Krim-Fiebers)
Die Spezies Orthonairovirus haemorrhagiae (Gattung Orthonairovirus) ist ein Vertreter der Familie der
Nairoviridae und wird in die Risikogruppe 4 eingestuft. Die Viren haben ein breites Wirtsspektrum und werden
durch Zecken (Hyalomma spp.) als Vektoren übertragen. Die Viren des Hämorrhagischen Kongo-Krim-Fiebers
sind in weiten Bereichen Afrikas, Osteuropas (Balkanländer, Griechenland), Asiens (China, Türkei) verbreitet,
sie infizieren grasfressende Weidetiere (Rinder, Schafe, Ziegen und auch Strauße) als Reservoirwirte, die an
der Infektion jedoch nicht erkranken. Gelegentlich werden Importe auch in westeuropäische Länder bekannt.
Die Viren können durch Stiche infizierter Zecken oder auch direkt durch Kontakt zu Blut infizierter Tiere auf
Menschen übertragen werden. Diese erkranken an hämorrhagischem Fieber und 20 bis 40 % der Patienten
versterben. Infizierte Personen scheiden die Erreger aus, die direkt von Mensch-zu-Mensch übertragen werden
können. Auch wenn der Einsatz von antiviralen Therapeutika und Impfstoffen erprobt wird, so existiert bis heute
weder eine etablierte Behandlung noch eine zugelassene Vakzine.
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9.4   In der Liste verwendete Kennzeichnungen

In der Liste in Kapitel 9.5 sind bei einzelnen Viren Fußnoten beziehungsweise in der Spalte
„Bemerkungen“ Buchstaben und Ziffern zu finden. Diese geben Hinweise auf besondere Maßnahmen, die bei
Tätigkeiten mit diesen Viren zu beachten sind. Die Legaleinstufungen nach Anhang III der
Richtlinie 2019/183348) sind durch Fettdruck hervorgehoben.

D
Gemäß Richtlinie 2019/1833 ist das Verzeichnis der gegenüber diesem Biostoff exponierten Arbeitnehmer
länger als 10 Jahre nach dem Ende der letzten bekannten Exposition aufzubewahren.

onc
Onkogen: Virus enthält Gene, die beim natürlichen Wirt (Menschen oder Tiere) maligne Tumore hervorrufen
können.

sr
Schwangerschaftsrelevant: Als schwangerschaftsrelevant gelten Infektionen, für die publizierte Daten49) zeigen,
dass sie die Gesundheit des Feten (Embryo-/Fetopathie) und/oder der Schwangeren (schwerere Erkrankung
als bei Nichtschwangeren) und/oder des Neugeborenen (neonatale Erkrankungen, konnatale Syndrome,
Spätfolgen) beeinflussen.

t2
Wegen der Wirbeltierpathogenität können aus tierseuchenrechtlicher Sicht Sicherheitsmaßnahmen erforderlich
werden, die vergleichbar mit den Sicherheitsmaßnahmen der Schutzstufe 2 ein Entweichen des Virus in die
äußere Umgebung beziehungsweise in andere Arbeitsbereiche minimieren (siehe auch TRBA 12050)).

t3
Wegen der Wirbeltierpathogenität können aus tierseuchenrechtlicher Sicht Sicherheitsmaßnahmen erforderlich
werden, die vergleichbar mit den Sicherheitsmaßnahmen der Schutzstufe 3 ein Entweichen des Virus in die
äußere Umgebung beziehungsweise in andere Arbeitsbereiche verhindern (siehe auch TRBA 120).

t4
Wegen der Wirbeltierpathogenität können aus tierseuchenrechtlicher Sicht Sicherheitsmaßnahmen erforderlich
werden, die vergleichbar mit den Sicherheitsmaßnahmen der Schutzstufe 4 ein Entweichen des Virus in die
äußere Umgebung beziehungsweise in andere Arbeitsbereiche verhindern (siehe auch TRBA 120).

V
Wirksamer Impfstoff verfügbar und in der EU registriert. Die Kennzeichnung mit „V“ wurde aus Anhang III der
Richtlinie 2019/183351) übernommen.
Hinweis: Diese Kennzeichnung besagt nur, dass ein Impfstoff verfügbar ist, nicht jedoch, ob er allumfassend
wirksam ist und eine Impfung von der Ständigen Impfkommission (STIKO) empfohlen wird.

Z
In der Richtlinie 2003/99/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. November 2003 zur
Überwachung von Zoonosen und Zoonoseerregern52) genannte Zoonoseerreger.

Zng
In der Richtlinie 2003/99/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. November 2003 zur
Überwachung von Zoonosen und Zoonoseerregern unter Punkt B.4. Anhang I fallende, aber nicht namentlich
genannte Zoonoseerreger.

Zoonoseerreger sind sämtliche Viren, Bakterien, Pilze, Parasiten oder sonstige biologische Einheiten, die
Zoonosen verursachen können.

48) Siehe Anhang 2, Abschnitt 1.
49) Siehe Anhang 2, Abschnitt 5.
50) Siehe Anhang 2, Abschnitt 5.
51) Siehe Anhang 2, Abschnitt 1.
52) Siehe Anhang 2, Abschnitt 1.
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Zoonosen sind sämtliche Krankheiten und/oder sämtliche Infektionen, die auf natürlichem Weg direkt oder
indirekt zwischen Tieren und Menschen übertragen werden können.

01
Impfangebot bei Tätigkeiten mit impfpräventablen Biostoffen im Rahmen der arbeitsmedizinischen Vorsorge
gemäß Anhang Teil 2 der Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge (ArbMedVV)53).

02
In Deutschland nicht zugelassener Impfstoff.

03
Die allgemeine Stellungnahme beziehungsweise Empfehlung der ZKBS zu gentechnischen Arbeiten mit diesem
Virus ist zu beachten.

04
Bei Arbeiten mit Arthropoden (natürlichen Vektoren) und/oder bei Tierversuchen sind zusätzliche Maßnahmen
zu ergreifen. Siehe TRBA 120 „Versuchstierhaltung“.

05
Meldepflichtige Krankheiten nach § 6 Infektionsschutzgesetz (IfSG)54).

06
Meldepflichtige Nachweise von Krankheitserregern nach § 7 Infektionsschutzgesetz (IfSG).

07
Meldepflicht bei Verletzung eines Menschen durch ein tollwutkrankes, -verdächtiges oder -
ansteckungsverdächtiges Tier sowie bei Berührung eines solchen Tiers oder Tierkörpers (§ 6
Infektionsschutzgesetz – IfSG).

08
Die Verordnung über anzeigepflichtige Tierseuchen (TierSeuchAnzV)55) ist zu beachten.

09
Die Verordnung über meldepflichtige Tierkrankheiten (TkrMeldpflV)56) ist zu beachten.

10
Genehmigung bei Einführung des Tierseuchenerregers gemäß Verordnung über das innergemeinschaftliche
Verbringen und die Einfuhr von Tierseuchenerregern (Tierseuchenerreger-Einfuhrverordnung –
 TierSeuchErEinfV)57).

11
Besondere Genehmigung bei Einführung des Tierseuchenerregers gemäß Verordnung über das
innergemeinschaftliche Verbringen und die Einfuhr von Tierseuchenerregern (Tierseuchenerreger-
Einfuhrverordnung – TierSeuchErEinfV).

12
Besondere Anforderungen an Beschaffenheit, Betriebsmittel, Betrieb, Verhalten und persönliche
Schutzausrüstungen nach der Verordnung über Sera, Impfstoffe und Antigene nach dem Tiergesundheitsgesetz
(Tierimpfstoff-Verordnung – TierImpfStV)58).

53) Siehe Anhang 2, Abschnitt 2.
54) Siehe Anhang 2, Abschnitt 2.
55) Siehe Anhang 2, Abschnitt 2.
56) Siehe Anhang 2, Abschnitt 2.
57) Siehe Anhang 2, Abschnitt 2.
58) Siehe Anhang 2, Abschnitt 2.
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9.5   Liste der human- und wirbeltierpathogenen Viren

In der folgenden Liste sind die humanpathogenen und wirbeltierpathogenen Viren – nach Familien alphabetisch
geordnet – in die Risikogruppen gemäß Kapitel 9.3 eingestuft. Zur abweichenden Einstufung einzelner Stämme
siehe Kapitel 9.6.

Der Aufbau der Einstufungsliste der Viren basiert auf dem Xth Report of the International Committee on
Taxonomy of Viruses (ICTV, ictv.global/report).

Viren, die innerhalb der Familien bisher weder einer Gattung noch einer Spezies zugeordnet wurden, gelten als
nicht klassifiziert. Diese wurden nicht in die Liste aufgenommen.

Die in der Liste verwendeten Kennzeichnungen sind in Kapitel 9.4 erläutert.

Die Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Bei Tätigkeiten mit Viren sind in Abhängigkeit von ihren biologischen Eigenschaften folgende gesetzlichen
Regelungen59) zu beachten:

Gentechnisch veränderte Viren: Gentechnik-Sicherheitsverordnung

Humanpathogene Viren: Biostoffverordnung
Infektionsschutzgesetz
Gesetz über die Kontrolle von Kriegswaffen

  

Tierpathogene Viren: Tiergesundheitsgesetz, einschließlich
tierseuchenrechtlicher Verordnungen Gesetz über die
Kontrolle von Kriegswaffen

  

Pflanzenpathogene Viren: Pflanzenschutzgesetz und
Pflanzenbeschauverordnung
Gesetz über die Kontrolle von Kriegswaffen

sowie DIN(EN)-Normen60) und Veröffentlichungen der Europäischen Gemeinschaften61).

59) Siehe Anhang 2, Abschnitt 2.
60) Siehe Anhang 2, Abschnitt 4.
61) Siehe Anhang 2, Abschnitt 1.

B 004 - Viren (213-088)
Stand: August 2024 (vollständige Überarbeitung der Ausgabe 10/2011)

Berufsgenossenschaft Rohstoffe und chemische Industrie. Alle Rechte vorbehalten. 43 / 302

https://ictv.global/report


Fa
m

ilie
U

nt
er

‐
fa

m
ilie

G
en

us
Sp

ez
ie

s
Ak

ro
ny

m
Va

ria
nt

en
/S

yn
on

ym
e/

en
gl

is
ch

e
Be

ze
ic

hn
un

ge
n

R
is

ik
o‐

gr
up

pe
Be

m
er

‐
ku

ng
en

Ad
en

ov
iri

da
e(

ds
D

N
A)

62
)

 
 

At
ad

en
ov

iru
s

Bo
vi

ne
s 

At
ad

en
ov

iru
s

D
BA

dV
-4

, -
5,

 -8
Ad

en
ov

iru
s 

de
r R

in
de

r 4
, 5

, 8
, B

ov
in

e
ad

en
ov

iru
s 

4,
 5

, 8
1

t2

Bo
vi

ne
s 

At
ad

en
ov

iru
s

E
BA

dV
-6

Ad
en

ov
iru

s 
de

r R
in

de
r 6

, B
ov

in
e

ad
en

ov
iru

s 
6

1
t2

H
irs

ch
-A

ta
de

no
vi

ru
s

A
O

dA
dV

-1
Ad

en
ov

iru
s 

de
r H

irs
ch

e 
1,

 C
er

vi
ve

ad
en

ov
iru

s,
 D

ee
r a

ta
de

no
vi

ru
s 

A,
H

irs
ch

-A
de

no
vi

ru
s 

1,
 O

do
co

ile
us

-
Ad

en
ov

iru
s 

1

1
t2

En
te

n-
At

ad
en

ov
iru

s 
A

D
Ad

V-
1,

 E
D

SV
Ad

en
ov

iru
s 

de
r E

nt
en

 1
, D

uc
k

ad
en

ov
iru

s 
A,

 E
gg

-D
ro

p-
Sy

nd
ro

m
e-

Vi
ru

s,
 E

nt
en

-A
de

no
vi

ru
s 

A

1
t2

Ec
hs

en
-A

ta
de

no
vi

ru
s

A
Li

Ad
V-

2
Ad

en
ov

iru
s 

de
r S

ko
rp

io
n-

Kr
us

te
ne

ch
se

, E
ch

se
n-

Ad
en

ov
iru

s 
2,

Li
za

rd
 a

ta
de

no
vi

ru
s 

A

1
t2

Ec
hs

en
-A

ta
de

no
vi

ru
s

B
BD

Ad
V-

1
Ad

en
ov

iru
s 

de
r S

tre
ife

nk
öp

fig
en

Ba
rta

ga
m

e,
 B

ar
ta

ga
m

en
-A

de
no

vi
ru

s,
Be

ar
de

d 
dr

ag
on

 a
de

no
vi

ru
s 

1,
 L

iz
ar

d
at

ad
en

ov
iru

s 
B

1
t2

, 0
3

O
vi

ne
s 

At
ad

en
ov

iru
s

D
O

Ad
V-

7
Ad

en
ov

iru
s 

de
r S

ch
af

e 
7,

 O
vi

ne
at

ad
en

ov
iru

s 
D

, O
vi

ne
s 

Ad
en

ov
iru

s 
7

1
t2

Fu
ch

sk
us

u-
At

ad
en

o‐
vi

ru
s

Po
Ad

V-
1

Ad
en

ov
iru

s 
de

s 
Fu

ch
sk

us
u 

1,
Fu

ch
sk

us
u-

Ad
en

ov
iru

s 
1,

 P
os

su
m

at
ad

en
ov

iru
s 

A

nd
 

Ps
itt

ac
in

es
At

ad
en

ov
iru

s 
A

Ps
Ad

V-
3

Ad
en

ov
iru

s 
de

r P
ap

ag
ei

en
 3

,
Ad

en
ov

iru
s 

de
r M

ül
le

ra
m

az
on

e,
Pa

pa
ge

ie
n-

Ad
en

ov
iru

s 
3,

 P
si

tta
ci

ne
at

ad
en

ov
iru

s 
A

nd
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63) Für alle Spezies der humanen Torque-Teno-, Torque-Teno-Mini- und Torque-Teno-Midi-Viren sowie der in Tieren nachgewiesenen
Spezies sind bisher keine Erkrankungen beschrieben. Sie persistieren vermutlich lebenslang im Organismus und sind ein Teil des
Viroms. Man kann die Nukleinsäuresequenzen in verschiedenen Geweben und im Plasma nachweisen, dabei handelt es sich
überwiegend um Viromanalysen. Sowohl die Isolierung der Viren wie auch ihre Kultivierung in Zellkulturen waren bisher nicht
erfolgreich.
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65) Das Murine Norovirus 1 (MNV-1) ist weltweit verbreitet. Das Virus besitzt ein enges, auf die Maus beschränktes Wirtsspektrum. Es
ist bislang nicht gezeigt worden, dass andere Spezies, insbesondere der Mensch, mit murinen Noroviren infiziert werden können.
Für immunkompetente Mäuse ist MNV-1 zudem apathogen. Unter Verwendung entsprechender betrieblicher und persönlicher
Schutzmaßnahmen (mikrobiologische Sicherheitswerkbank, Schutzhandschuhe, Mundschutz, etc.) kann die Züchtung dieses Virus
in Desinfektionsmitteltesten unter den Bedingungen der Schutzstufe 1 durchgeführt werden.
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66) Aufgrund von über 90 % Homologie der Pol-codierenden Sequenzen werden diese Viren als Varianten einer Spezies
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67) Nukleinsäure nachgewiesen im Kot von afrikanischen Fledermäusen. Aufgrund der Ähnlichkeit zum Humanen Coronavirus NL63
erfolgt aus Vorsorgegründen eine Einstufung in Risikogruppe 2.
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68) Aufgrund von über 90 % Homologie der Pol-codierenden Sequenzen werden diese Viren als Varianten einer Spezies
(Betacoronavirus 1) mit unterschiedlichem Wirtstropismus geordnet.
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69) Aufgrund von über 90 % Homologie der Pol-codierenden Sequenzen werden diese Viren als Varianten einer Spezies (Murines
Coronavirus) mit unterschiedlichem Wirtstropismus geordnet.
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70) Zusätzlich zu den Sicherheitsmaßnahmen der Schutzstufe 3 wird das Tragen eines Atemschutzes (FFP3-Maske) empfohlen.
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71) Aufgrund des hohes Grades von der Sequenzhomologie werden diese Viren als identisch mit der Spezies Aviäres Coronavirus
geordnet.

B 004 - Viren (213-088)
Stand: August 2024 (vollständige Überarbeitung der Ausgabe 10/2011)

Berufsgenossenschaft Rohstoffe und chemische Industrie. Alle Rechte vorbehalten. 96 / 302



Fa
m

ilie
U

nt
er

‐
fa

m
ilie

G
en

us
Sp

ez
ie

s
Ak

ro
ny

m
Va

ria
nt

en
/S

yn
on

ym
e/

en
gl

is
ch

e
Be

ze
ic

hn
un

ge
n

R
is

ik
o‐

gr
up

pe
Be

m
er

‐
ku

ng
en

Be
lu

ga
w

al
-C

or
on

a‐
vi

ru
s 

SW
1

BW
C

oV
-S

W
1

Be
lu

ga
 w

ha
le

 c
or

on
av

iru
s 

SW
1,

C
or

on
av

iru
s 

SW
1 

de
r B

el
ug

aw
al

e
nd

 

En
te

n-
C

or
on

av
iru

s
27

14
D

C
oV

C
or

on
av

iru
s 

de
r E

nt
e,

 D
uc

k
co

ro
na

vi
ru

s 
D

K/
G

D
/2

7/
20

14
1

t2

G
an

s-
C

or
on

av
iru

s
C

B1
7

Bc
an

C
oV

_C
B1

7
C

an
ad

a 
go

os
e 

co
ro

na
vi

ru
s,

C
am

br
id

ge
 B

ay
 2

01
7,

 C
or

on
av

iru
s

C
B1

7 
de

r G
an

s

nd
 

 
Pi

to
vir

in
ae

 
 

Al
ph

ap
iro

na
vi

ru
s

Al
ph

ap
iro

na
vi

ru
s

bo
na

Ps
N

V
Pa

ci
fic

 s
al

m
on

 n
id

ov
iru

s
nd

 

B 004 - Viren (213-088)
Stand: August 2024 (vollständige Überarbeitung der Ausgabe 10/2011)

Berufsgenossenschaft Rohstoffe und chemische Industrie. Alle Rechte vorbehalten. 97 / 302



Fa
m

ilie
U

nt
er

‐
fa

m
ilie

G
en

us
Sp

ez
ie

s
Ak

ro
ny

m
Va

ria
nt

en
/S

yn
on

ym
e/

en
gl

is
ch

e
Be

ze
ic

hn
un

ge
n

R
is

ik
o‐

gr
up

pe
Be

m
er

‐
ku

ng
en

Fi
lo

vir
id

ae
 (s

sR
N

A(
-))

 
 

C
ue

va
vi

ru
s

C
ue

va
vi

ru
s

llo
vi

ue
ns

e72
)

LL
O

V
Ll

ov
iu

 c
ue

va
vi

ru
s,

 L
lo

vi
u 

vi
ru

s,
 L

lo
vi

u-
Vi

ru
s

4
03

D
ia

nl
ov

iru
s

D
ia

nl
ov

iru
s

m
en

gl
ae

ns
e72

)
M

LA
V

M
en

gl
a 

di
an

lo
vi

ru
s,

 M
en

gl
a-

Vi
ru

s
4

03

O
bl

av
iru

s
O

bl
av

iru
s 

pe
rc

ae
 

O
be

rla
nd

-V
iru

s,
 F

iw
i-V

iru
s 

2
nd

 

O
rth

oe
bo

la
vi

ru
s

O
rth

oe
bo

la
vi

ru
s

bo
m

ba
lie

ns
e72

)
BO

M
V

Bo
m

ba
li 

eb
ol

av
iru

s,
 B

om
ba

li-
Eb

ol
av

iru
s,

 B
om

ba
li-

Vi
ru

s
4

Zn
g ,

 0
3,

05
, 0

6,
08

O
rth

oe
bo

la
vi

ru
s

bu
nd

ib
ug

yo
en

se
BD

BV
Bu

nd
ib

ug
yo

 e
bo

la
vi

ru
s,

 B
un

di
bu

gy
o-

Eb
ol

av
iru

s,
 B

un
di

bu
gy

o-
Vi

ru
s,

Eb
ol

av
iru

s 
Bu

nd
ib

ug
yo

4
Zn

g ,
 0

3,
05

, 0
6,

08

O
rth

oe
bo

la
vi

ru
s

re
st

on
en

se
R

ES
TV

Eb
ol

av
iru

s 
R

es
to

n,
 R

es
to

n
eb

ol
av

iru
s,

 R
es

to
n-

Vi
ru

s
2

t4
, 0

3,
 0

8

O
rth

oe
bo

la
vi

ru
s

su
da

ne
ns

e
SU

D
V

Eb
ol

av
iru

s 
Su

da
n,

 S
ud

an
-E

bo
la

vi
ru

s,
Su

da
n-

Vi
ru

s
4

Zn
g ,

 0
3,

05
, 0

6,
08

O
rth

oe
bo

la
vi

ru
s

ta
ie

ns
e

TA
FV

Eb
ol

av
iru

s 
C

ot
e 

d´
Iv

oi
re

, T
ai

 F
or

es
t

eb
ol

av
iru

s,
 T

ai
-F

or
es

t-E
bo

la
vi

ru
s,

Ta
ï-F

or
es

t-V
iru

s

4
Zn

g ,
 0

3,
05

, 0
6,

08

O
rth

oe
bo

la
vi

ru
s

za
ire

ns
e

EB
O

V
Eb

ol
a-

Vi
ru

s,
 E

bo
la

vi
ru

s 
Za

ire
, Z

ai
re

eb
ol

av
iru

s
4

Zn
g ,

 0
3,

05
, 0

6,
08

72) Die Zuordnung in Risikogruppe 4 erfolgt ausschließlich aufgrund der Sequenzähnlichkeit zu anderen hochpathogenen Filoviren. Es
gibt bisher keinerlei Hinweise, dass diese Viren im Menschen hämorrhagische Fieber auslösen.
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73) Die Isolate Absettarov-Virus, Hanzalova-Virus, Hypr-Virus und Kumlinge-Virus wurden initial auf der Basis ihrer geographischen
Verbreitungsregionen den Fernöstlichen Zeckenenzephalitis-Viren zugerechnet und in die Risikogruppe 3 eingestuft. Neue
Sequenzanalysen weisen darauf hin, dass es sich bei ihnen um Varianten der Europäischen Zeckenenzephalitis-Viren handelt.
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74 Aufgrund der Ähnlichkeit zum Orthohantavirus hantanense erfolgt eine vorsorgliche Einstufung in Risikogruppe 3.
75 Aufgrund der Ähnlichkeiten zu Altwelt-Hantaviren aus Wühlmäusen erfolgt eine vorsorgliche Einstufung in Risikogruppe 2.

B 004 - Viren (213-088)
Stand: August 2024 (vollständige Überarbeitung der Ausgabe 10/2011)

Berufsgenossenschaft Rohstoffe und chemische Industrie. Alle Rechte vorbehalten. 111 / 302



Fa
m

ilie
U

nt
er

‐
fa

m
ilie

G
en

us
Sp

ez
ie

s
Ak

ro
ny

m
Va

ria
nt

en
/S

yn
on

ym
e/

en
gl

is
ch

e
Be

ze
ic

hn
un

ge
n

R
is

ik
o‐

gr
up

pe
Be

m
er

‐
ku

ng
en

H
an

ta
an

-V
iru

s,
 S

oo
ch

on
g 

vi
ru

s,
So

oc
ho

ng
-V

iru
s,

 V
iru

s 
de

s
M

an
ds

ch
ur

is
ch

en
 S

on
go

-F
ie

be
rs

,
Vi

ru
s 

de
s 

Ko
re

an
is

ch
en

H
äm

or
rh

ag
is

ch
en

 F
ie

be
rs

O
rth

oh
an

ta
vi

ru
s

je
ju

en
se

JJ
U

V
Je

ju
 o

rth
oh

an
ta

vi
ru

s,
 J

ej
u-

O
rth

oh
an

ta
vi

ru
s,

 J
ej

u 
vi

ru
s,

 J
ej

u-
Vi

ru
s

nd
 

O
rth

oh
an

ta
vi

ru
s

ke
nk

em
ee

ns
e

KK
M

V
Ke

nk
em

e 
or

th
oh

an
ta

vi
ru

s,
 K

en
ke

m
e-

O
rth

oh
an

ta
vi

ru
s,

 K
en

ke
m

e 
vi

ru
s,

Ke
nk

em
e-

Vi
ru

s

nd
 

O
rth

oh
an

ta
vi

ru
s

kh
ab

ar
ov

sk
en

se
KH

AV
Kh

ab
ar

ov
sk

 o
rth

oh
an

ta
vi

ru
s,

Kh
ab

ar
ov

sk
-O

rth
oh

an
ta

vi
ru

s,
Kh

ab
ar

ov
sk

 v
iru

s,
 K

ha
ba

ro
vs

k-
Vi

ru
s,

To
po

gr
af

ov
 v

iru
s,

 T
op

og
ra

fo
v-

Vi
ru

s

2
Zn

g ,
 0

3,
06

O
rth

oh
an

ta
vi

ru
s

lu
xi

en
se

76
)

LU
XV

Lu
xi

 o
rth

oh
an

ta
vi

ru
s,

 L
ux

i-
O

rth
oh

an
ta

vi
ru

s,
 L

úx
i v

iru
s,

 L
ux

i-
Vi

ru
s

2
 

O
rth

oh
an

ta
vi

ru
s

m
ap

or
al

en
se

M
AP

V
M

ap
or

al
 o

rth
oh

an
ta

vi
ru

s,
 M

ap
or

al
-

O
rth

oh
an

ta
vi

ru
s,

 M
ap

or
al

 v
iru

s,
M

ap
or

al
-V

iru
s

3
Zn

g ,
 0

6

O
rth

oh
an

ta
vi

ru
s

m
on

ta
no

en
se

M
TN

V
M

on
ta

no
 o

rth
oh

an
ta

vi
ru

s,
 M

on
ta

no
-

O
rth

oh
an

ta
vi

ru
s,

 M
on

ta
ño

 v
iru

s,
M

on
ta

no
-V

iru
s

3
Zn

g ,
 0

6

O
rth

oh
an

ta
vi

ru
s

m
or

oe
ns

e
EL

M
C

V
C

ar
riz

al
 v

iru
s,

 C
ar

riz
al

-V
iru

s,
 E

l M
or

o
C

an
yo

n 
or

th
oh

an
ta

vi
ru

s,
 E

l-M
or

o-
C

an
yo

n-
O

rth
oh

an
ta

vi
ru

s,
 E

l M
or

o
C

an
yo

n 
vi

ru
s,

 E
l-M

or
o-

C
an

yo
n-

Vi
ru

s,
H

ui
tz

ila
c 

vi
ru

s,
 H

ui
tz

ila
c-

Vi
ru

s,
 R

io
Se

gu
nd

o 
vi

ru
s,

 R
io

-S
eg

un
do

-V
iru

s

3
Zn

g ,
 0

6

76) Aufgrund der Ähnlichkeiten zu Altwelt-Hantaviren aus Wühlmäusen erfolgt eine vorsorgliche Einstufung in Risikogruppe 2.
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77) Zusätzlich zu den Sicherheitsmaßnahmen der Schutzstufe 3 wird das Tragen eines Atemschutzes (FFP3-Maske) empfohlen.
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79) Mit diesem Virus kann in Laboratorien unter den Bedingungen der Schutzstufe 2 gearbeitet werden sowohl im Rahmen der
Diagnostik als auch der Forschung. Durch geeignete Maßnahmen, mindestens aber einem vollständigen Wechsel der
Oberbekleidung, ist eine Verschleppung des Erregers in Tierbestände zu verhindern. Tierversuche mit infektiösem Virus erfordern
Tierställe mit Schleusen (vollständiger Kleiderwechsel), Unterdruck, Abluftführung durch HEPA-Filter und eine Anlage zur sicheren
Inaktivierung des Virus im Abwasser. Ob für bestimmte Tierversuche geringere Anforderungen an die Einschließungsmaßnahmen
ausreichend sind, ist von der zuständigen Veterinärbehörde zu entscheiden.
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80) Influenza-A-Viren zeichnen sich durch eine große Vielfalt aus, die durch 16 Hämagglutinin- und 9 Neuraminidase-Subtypen definiert
wird. Die natürlichen Wirtsspezies dieser Viren sind Wasservögel. Influenza-A-Viren können auf andere Tierspezies übertragen
werden und haben bei Mensch, Schwein, Pferd, Hund und Seehund neue Linien gebildet. Die sporadische Übertragung aviärer
Influenza-A-Viren ohne Bildung neuer Linien wurde beobachtet bei Ameisenbär, Bisamratte, Frettchen, Kamel, Katze, Leopard,
Mensch, Nerz, Pfeifhase, Steinmarder, Tiger, Wal, Waschbär, Waschbärhund, Zivetkatze.

81) Zusätzlich zu den Sicherheitsmaßnahmen der Schutzstufe 3 wird das Tragen eines Atemschutzes (FFP3-Maske) empfohlen.
82) Zusätzlich zu den Sicherheitsmaßnahmen der Schutzstufe 3 wird das Tragen eines Atemschutzes (FFP3-Maske) empfohlen. Aus

tierseuchenhygienischen Gründen erfordern Tätigkeiten mit diesem Virus Einschließungsmaßnahmen, mit denen die
Verschleppung in Tierbestände wirkungsvoll verhindert werden kann. Unabdingbarer Bestandteil der Sicherheitsmaßnahmen ist ein
vollständiger Kleidungswechsel.
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84) Ngari-(Syn. Garissa-)Virus ist eine natürlich vorkommende Reassortante der Bunyamwera-Viren und kann Ausbrüche von
hämorrhagischen Fiebererkrankungen bei Mensch und Tier auslösen. Germiston-Virus kann fieberhafte Erkrankungen bei
Menschen verursachen. Mit diesen Erregern sollte daher vorsorglich in Schutzstufe 3 gearbeitet werden.
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85) Tätigkeiten mit Poliovirus Typ 2 sind gemäß IfSG § 50a nur in zentralen Einrichtungen, mit spezieller Zulassung (Polio essential
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Plan).
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87) Die meist erst kürzlich in verschiedenen Primatenspezies nachgewiesenen Polyomaviren zeigen teilweise eine sehr große
Homologie der Nukleinsäuresequenzen zum Betapolyomavirus macacae (SV40-Virus) oder dem Alphapolyoma quintihominis
(Merkelzell-Polyomavirus). Deswegen muss davon ausgegangen werden, dass auch diese Viren über ein zoonotisches (und
möglicherweise auch onkogenes) Potenzial verfügen. So lange dieses nicht durch entprechende Daten ausgeschlossen werden
kann, werden diese Virusspezies in Risikogruppe 2 eingestuft.
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88) Besitzen ein breites Wirtsspektrum und können zum Teil auf viele Säugetierarten übertragen werden.
89) Besitzen ein breites Wirtsspektrum und können zum Teil auf viele Säugetierarten (Katzen, Mäuse, Ratten) übertragen werden.
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92) Murine Retroviren können bei Mäusen Leukämien, Lymphome oder Tumoren hervorrufen. Ein Zusammenhang mit den
entsprechenden menschlichen Erkrankungen konnte nicht eindeutig belegt werden. Deshalb wurden diese Viren für den Menschen
in die Risikogruppe 1 eingeordnet, für Tiere mit t2 gekennzeichnet. Bei Mehrfachinfektionen mit unterschiedlichen murinen
Retroviren oder bei Infektionen mit Zelllinien, die in natürlicher Weise murine Retroviren produzieren, wie Zelllinien mit endogenen
murinen Retroviren mit unterschiedlichem zellulärem Wirtsbereich ex vivo, kann es zur Rekombination zwischen verschiedenen
Retroviren kommen.

93) Murine Retroviren können bei Mäusen Leukämien, Lymphome oder Tumoren hervorrufen. Ein Zusammenhang mit den
entsprechenden menschlichen Erkrankungen konnte nicht eindeutig belegt werden. Deshalb wurden diese Viren für den Menschen
in die Risikogruppe 1 eingeordnet, für Tiere in t2. Bei Mehrfachinfektionen mit unterschiedlichen murinen Retroviren oder bei
Infektionen mit Zelllinien, die in natürlicher Weise murine Retroviren produzieren, wie Zelllinien mit endogenen murinen Retroviren
mit unterschiedlichem zellulärem Wirtsbereich ex vivo, kann es zur Rekombination zwischen verschiedenen Retroviren kommen.
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94) Derzeit gibt es keinen Beweis für eine Erkrankung von Menschen durch die übrigen Retroviren von Affen. Als Vorsichtsmaßnahme
wird für Arbeiten, die gegenüber diesen Viren exponieren, Sicherheitsstufe 3 empfohlen. (Fußnote aus Richtlinie 2019/1833)

95) Die Foamy-Viren der Altweltaffen werden auf Menschen übertragen und etablieren in diesen peristierende Infektion. Diese Isolate
aus Menschen wurden ursprünglich als „humanes Foamy-Virus“ bezeichnet. Weder in den natürlichen Wirten noch in Menschen
wurden irgendwelche Erkrankungen in Verbindung mit der Infektion erkannt. Für die Foamy-Viren der Neuweltaffen sind
zoonotische Übertragungen/
Infektionen nicht gezeigt, humane Zellkulturen können aber infiziert werden.
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96) Grundsätzlich gilt, dass für alle Lyssaviren der Phylogruppe 1, die genetisch und antigenetisch nah mit dem klassischen
Tollwutvirus (RABV) verwandt sind, eine Kreuzneutralisation mit RABV-Impfantikörpern nachgewiesen wurde beziehungsweise
angenommen werden kann. Bei allen anderen Phylogruppen gibt es keinen Kreuzschutz.
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98) Bei Versuchen mit Einhufern, Rindern und Schweinen sind die Bedingungen der Schutzstufe 3 einzuhalten. Infizierte kleine
Laboratoriumstiere sind insektenfrei zu halten.
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100) Nach Anhang III der Richtlinie 2019/1833 ist die gesamte Gattung Orbivirus in Risikogruppe 2 eingestuft.
101) Mit diesem Virus kann in Laboratorien unter den Bedingungen der Schutzstufe 2 gearbeitet werden sowohl im Rahmen der

Diagnostik als auch der Forschung. Durch geeignete Maßnahmen, mindestens aber einem vollständigen Wechsel der
Oberbekleidung, ist eine Verschleppung des Erregers in Tierbestände zu verhindern. Tierversuche mit infektiösem Virus erfordern
Tierställe mit Schleusen (vollständiger Kleiderwechsel), Unterdruck, Abluftführung durch HEPA-Filter und eine Anlage zur sicheren
Inaktivierung des Virus im Abwasser. Abweichungen davon sind von der zuständigen Veterinärbehörde zu entscheiden.
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9.6   Einstufung avirulenter Viren, insbesondere attenuierter Impfstoffviren

Abhängig von den Kultivierungsbedingungen können Viren ihre krankmachenden Eigenschaften, ihre Virulenz,
verlieren. Attenuierte Impfstoffviren haben ihre Virulenz verloren, sie können jedoch noch im Gegensatz zu
vielen anderen avirulenten Stämmen eine Immunantwort gegen das Wildtypvirus induzieren. In Tabelle 4 sind
wichtige Impfstoffe zur Verhinderung von Virusinfektionen bei Menschen aufgeführt.

B 004 - Viren (213-088)
Stand: August 2024 (vollständige Überarbeitung der Ausgabe 10/2011)

Berufsgenossenschaft Rohstoffe und chemische Industrie. Alle Rechte vorbehalten. 288 / 302



Tabelle 4: Wichtige Impfstoffe zur Verhinderung von Virusinfektionen bei Menschen

Lebendimpfstoffe

Attenuierte Viren Poliovirus (Sabin)*), Gelbfiebervirus, Influenza-A-Virus (bei Kindern),
Masernvirus, Mumpsvirus, Rotavirus, Rötelnvirus, Vacciniavirus**), Varizella-
Zoster-Virus

Rekombinante Viren Denguevirus (Gelbfieber-/Denguevirus-Chimäre), Ebolavirus (rekombinante
Vesicular-Stomatitis-Viren, eingesetzt bei Ebola-Epidemien in Afrika), HIV
und MERS-CoV (rekombinante Vacciniaviren, rekombinante Vesicular-
Stomatitis-Viren, in Erprobung), SARS-CoV-2 (rekombinante Adenoviren)

Totimpfstoffe

Abgetötete Viren Poliovirus (Salk), Influenza-A- und -B-Virus, Hepatitis-A-Virus, FSME-Virus,
Japanisches-Enzephalitis-Virus, Tollwutvirus

Proteinkomponenten Hepatitis-B-Virus, humane Papillomaviren (HPV 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52,
58), Influenza-A-Virus

DNA/RNA Zikavirus (in Erprobung), SARS-CoV-2

*) Schluckimpfung, nicht mehr empfohlen, seit Wildpolioviren als weltweit ausgerottet gelten.
**) Die Pockenschutzimpfung wurde auf Empfehlung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) im
Jahr 1979 weltweit eingestellt.

Die Abstammung attenuierter Impfstoffviren ist in der Regel gut dokumentiert. Probleme beim Einsatz
attenuierter Impfstoffviren beziehungsweise avirulenter Viren können durch ihre genetische Instabilität und
Veränderungen der Genomsequenzen durch Mutation entstehen. So können einige attenuierte Impfstoffviren
teilweise oder vollständig durch Rückmutation wieder virulent werden. Beschrieben sind solche Instabilitäten
insbesondere bei RNA-Viren. Das Sabin Typ 3 Impfstoffvirus (93/leon 12 a, b) kann zurückmutieren und
Poliomyelitis hervorrufen. Vom Gelbfieberimpfstoffvirus 17D ist bekannt, dass die Neurovirulenz nach
20 Passagen deutlich erhöht ist. An die Qualität bei der Herstellung von Impfstoffviren sind deshalb hohe
Anforderungen gestellt. Die Herstellung des Virus sowie der verwendeten Zelllinien unterliegen strengen
Bedingungen. Das „Saatvirus“ und die Produktionszellen müssen in einer bestimmten Weise hergestellt
werden. Abbildung 10 zeigt eine Übersicht.
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Abbildung 10: Saatgutprinzip bei der Herstellung von Vakzinen

Aufgrund der möglichen genetischen Instabilität sind einige avirulente Viren beziehungsweise attenuierte
Impfstoffviren nur dann in die Risikogruppe 1 eingestuft, wenn sie unter bestimmten Bedingungen hergestellt
wurden: es müssen dazu definierte Virusstämme und bestimmte Zellen verwendet werden,
Kultivierungsbedingungen eingehalten und die Viren nach vorgeschriebenen Bedingungen getestet werden.
Dies gilt allerdings nur für genetisch instabile Viren. Für Viren, die dauerhaft ihre Virulenz verloren haben, zum
Beispiel durch Deletion von einzelnen Genen oder Genomabschnitten, ist die Einstufung in eine Risikogruppe
von den Kulturbedingungen unabhängig.

9.7   Pflanzenpathogene Viren

Vom Umgang mit pflanzenpathogenen Viren geht nach jetzigem Stand der Wissenschaft keine Gefahr für
Mensch und Tier aus, da kein human- beziehungsweise tierpathogenes Potenzial bekannt ist. Wird
ausschließlich das Risiko für den gesunden Menschen betrachtet, sind alle pflanzenpathogenen Viren gemäß
der Definition in Kapitel 9.2 in die Risikogruppe 1 einzustufen.

Vom Umgang mit bestimmten pflanzenpathogenen Viren kann aber ein beträchtliches Risiko für die Umwelt
ausgehen. Die Einbürgerung und Verbreitung pflanzenpathogener Viren in Gebiete, in denen sie bisher nicht
auftraten, kann zu erheblichen Schäden an Kultur- und Wildpflanzen führen. Die Einschleppung ist daher so
weit wie möglich auszuschließen. Dies gilt insbesondere für Viren, die bisher in Europa beziehungsweise
Deutschland nicht vorkommen, die jedoch heimische Wildpflanzen befallen können.

Um den ökologischen und ökonomischen Folgen, die sich aus einer eventuellen Kontamination bisher
befallsfreier Nutz- und Wildpflanzenbestände ergeben können, wirksam zu begegnen, wurden spezielle
Rechtsvorschriften erlassen. 1976 wurde die EG-Richtlinie 77/93/EWG über Maßnahmen zum Schutz gegen
das Verbringen von Schadorganismen der Pflanzen und Pflanzenerzeugnisse in die Mitgliedsstaaten erlassen,
die seitdem durch eine Reihe von Änderungs- und Ergänzungsrichtlinien aktualisiert wurde (kodifizierte
Fassung EG-Richtlinie 2000/29/EG104)). Die EG-Richtlinie wurde durch die Pflanzenbeschauverordnung105) in
nationales Recht umgesetzt.

In den Anhängen I und II der EG-Richtlinie 2000/29/EG und der Durchführungsrichtlinie (EU) 2017/1279 der
Kommission106) sind die Schadorganismen aufgeführt, deren Einfuhr aus einem Drittland und deren
innergemeinschaftliches Verbringen verboten ist.

Soweit keine Gefahr einer Ausbreitung der Schadorganismen besteht, sind für wissenschaftliche Zwecke,
Versuchszwecke und Züchtungsvorhaben Ausnahmen vom Einfuhr- und Umgangsverbot zulässig. Jedes

104) Siehe Anhang 2, Abschnitt 1.
105) Siehe Anhang 2, Abschnitt 2.
106) Siehe Anhang 2, Abschnitt 1.
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beabsichtigte Arbeiten und damit jedes Verbringen beziehungsweise Versenden dieser Schadorganismen
erfordert eine Einfuhr- beziehungsweise Umgangsgenehmigung der jeweils zuständigen Landesbehörde
(Pflanzenschutzdienste der Bundesländer). Die Behörde nimmt im Einzelfall eine fachliche Bewertung vor und
legt auf der Grundlage der Pflanzenbeschauverordnung, die für den Umgang mit den jeweiligen Viren
notwendigen Schutzmaßnahmen als Auflagen fest.

Mit pflanzenpathogenen Viren, die nicht in den Anhängen I und II aufgeführt sind, kann in der Regel unter den
Sicherheitsmaßnahmen der Schutzstufe 1 umgegangen werden. Vor Aufnahme der Arbeiten sollten jedoch
Informationen bei den zuständigen Behörden eingeholt werden. Maßgebend ist auch hier das
Pflanzenschutzrecht. Im Einzelfall ist zu prüfen, ob auch für diese Viren Auflagen zu erfüllen sind.

Bei gentechnischen Arbeiten mit pflanzenpathogenen Viren ist die Gentechnik-Sicherheitsverordnung
(GenTSV)107) zu beachten und die „Allgemeine Stellungnahme der ZKBS zu Kriterien der Bewertung und der
Einstufung von Pflanzenviren, phytopathogenen Pilzen und phytopathogenen Bakterien als Spender- und
Empfängerorganismen für gentechnische Arbeiten“108).

9.8   Bakteriophagen

Bakteriophagen (gr. bakteria = Stock, Stab → Bakterium, gr. phagein = essen, fressen: „Bakterienfresser“) oder
einfach nur Phagen repräsentieren eine Gruppe von Viren, die ausschließlich Bakterien und Archaeen als
Wirtszellen infizieren. Sie besitzen eine hohe Wirtsspezifität,, die sich nicht nur auf einzelne Bakterien- oder
Archaeenarten, sondern sogar auf Varianten innerhalb einer Bakterien-/Archaeenart bezieht. Von
Bakteriophagen sind bisher keine Infektionen von Menschen und Wirbeltieren beschrieben. Sie sind in die
Risikogruppe 1 eingestuft.

Früher wurden Phagen hauptsächlich anhand ihrer Morphologie und ihrem jeweiligen Wirtsbakterium eingeteilt
und benannt. Inzwischen basiert die Phagensystematik aber auf ihrem Genom. Man kann DNA- (Beispiele: E.
coli-Phagen der T-Reihe) und RNA-Phagen (Beispiele: Phagen MS2 oder Qβ) unterscheiden, und in beiden
Gruppen jeweils Phagen mit einzelsträngiger (ss) und doppelsträngiger (ds) DNA oder RNA voneinander
abgrenzen. Phagen mit einzelsträngiger DNA oder RNA sind meist klein bis sehr klein (Durchmesser 25 nm)
und schwanzlos.

Viele Toxingene pathogener Bakterien sind als Teilabschnitte in die Genome von Prophagen integriert. Beim
Übergang des in die Bakterien-DNA integrierten Prophagen in den lytischen Zyklus können die infektiösen
Phagen die Toxingene auf andere Bakterien derselben Art übertragen und in deren Genom integrieren.
Typische Phagen-kodierte Toxine sind das Cholera-Toxin, das Shiga-Toxin von E. coli (EHEC), das Diphtherie-
Toxin, die Botulinum-Toxine C und D, das erythrogene Toxin von Streptococcus pyogenes sowie das
Enterotoxin A von Staphylococcus aureus.

Die Phagen-kodierten Toxingene werden nur exprimiert, wenn sie als Teil des Prophagen in das Chromosom
des jeweiligen spezifischen bakteriellen Wirtes integriert sind. Im Phagen selbst sind sie ohne Wirkung. Für die
lysogenen Bakterien, die den entsprechenden Prophagen enthalten, stellen sie Virulenzfaktoren dar, die bei
ihrer Einstufung in Risikogruppen zu berücksichtigen sind. Sollten für Toxingene kodierende Phagen in
Wirbeltiere oder Menschen gelangen, sind sie für sich allein nicht pathogen. Solche Phagen werden durch das
Immunsystem rasch inaktiviert, wie Therapieversuche mit Bakteriophagen gezeigt haben. Auch Phagen, die
Toxin-Gene enthalten, können deshalb in Risikogruppe 1 eingestuft werden. Nur Arbeiten, bei denen für
Toxingene kodierende Phagen zusammen mit ihren spezifischen Wirtsbakterien verwendet werden, müssen in
den dem Toxin-produzierenden Bakterium entsprechenden Schutz- beziehungsweise Sicherheitsstufen
durchgeführt werden.

107) Siehe Anhang 2, Abschnitt 2.
108) Siehe Anhang 2, Abschnitt 5.
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Anhang 1: Fachbegriffe

In den Merkblättern der Reihe „Sichere Biotechnologie“ werden Fachbegriffe verwendet; Erläuterungen enthält
das Merkblatt B 001109).

Zusätzlich sind im folgenden Fachbegriffe erläutert, die

- ausschließlich im Zusammenhang mit Viren verwendet werden oder

- im Zusammenhang mit Viren eine spezielle Bedeutung haben (in B 001 ist dazu in der Regel nur eine
allgemeingültige Erläuterung zu finden).

109) Siehe Anhang 2, Abschnitt 3.
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Adenoviridae Familie der Adenoviren – unbehüllte Viren mit einem linearen
doppelsträngigen DNA-Genom.

Alphavirus Gattung der Togaviren.

amphotrope Retroviren (gr. amp = beide; gr. trop = Wendung, Richtung) Retroviren, die nicht nur
Zellen der Spezies infizieren können, aus der sie gewonnen wurden, sondern
auch Zellen anderer Spezies.
(vergleiche ecotrope Retroviren, xenotrope Retroviren)

Arenaviridae Familie der Arenaviren – behüllte Viren mit einem segmentierten, linearen,
einzelsträngigen RNA-Genom mit ambisense-Polarität.

Attenuierung (lat. attenuare = verdünnen, schwächen) Dauerhafte (unter definierten Kultur-
beziehungsweise Vermehrungsbedingungen) und zuverlässige
Abschwächung der Virulenz eines Stammes einer pathogenen
Mikroorganismenart für den natürlichen Wirt – Verfahren zur Gewinnung von
Impfstoffen mit „lebenden“, abgeschwächten Erregern („Lebendimpfstoff“).

Aujeszky-Lebendimpfstoff
(nach dem ungarischen Tierarzt Aladár
Aujeszky)

Impfstoff mit vermehrungsfähigen, attenuierten Viren gegen die Aujeszky
´sche Krankheit (Pseudowut, Juckseuche) des Schweines.
(siehe auch Attenuierung)

Cytomegalovirus (auch Cytomegalovirus humanbeta5, Zytomegalievirus, Humanes
Herpesvirus 5). Großes DNA-Virus, das zur Herpesvirusfamilie gehört. In der
Regel scheint die Infektion mit diesem Virus harmlos zu sein. Aber während
der Schwangerschaft kann das Virus zu Erkrankungen des Fetus mit
bleibenden Schäden führen. Bei Patienten mit starken Störungen des
Immunsystems führt eine Infektion oder eine Reaktivierung des
Cytomegalovirus zu einer schweren Allgemeinerkrankung. Besonders die
Pneumonie („Lungenentzündung“) wird in der Klinik gefürchtet. Bei an AIDS
Erkrankten kann das Virus eine Entzündung der Netzhaut des Auges mit
nachfolgender Erblindung hervorrufen.

Defective interfering particles (DI) Defekte Viruspartikel, die bei der Replikation mit Helfervirus kompetitieren
können.

defekte Viren (lat. deficere, defectum = fehlen, mangeln, ausgehen) Komplette,
vermehrungsunfähige oder biologisch inaktive Viren (kommen bei vielen
Virusfamilien vor).

ecotrope Retroviren (gr. oikos = Wohnhaus, Heimat; gr. trop = Wendung, Richtung)
Retroviren, die nur Zellen der Spezies infizieren können, aus der sie
gewonnen wurden.
(vergleiche amphotrope Retroviren, xenotrope Retroviren)

Herpesviridae Große DNA-Viren mit einer Membranhülle, die ähnlich wie die Retroviren die
Neigung haben, nach einer Infektion im Organismus zu persisitieren. Bei
Immundefekten kann es zu generalisierten Infektionen kommen. Eine
harmlose Erkrankung mit einem Herpesvirus ist die „Bläschenkrankheit“ an
den Lippen (Herpes labialis). Ist man einmal mit diesem Virus infiziert, kann
es immer wieder zum Auftreten der Bläschen kommen.

Interferenz (lat. inter = (in der Mitte) zwischen; lat. ferre = tragen, hervorbringen)
Resistenz von Zellen oder Organismen gegenüber einer Zweitinfektion nach
vorheriger Infektion mit einem ähnlichen oder gleichen Virus (homologe
Interferenz) oder einem nicht verwandten Virus (heterologe Interferenz).

Kapsid (von lat. capsula = kleine Kapsel)
Aus einer festgelegten Anzahl von Protein-Untereinheiten (Kapsomeren)
aufgebaute Proteinhülle des Virusgenoms.
(siehe auch Kapsomer)
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Kapsomer (kapso-, s.o.; gr. meros = Anteil, Teil) Morphologische Protein-Untereinheit
des Kapsids.
(siehe auch Kapsid)

Komplementation (lat. complementum = Ergänzung(smittel); lat. complere = vollfüllen,
vollständig machen)
Defekte Viren können sich über unterschiedliche Mechanismen
komplementieren.
Zwei replikationsdefekte Viren können sich zum Beispiel unter bestimmten
Bedingungen gegenseitig die Replikation ermöglichen (reziproke
Komplementation).

Lassa-Fieber (nach der Stadt Lassa in Nigeria)
Schwere, durch das Lassavirus verursachte Erkrankung des Menschen
(hämorrhagisches Fieber), die als Zoonose (natürlicher Wirt: afrikanische
Buschratte – Natal-Vielzitzenmaus/ratte) in Westafrika (Nigeria, Liberia,
Sierra Leone u. a.) heimisch (endemisch) ist, wo mehr als 100.000
Erkrankungsfälle mit bis zu 5.000 Todesfällen pro Jahr vorkommen.

Prion (Pl. Prionen) (von engl. proteinaceous infectious particle, Endung analog zu Virion)
Proteine, die im menschlichen oder tierischen Organismus sowohl in
normalen als auch pathogenen Formen (Konformationen) vorkommen
können.
Die pathogenen Formen lösen beim Menschen die Creutzfeldt-Jakob-
Erkrankung (CJD), beim Rind BSE („Rinderwahn“) und beim Schaf Scrapie
(Traberkrankheit) aus.

Reassortierung
(Reassortment)

Neukombination der Segmente in den Nachkommenviren nach
Mehrfachinfektion von Viren mit segmentierten Genomen.

Tumorviren Onkogene Viren: Viren, die im Wirt Tumore hervorrufen können, d. h. die die
Fähigkeit besitzen, normale Zellen in Tumorzellen (Krebszellen)
umzuwandeln.

Übertragbare spongiforme Enzephalopathie Schwere Erkrankung des Zentralen Nervensystems, die ausgezeichnet ist
durch Gewebsausfälle in Form einer spongiformen („schwammartigen“)
Gewebsauflockerung ohne Anzeichen einer Entzündungs- oder
Immunreaktion.

Uncoating Freisetzung der Nukleinsäure aus dem Virion während des
Infektionsvorganges.

Virämie Auftreten (Vorhandensein) von Viren im Blut.

Virion Einzelnes komplettes Viruspartikel.

Viroide Viroide sind proteinfreie, ringförmige infektiöse RNAMoleküle, kommen nur
bei Pflanzen vor.

Virologie Lehre über die Viren.

Virus (Pl. Viren) (lat. virus = Schleim, Gift)
Biologische Einheit aus Nukleinsäure (DNA oder RNA), Strukturproteinen
(Kapsid, Nukleokapsid) und – bei Viren einiger Familien – Hüllmembran
(Envelope) sowie Enzymen (zum Beispiel Replikasen, Proteasen) ohne
zelluläre Organisation, ohne Systeme zur Energiegewinnung (Mitochondrien
etc.) und Proteinsynthese. Die Vermehrung erfolgt ausschließlich intrazellulär
unter parasitärer Nutzung der entsprechenden Komponenten der infizierten
Wirtszelle.

Virusfreisetzung Ausschleusung oder Freisetzung von Viruspartikeln aus einer Wirtszelle.
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Virusreifung Späte Stadien der Virusreplikation.

Virusreplikation Vermehrung von Viren beziehungsweise Vermehrung der genomischen
Nukleinsäuremoleküle von Viren.

viruzid Virusinaktivierend (irreversibel).

xenotrope Retroviren (gr. xenos = fremd(artig))
Retroviren, die Zellen verschiedenster Spezies infizieren können außer
denen, aus denen sie ursprünglichen stammten (in denen sie ursprünglich
produziert wurden).
(vergleiche amphotrope Retroviren, ecotrope Retroviren)

Anhang 2: Literaturverzeichnis

Verbindliche Rechtsnormen sind Gesetze, Verordnungen und der Normtext von Unfallverhütungsvorschriften.
Abweichungen sind nur mit einer Genehmigung der zuständigen Behörde beziehungsweise des zuständigen
Unfallversicherungsträgers (zum Beispiel Berufsgenossenschaft) erlaubt. Voraussetzung für die Erteilung einer
Ausnahmegenehmigung ist, dass die Ersatzmaßnahme ein mindestens ebenso hohes Sicherheitsniveau
gewährleistet.

Von Technischen Regeln zu Verordnungen, Durchführungsanweisungen von Unfallverhütungsvorschriften
(DGUV Vorschriften) und DGUV Regeln kann abgewichen werden, wenn in der Gefährdungsbeurteilung
dokumentiert ist, dass die gleiche Sicherheit auf andere Weise erreicht wird.

Keine verbindlichen Rechtsnormen sind DGUV Informationen, Merkblätter, DIN-/VDE-Normen. Sie gelten als
wichtige Bewertungsmaßstäbe und Regeln der Technik, von denen abgewichen werden kann, wenn die gleiche
Sicherheit auf andere Weise erreicht wird.

Fundstellen im Internet
Die Schriften der BG RCI sowie ein umfangreicher Teil des staatlichen Vorschriften- und Regelwerkes und dem
der gesetzlichen Unfallversicherungsträger (rund 1 700 Titel) sind im Kompendium Arbeitsschutz der BG RCI
verfügbar. Die Nutzung des Kompendiums im Internet ist kostenpflichtig. Ein kostenfreier, zeitlich begrenzter
Probezugang wird angeboten.
Weitere Informationen unter www.kompendium-as.de.

Zahlreiche aktuelle Informationen bietet die Homepage der BG RCI unter www.bgrci.de/praevention und
fachwissen.bgrci.de.

Detailinformationen zu Schriften und Medien der BG RCI sowie Bestellung siehe medienshop.bgrci.de

Zahlreiche Merkblätter, Anhänge und Vordrucke aus Merkblättern und DGUV Regeln sowie ergänzende
Arbeitshilfen stehen im Downloadcenter Prävention unter downloadcenter.bgrci.de kostenfrei zur Verfügung.

Unfallverhütungsvorschriften, DGUV Regeln, DGUV Grundsätze und viele DGUV Informationen sind auf der
Homepage der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) unter publikationen.dguv.de zu finden.

1   Veröffentlichungen der Europäischen Union im Amtsblatt der Europäischen Union

Bezugsquelle: Bundesanzeiger-Verlag, Postfach 10 05 34, 50445 Köln
Freier Download unter eur-lex.europa.eu/homepage.html
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Richtlinie 2000/29/EG des Rates vom 8. Mai 2000 über Maßnahmen zum Schutz der Gemeinschaft
gegen die Einschleppung und Ausbreitung von Schadorganismen der Pflanzen und Pflanzenerzeugnisse

Richtlinie 2000/54/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 19. September 2000 über den
Schutz der Arbeitnehmer gegen Gefährdung durch biologische Arbeitsstoffe bei der Arbeit

Richtlinie 2003/99/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. November 2003 zur
Überwachung von Zoonosen und Zoonoseerregern und zur Änderung der Entscheidung 90/424/EWG
des Rates sowie zur Aufhebung der Richtlinie 92/117/EWG des Rates

Verordnung (EG) Nr. 428/2009 des Rates vom 5. Mai 2009 über eine Gemeinschaftsregelung für die
Kontrolle der Ausfuhr, der Verbringung, der Vermittlung und der Durchfuhr von Gütern mit doppeltem
Verwendungszweck

Richtlinie 2009/41/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 6. Mai 2009 über die
Anwendung genetisch veränderter Mikroorganismen in geschlossenen Systemen (Neufassung)

Durchführungsrichtlinie (EU) 2017/1279 der Kommission vom 14. Juli 2017 zur Änderung der Anhänge I
bis V der Richtlinie 2000/29/EG des Rates über Maßnahmen zum Schutz der Gemeinschaft gegen die
Einschleppung und Ausbreitung von Schadorganismen der Pflanzen und Pflanzenerzeugnisse

Richtlinie (EU) 2019/1833 der Kommission vom 24. Oktober 2019 zur Änderung der Anhänge I, III, V und
VI der Richtlinie 2000/54/EG des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich rein technischer
Anpassungen

Richtlinie (EU) 2020/739 der Kommission vom 3. Juni 2020 zur Änderung des Anhangs III der Richtlinie
2000/54/EG des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf die Aufnahme von SARS-
CoV-2 in die Liste der biologischen Arbeitsstoffe, die bekanntermaßen Infektionskrankheiten beim
Menschen hervorrufen, und zur Änderung der Richtlinie (EU) 2019/1833 der Kommission

2   Gesetze, Verordnungen, Technische Regeln
(in der jeweils gültigen Fassung)

Bezugsquelle: Bundesanzeiger-Verlag, Postfach 10 05 34, 50445 Köln
Freier Download unter www.gesetze-im-internet.de (Gesetze und Verordnungen) beziehungsweise
www.baua.de (Technische Regeln)

Gesetz über die Durchführung von Maßnahmen des Arbeitsschutzes zur Verbesserung der Sicherheit
und des Gesundheitsschutzes der Beschäftigten bei der Arbeit (Arbeitsschutzgesetz – ArbSchG)

Gesetz über Betriebsärzte, Sicherheitsingenieure und andere Fachkräfte für Arbeitssicherheit
(Arbeitssicherheitsgesetz – ASiG)

Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz bei Tätigkeiten mit biologischen Arbeitsstoffen
(Biostoffverordnung – BioStoffV)

Vom Ausschuss für Biologische Arbeitsstoffe (ABAS) beschlossene und vom Bundesministerium für
Arbeit und Soziales im Gemeinsamen Ministerialblatt (ISSN 0939-4729) bekanntgegebene Technische
Regeln für Biologische Arbeitsstoffe (TRBA):

TRBA 100: Schutzmaßnahmen für Tätigkeiten mit biologischen Arbeitsstoffen in Laboratorien

TRBA 110: Schutzmaßnahmen bei Tätigkeiten mit Biostoffen in der biotechnologischen Produktion von
Biopharmazeutika, Diagnostika und Impfstoffen

TRBA 120: Versuchstierhaltung

TRBA 200: Anforderungen an die Fachkunde nach Biostoffverordnung

TRBA 400: Handlungsanleitung zur Gefährdungsbeurteilung und für die Unterrichtung der Beschäftigten
bei Tätigkeiten mit biologischen Arbeitsstoffen

TRBA 450: Einstufungskriterien für Biologische Arbeitsstoffe
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TRBA 460: Einstufung von Pilzen in Risikogruppen

TRBA 462: Einstufung von Viren in Risikogruppen

TRBA 464: Einstufung von Parasiten in Risikogruppen

TRBA 466: Einstufung von Prokaryonten (Bacteria und Archaea) in Risikogruppen

TRBA 468: Liste der Zelllinien und Tätigkeiten mit Zellkulturen

TRBA 500: Grundlegende Maßnahmen bei Tätigkeiten mit biologischen Arbeitsstoffen

Empfehlungen:

Schutzmaßnahmen bei Tätigkeiten mit Transmissibler Spongiformer Enzephalopathie (TSE)-assoziierten
Agenzien und proteopathischen Seeds weiterer neurodegenerativer Krankheiten in Laboratorien

Tätigkeiten mit Poliovirus-infiziertem und/oder potentiell infektiösem Material einschließlich der sicheren
Lagerung von Polioviren in Laboratorien

Spezielle Maßnahmen zum Schutz der Beschäftigten vor Infektionen durch hochpathogene aviäre
Influenzaviren (Klassische Geflügelpest, „Vogelgrippe“)

Gesetz zur Regelung der Gentechnik (Gentechnikgesetz – GenTG)

Verordnung über die Sicherheitsstufen und Sicherheitsmaßnahmen bei gentechnischen Arbeiten in
gentechnischen Anlagen (Gentechnik-Sicherheitsverordnung GenTSV)

Bekanntmachung der Liste risikobewerteter Spender- und Empfängerorganismen für gentechnische
Arbeiten vom 20. Oktober 2020 Im Internet: www.zkbs-online.de → Datenbanken → Organismen

Gesetz zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten beim Menschen
(Infektionsschutzgesetz – IfSG)

Gesetz für den Schutz vor Masern und zur Stärkung der Impfprävention (Masernschutzgesetz)

Gesetz zur Vorbeugung vor und Bekämpfung von Tierseuchen (Tiergesundheitsgesetz – TierGesG)

Verordnung über anzeigepflichtige Tierseuchen (TierSeuchAnzV)

Verordnung über meldepflichtige Tierkrankheiten (TkrMeldpflV)

Verordnung zum Schutz gegen die Maul- und Klauenseuche (MKS-Verordnung)

Verordnung über das Arbeiten mit Tierseuchenerregern (Tierseuchenerreger-Verordnung – TierSEV)

Verordnung über das innergemeinschaftliche Verbringen und die Einfuhr von Tierseuchenerregern
(Tierseuchenerreger-Einfuhrverordnung – TierSeuchErEinfV)

Verordnung über Sera, Impfstoffe und Antigene nach dem Tiergesundheitsgesetz (Tierimpfstoff-
Verordnung – TierImpfStV)

Verordnung über das innergemeinschaftliche Verbringen sowie die Einfuhr und Durchfuhr von Tieren und
Waren (Binnenmarkt-Tierseuchenschutzverordnung – BmTierSSchV)

Verordnung zum Schutz gegen die Verschleppung von Tierseuchen im Viehverkehr
(Viehverkehrsverordnung – ViehVerkV)

Gesetz zum Schutz der Kulturpflanzen (Pflanzenschutzgesetz – PflSchG)

Pflanzenbeschauverordnung (PflBeschV)

Gesetz zum Schutz von Müttern bei der Arbeit, in der Ausbildung und im Studium (Mutterschutzgesetz –
MuSchG)

Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge (ArbMedVV)

mit zugehörigen Arbeitsmedizinischen Regeln (AMR), insbesondere:

AMR 6.5: Impfungen als Bestandteil der arbeitsmedizinischen Vorsorge bei Tätigkeiten mit biologischen
Arbeitsstoffen

Arbeitsmedizinische Empfehlung (AME) „Wunschvorsorge“

Berufskrankheiten-Verordnung (BKV)
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Verordnung zum Schutz vor gefährlichen Stoffen (Gefahrstoffverordnung – GefStoffV)

mit Technischen Regeln für Gefahrstoffe (TRGS). Im Internet: www.baua.de (Angebote → Rechtstexte
und Technische Regeln), insbesondere:

TRGS 513: Tätigkeiten an Sterilisatoren mit Ethylenoxid und Formaldehyd

TRGS 522: Raumdesinfektion mit Formaldehyd

TRGS 525: Gefahrstoffe in Einrichtungen der medizinischen Versorgung

TRGS 526: Laboratorien

Außenwirtschaftsgesetz (AWG)

Gesetz über die Kontrolle von Kriegswaffen (Kriegswaffen-Kontrollgesetz – KrWaffKontrG)

Gesetz über die Beförderung gefährlicher Güter (Gefahrgutbeförderungsgesetz – GGBefG)

Verordnung über die innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf der
Straße, mit Eisenbahnen und auf Binnengewässern (Gefahrgutverordnung Straße, Eisenbahn und
Binnenschifffahrt – GGVSEB)

Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See –
GGVSee)

Verordnung über die Bestellung von Gefahrgutbeauftragten in Unternehmen
(Gefahrgutbeauftragtenverordnung – GbV)

3   Berufsgenossenschaftliche Regeln, Grundsätze, Merkblätter und sonstige Schriften

Bezugsquellen: Jedermann-Verlag, Postfach 10 31 40, 69021 Heidelberg, www.jedermann.de, und
Berufsgenossenschaft Rohstoffe und chemische Industrie, Postfach 10 14 80, 69004 Heidelberg,
medienshop.bgrci.de/shop/
Mitgliedsbetriebe der BG RCI können die folgenden Schriften (bis zur nächsten Bezugsquellenangabe) in einer
der Betriebsgröße angemessenen Anzahl kostenlos beziehen.

DGUV Vorschrift 1: Grundsätze der Prävention

DGUV Regel 100-001: Grundsätze der Prävention

Merkblätter Sichere Biotechnologie

B 001: Fachbegriffe

B 002: Ausstattung und organisatorische Maßnahmen: BIOLOGISCHE LABORATORIEN (DGUV
Information 213-086)

B 005: Einstufung biologischer Arbeitsstoffe: PARASITEN (DGUV Information 213-089)

B 006: Einstufung biologischer Arbeitsstoffe: PROKARYONTEN (Bacteria und Archaea) (DGUV
Information 213-090)

B 006-1: Einstufung biologischer Arbeitsstoffe: PROKARYONTEN (Bacteria und Archaea) –
Ergänzungsliste (DGUV Information 213-091)

B 007: Einstufung biologischer Arbeitsstoffe: PILZE (DGUV Information 213-092)

B 009: Einstufung biologischer Arbeitsstoffe: ZELLKULTUREN (DGUV Information 213-093)

B 011: Sicheres Arbeiten an mikrobiologischen Sicherheitswerkbänken

B 012 Versuchstierhaltung (DGUV Information 213-108)

Allgemeine Merkblätter

A 002: Gefahrgutbeauftragte (DGUV Information 213-050)

A 013: Beförderung gefährlicher Güter (DGUV Information 213-052)
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A 014: Gefahrgutbeförderung in Pkw und in Kleintransportern (DGUV Information 213-012)

A 016: Gefährdungsbeurteilung – Sieben Schritte zum Ziel

A 017: Gefährdungsbeurteilung – Gefährdungskatalog

Kleinbroschüren

B 011-1: Mikrobiologische Sicherheitswerkbänke – Richtiges Arbeitsverhalten

M 053-1: Stickstoff – Arbeitsschutzinformationen für Beschäftigte

GESTIS-Biostoffdatenbank

www.dguv.de/ifa/gestis-biostoffe

Bezugsquelle: Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e. V., Glinkastraße 40, 10117 Berlin
Freier Download unter publikationen.dguv.de

DGUV Regel 107-002: Desinfektionsarbeiten im Gesundheitsdienst

DGUV Information 207-206: Prävention chemischer Risiken beim Umgang mit Desinfektionsmitteln im
Gesundheitswesen

DGUV Information 211-005: Unterweisung – Bestandteil des betrieblichen Arbeitsschutzes

DGUV Information 213-016: Betriebsanweisungen nach der Biostoffverordnung

Bezugsquelle: Alfons W. Gentner Verlag GmbH & Co, KG, Postfach 10 17 42, 70015 Stuttgart, www.gentner.de

DGUV Empfehlungen für arbeitsmedizinische Beratungen und Untersuchungen, 1. Auflage 2022,
ISBN 978-87247-756-9

4   Normen

Bezugsquelle: DIN Media GmbH, Burggrafenstraße 6, 10787 Berlin, dinmedia.de

DIN EN 12128: Biotechnik – Laboratorien für Forschung, Entwicklung und Analyse – Sicherheitsstufen
mikrobiologischer Laboratorien, Gefahrenbereich, Räumlichkeiten und technische
Sicherheitsanforderungen

DIN EN 12740: Leitlinien für die Behandlung, Inaktivierung und Prüfung von Abfällen

DIN EN 12741: Leitfaden für gute biotechnologische Laborpraxis

Beispiele für Normen für die Sterilisation:

DIN EN 285: Sterilisation – Dampf-Sterilisatoren – Groß-Sterilisatoren

DIN EN 13060: Dampf-Klein-Sterilisatoren

DIN 58948: Sterilisation – Niedertemperatur-Sterilisatoren

Beispiele für Normen für die Desinfektion:

DIN EN 14476: Chemische Desinfektionsmittel und Antiseptika – Quantitativer Suspensionsversuch zur
Bestimmung der viruziden Wirkung im humanmedizinischen Bereich – Prüfverfahren und Anforderungen
(Phase 2, Stufe 1)

DIN EN 14885: Chemische Desinfektionsmittel und Antiseptika – Anwendung Europäischer Normen für
chemische Desinfektionsmittel und Antiseptika

DIN EN 16777: Chemische Desinfektionsmittel und Antiseptika – Quantitativer Versuch auf nicht porösen
Oberflächen ohne mechanische Einwirkung zur Bestimmung der viruziden Wirkung im
humanmedizinischen Bereich – Prüfverfahren und Anforderungen (Phase 2, Stufe 2)
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DIN EN 17111: Chemische Desinfektionsmittel und Antiseptika – Quantitativer Keimträgerversuch zur
Prüfung der viruziden Wirkung für Instrumente im humanmedizinischen Bereich – Prüfverfahren und
Anforderungen (Phase 2, Stufe 2)

DIN EN 17430 – Entwurf: Chemische Desinfektionsmittel und Antiseptika – Viruzide hygienische
Händedesinfektion – Prüfverfahren und Anforderungen (Phase 2/Stufe 2)

5   Andere Schriften und Medien

Bezugsquelle: Buchhandel, Verlag oder ggf. bei der herausgebenden Institution, Gesellschaft oder Organisation

Doerr HW, Gerlich WH (2010) Medizinische Virologie – Grundlagen, Diagnostik, Prävention und Therapie
viraler Erkrankungen. 2. Aufl., Georg Thieme Verlag, Stuttgart
ISBN 9783131139627

Eggers M, Schwebke I, Suchomel M (2021) The European tiered approach for virucidal efficacy testing –
rationale for rapidly selecting disinfectants against emerging and re-emerging viral diseases. Euro Surveill
26(3):2000708

Eggers M, Rabenau HF, Blümel J et al. (2020) Einsatz geeigneter Desinfektionsmittel bei gentechnisch
veränderten Viren und viralen Vektoren: Stellungnahme der Kommission für Virusdesinfektion der
Deutschen Vereinigung zur Bekämpfung der Viruskrankheiten (DVV) e. V. und der Gesellschaft für
Virologie (GfV) e. V. Epid Bull 36: 3-14

Fuchs G (Hrsg.) (2022) Allgemeine Mikrobiologie. 11. vollständig überarbeitete Aufl., Georg Thieme
Verlag, Stuttgart
ISBN 9783132434776

Kayser FH, Böttger EC, Haller O, Deplazes P, Roers A (2022) Medizinische Mikrobiologie. 14. Aufl.,
Georg Thieme Verlag, Stuttgart
ISBN 9783132447936

Marre R, Mertens T, Trautmann M, Zimmerli W (Hrsg.) (2007) Klinische Infektiologie. 2. Aufl., Urban &
Fischer, München
ISBN 978-3-437-21741-8

Modrow S, Truyen U, Schätzl H (2022) Molekulare Virologie. 4. Aufl., Springer Spektrum
ISBN 978-3-662-61780-9

Rolle M, Mayr A (2007) Medizinische Mikrobiologie, Infektions- und Seuchenlehre. 8. überarb. Aufl.,
Enke-Verlag, Stuttgart
ISBN 9783830410607

Suerbaum S, Burchard G-D, Kaufmann SHE, Schulz TF (Hrsg.) (2016) Medizinische Mikrobiologie und
Infektiologie, 8. Aufl., Springer-Verlag Berlin Heidelberg
ISBN 978-3-662-48677-1

Schriften von Institutionen, Gesellschaften und Organisationen:

Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft, www.bmel.de
Richtlinie des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft und des Friedrich-Loeffler-Instituts
über Mittel und Verfahren für die Durchführung der Desinfektion bei bestimmten Tierseuchen (Version 1.0
vom 20.03.2023)
Download: https://www.openagrar.de/servlets/MCRFileNodeServlet/openagrar_derivate_00052222/
Informationsexemplar-DesinfektionsRL-v1-0.pdf

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, www.bmfsfj.de

Information zur Relevanz von Infektionserregern in Deutschland aus Sicht des Mutterschutzes – Grundlagendokument –
Hintergrundpapier (MuSchH) des Ausschusses für Mutterschutz AfMu Nr. 01.2022, Stand: 15.09.2022
Download: www.ausschuss-fuer-mutterschutz.de/fileadmin/content/Dokumente/
MuSchH_01-2022_Information_zur_Relevanz_von_Infektionserregern_in_Deutschland_aus_Sicht_des_Mutterschutzes.pdf
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Deutsche Veterinärmedizinische Gesellschaft (DVG), www.desinfektion-dvg.de

DVG-Desinfektionsmittelliste für den Tierhaltungsbereich

DVG-Desinfektionsmittelliste für den Lebensmittelbereich

DVG-Desinfektionsmittelliste für die Tierärztliche Praxis und für Tierheime

International Air Transport Association (IATA), www.iata.org

IATA – Dangerous Goods Regulations (IATA-DGR)/IATA – Gefahrgutvorschriften für den Luftverkehr, 64.
Ausgabe (2023)

International Civil Aviation Organization – Technical instructions for the safe transport of dangerous goods
by air (ICAO-TI)

Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße/Accord relatif au
transport international des marchandises dangereuses par route (ADR)

Regelung zur Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter/Règlement
concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (RID)

Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf
Binnenwasserstraßen/Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses
par voie de navigation intérieure (ADN)

Robert Koch-Institut – Bundesinstitut für Infektionskrankheiten und nichtübertragbare Krankheiten, Berlin,
www.rki.de

Liste der vom Robert Koch-Institut geprüften und anerkannten Desinfektionsmittel und -verfahren, Stand
vom 31.10.2017 (17. Ausgabe) Bundesgesundheitsbl 60: 1274-1297
Download: www.rki.de (Infektionsschutz → Krankenhaushygiene → Desinfektion)

Empfehlungen der Ständigen Impfkommission (STIKO) beim Robert Koch-Institut
Download: www.rki.de (Kommissionen → STIKO)

Stellungnahme des Arbeitskreises Viruzidie beim Robert Koch-Institut (RKI), des Fachausschusses
Virusdesinfektion der Deutschen Vereinigung zur Bekämpfung der Viruskrankheiten (DVV) e. V. und der
Gesellschaft für Virologie (GfV) e. V. sowie der Desinfektionsmittelkommission des Verbundes für
Angewandte Hygiene (VAH) e. V. (2017) Prüfung und Deklaration der Wirksamkeit von
Desinfektionsmitteln gegen Viren zur Anwendung im human-medizinischen Bereich.
Bundesgesundheitsbl 60: 353-363

U.S. Department of Health and Human Services, Centers for Disease Control and Prevention,
www.cdc.gov

Biosafety in microbiological and biomedical laboratories, 6th ed. (2020)

U.S. Department of Health and Human Services, Public Health Service, Centers for Disease Control and
Prevention, National Institutes of Health, Revised June 2020

United Nations, unece.org

UN Recommendations on the Transport of Dangerous Goods – Model Regulations, Twenty-first revised
edition, United Nations (2019), ISBN 978-92-1-139168-8

Verbund für Angewandte Hygiene e. V. (VAH), www.vah-online.de

Desinfektionsmittel-Liste des VAH

Liste chemischer Verfahren für die prophylaktische Desinfektion sowie für die hygienische
Händewaschung, die von der Desinfektionsmittel-Kommission im Verbund für Angewandte Hygiene
(VAH) e. V. in Zusammenarbeit mit DGHM, DGKH, GfV, GHUP und BVÖGD auf der Basis der
Anforderungen und Methoden zur VAH-Zertifizierung geprüft und als wirksam befunden wurden

Stand: 1. September 2022

mph-Verlag, Wiesbaden (2022)

World Health Organization (WHO), www.who.int

Laboratory biosafety manual, 4th ed., World Health Organization, Genf (2020), ISBN 978-92-4-001132-8
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Download: apps.who.int/iris/rest/bitstreams/1323419/retrieve

Guidance on regulations for the transport of infectious substances 2021 – 2022, World Health
Organization (2021), ISBN 978-92-4-001973-7
Download: apps.who.int/iris/rest/bitstreams/1333766/retrieve

WHO Global Action Plan for Poliovirus Containment (GAPIV), 4th edition (2022)
Download: polioeradication.org/wp-content/uploads/2022/07/WHO-Global-Action-Plan-for-Poliovirus-
Containment-GAPIV.pdf

Zentrale Kommission für die Biologische Sicherheit (ZKBS), www.zkbs-online.de

Organismen-Datenbank der ZKBS
Im Internet: www.zkbs-online.de (ZKBS → Datenbanken → Organismen)

Allgemeine Stellungnahmen der ZKBS
Download: www.zkbs-online.de (ZKBS → Stellungnahmen)
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